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. 
Abs. 3 GG die Grundrechte auch für juristische Personen (vgl. hierzu Sachs, 

"Grundgesetz, RdNr. 55 ff. zu Art. 19), nach ständiger Recl:1tsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts ist auch die KG eine juristische Person i.S.v. 

Art. 19 Abs. 3 GG (vgl. BVerfG, B.v. 26.05.1976 Nr. 2 BvR 294/76, BVerfGE 

42,212/219 m.w.N.), aber nur, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese an­

wendbar sind. Dass das Grundrecht der Gewissensfreiheit nicht für eine 

GmbH und Co. KG gilt, ergibt sich ohne weiteres aus der Definition dieses 

Schutzbereiches (von Mutius in Bonner Kommentar zum Grundgesetz', 

RdNr. 24 zu Art. 19 Abs. 3). Die Gewissensfreiheit ist eine spezielle Ausfor­

mung der Gedankenfreiheit und deshalb ihrer Natur nach einer Anwendung 

auf juristische Personen nicht zugänglich (Herzog in MaunzlDürig, Grundge­

setz;, RdNr. 35 zu Art. 4). Denn das Gewissen ist ein real erfahrbares, seeli­

sches Phänomen (BVerfG, B.v. 20.12.1960 Nr. 1 BvL 21/60, BVerfGE 12, 

54). Bei der Klägerin zu 1) handelt es sich auch nicht um eine Glaubensge­

meinschaft, sondern um eine GmbH & Co. KG mit wirtschaftlicher Ausrich­

tung. Eine KG ist eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Han­

delsgewerbe ausgerichtet ist (§ 161 Abs. 1 HGB). Die GmbH gilt als Han­

delsgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches (§ 13 Abs. 3 GmbHG). 
,1). '. 

, "Die vom Grundrecht des Art. 4 GG geschützte Tätigkeit kann von der Kläge-

rinzu1) selbst nicht ausgeübt werden (BVerfG, B.v. 26.05.1976 Nr. 2 BvR 

294176, BVerfGE 42,212/219), die Klägerin zu 1) selbst kann sich nicht in ei­

ner natürlichen Personen vergleichbaren Gefährdungslage befinden. Die 

~._ __~ ____ JSlägerin zu 1) ist auch nicht Träger kollektiver Glaubensfreiheit (vgl. Herzog, 

a.a.O., RdNr. 40 zu Art. 4). Ihr Zweck zielt nicht auf die Pflege des religiösen 

oder weltanschaulichen Lebens ihrer Mitglieder ab; sie hat keine Mitglieder. 

Vereinigungen mit anderen als religiösen oder weltanschaulichen Zwecken 

können sich nicht auf Art. 4 GG berufen (BVerfG, B.v. 17.02.1977 Nr. 1 BvR 

33/76, BVerfGE 44, 103/104). Die Klägerin zu 1) und die jeweils hinter ihr 

stehenden natürlichen Personen mÜssen sich an der Rechtsform festhalten 

lassen, derer sie sichim Geschäftsleben bedienen._DeLSchwerpunkt der Ar­

beit der Klägerin zu 1) liegt eben nicht im religiösen Bereich. Wie unabhängig 

von den an der Gesellschaft beteiligten natürlichen Personen die Klägerin zu 

1) sich darstellt, erschließt sich auch aus dem vorliegenden Verfahren. Aus 

einem von den Klägerbevollmächtigten mit Schriftsatz vom 30. November 
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den berechtigten Interessen der Allgemeinheit her, sie sind daher durch Artikel 14 Abs. 
2 GG legitimiert. Der Wert des Jagdrechtes ist in besonderem Maße sozialgeprägt, da 
er entscheidend von dem Verhalten der Grundstücksnachbarn abhängt. Da das Wild 
naturgemäß wandert, ohne die vom Menschen geschaffenen Grundstücksgrenzen zu 
beachten, kann eine Zersplitterung der Jagdrechte die Jagd empfindlich behindern. 
Daraus folgt, dass Jagd auf staatliche Ordnung und Aufsicht angewiesen ist. Die Bil­
dung von Jagdgenossenschaften, für die sich der Gesetzgeber entschieden hat, dient 
letztlich dazu, durch Schaffung ausreichend großer Jagdbezirke eine Art der Ausübung 
von Jagd und Hege zu gewährleisten, die den gesetzlichen Zielen des Jagdrechtes -
Schutz vor Wildschäden, Gewährleistung eines artenreichen und gesunden Wildbe­
standes, Wahrung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege - gerecht wer­

den kann. 

Diese verfassungsrechtliche Legitimation der vom Gesetzgeber verfolgten Zwecke wird 
auch nicht durch die neue Staatszielbestimmung des Artikel 20 a GG (Tierschutz) in 
Frage gestellt. Denn dieses Staatsziellässt die Berechtigung des Gesetzgebers unbe­
rührt, Maßnahmen zur Förderung einer gemeinwohlverträglichen Jagd und Hege an­
zuordnen. In diesem Zusammenhang kommt es auch nicht darauf an, ob der Kläger 
mit Recht oder zu Unrecht Eignung und Erforderlichkeit des vom Gesetzgeber gewähl- . 
ten Mittels zur Förderung dieser Ziele anzweifelt. Denn dem Gesetzgeber kommt bei 
der Beurteilung der Eignung und der Erforderlichkeit der von ihm getroffenen Maß­
nahmen ein weites Einschätzungsermessen zu, welches gerichtlich nur eingeschränkt 
überprüfbar ist. 

Es liegt auch kein Verstoß gegen Artikel 3 Abs. 1 GG dadurch vor, dass Eigentümer 
größerer Grundstücke, welche einen Eigenjagdbezirk bilden, die Jagd faktisch ruhen 
lassen könnten, was den Eigentümern kleinerer Grundstücke nicht möglich sei. Diese 
Verschiedenbehandlung ist sachlich gerechtfertigt und mit Artikel 3 Abs. 1 GG verein­
bar. Nach nicht zu beanstandender Einschätzung des Gesetzgebers ermöglicht näm­
lich ein zusammenhängender Grundbesitz von mindestens 75 ha Fläche auch ohne 
Vergemeinschaftung des Jagdausübungsrechtes im Rahmen einer öffentlich-· 
rechtlichen. Zwangskörperschaft eine gemeinwohlverträgliche Jagdausübung. Insbe­
sondere trifft es gerade nicht zu, dass Inhaber von Eigenjagdbezirken nach Belieben 
die Jagd ruhen lassen könnten. Denn auch sie sind nach § 1 Abs. 1 Satz 2 BJagdG zur 
Jagd in Form der "Hege mit der Büchse" verpflichtet. jeden Jagdausübungsberechtig­
ten - auch den Inhaber eines Eigenjagdbezirkes - trifft die Pflicht zur Vorlage und Er­
füllung von Abschussplänen (vgl. § 21 Abs. 1 BJagdG). Bei Nichterfüllung des Ab­
schussplanes betreffend Schalenwild kann die Jagdbehörde nach § 23 Abs. 7 LJagdG 
LSA den Revierinhaber ggf. mit Mitteln des Verwaltungszwanges zur Erfüllung des 
Abschussplanes anhalten. Somit steht der Inhaber eines Eigenjagdbezirkes einem 
Jagdgenossen im wesentlichen gleich, weil auch er nicht die Möglichkeit hat, die Jagd 
auf Tiere in seinem Jagdbezirk zu verhindern. 
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Im übrigen wird darauf hingewiesen, dass die Vorschrift de.s § 9 Abs. 1 Satz 1 BJagdG 
für das gesamte Bundesgebiet gilt, so dass eine regionale Diskriminierung klejnerer 
Grundeigentümer ausscheidet. Dies unterscheidet die deutsche Rechtslage grundle­
gend von derjenigen in Frankreich, welche der vom Kläger angeführte Entscheidung 
des EGMR zugrundelag. Diese Vorschriften galten gerade nur für einen Teil des fran-

zösischen Staatsge~ietes. 

Die Pflichtmitgliedschaft des Klägers in der Jagdgenossenschaft Schielo verstößt auch 
nicht gegen Artikel 9 GG. Der Schutzbereich dieses Grundrechts wird durch die 
Zwangsmitgliedschaft in einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft nicht berührt. Nach 
der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes greift der Schutz der 
Vereinigungsfreiheit nämlich nur dann ein, wenn es um einen Zusammenschluss natür­
licher oder juristischer Personen auf der Basis der Freiwilligkeit geht (BVerfG, B. v. 
7.12.2001 - 1 BvR 1806/98, NVwZ 2002, 335). Eine Anwendung auf öffentlich-

" rechtliche Zwangszusammenschlüsse scheidet damit aus. 

Die Pflichtmitgliedschaft des Klägers in der Jagdgenossenschaft verletzt auch nicht 
seine allgemeine Handlungsfreiheit (Artikel 2 Abs. 1 GG). Das Bundesverwaltungsge­
richt hat in dem bereits erwähnten Urteil vom 14.4.2005 - 3 C 31.04 - hierzu ausge-

führt: 

"Der Schutzbereich dieses Grundrechts umfasst die Abwehr von 
Zwangsmitgliedschaften in Körperschaften des öffentlichen Rechts. Der 
durch § 9 Abs. 1 BJagdG bewirkte Eingriff in den Schutzbereich ist nach 
der ( ... ) Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfG, B. 
v. 7.12.2001 - 1 .BvR 1806/98 ... ) aber zulässig, da die 
Jag~genos~enschaft, wie gezeigt, legitimen öffentlichen Aufgaben dient 
und Ihre Ernchtung, gemessen an diesen Aufgaben, verhältnismäßig ist. 

Insbesondere ist die Einschätzung des Gesetzgebers, dass die 
"Yahrnehmung . der den Jagdgenossenschaften obliegenden Aufgaben 
~Icht der· pnvaten Selbstkoordination kleinerer Grundeigentümer 
uberl~sse~ werden kann, andererseits aber auch nach klassischem 
Verstandnls der Staatsaufgaben keine spezifische Behördenaufgabe 
d~rstellt, unter Beachtung des gesetzgeberischen Ermessenspielraums 
nicht zu beanstanden. -

~ine freiwillige Selbstkoordination auf privatrechtlicher Basis wäre aus d 
Im .Zusammenh~ng vo~ ~~ikel 14 GG angeführten Erwägungen nicht v:~ 
gleichbar ~ffektlv .. Freiwillige Hegegemeinschaften nach § 10 a Abs 1 
~~a~dG dienen nicht dazu, diese Voraussetzungen einer gemeinwohl~er-
ragllc~en .Hege z~ schaffen, sondern diese zu optimieren. Für Fälle in de­
nendle .Blldung einer. H~gegemeinschaft zusätzlich zu den bestehenden 
Jagd~ezlrken n~~en~lg Ist, ermächtigt § 10 a Abs. 2 BJagdG die Länder 
zur Bildung von offenthch-rechtlichen Zwangshegegemeinschaften." 
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Diesen von ihm als zutreffend erachteten Ausführungen schließt sich das Gericht nach 

eigener Prüfung an. 

Im Hinblick auf den vom Kläger gerügten Verstoß gegen Gewährleistungen der·Euro­
päischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ist auf folgendes hinzuweisen: Die Ge-

. währleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention und ihrer Zusatzproto­
kolle sind in der deutschen Rechtsordnung kein unmittelbarer Prüfungsmaßstab (vgl. 
Artikel 93 Abs. 1 Nr. 4 GG, § 90 Abs. 1 BVertGG), sondern stehen, soweit sie für die 
Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten· sind, im Range eines Bundesgesetzes 
innerhalb der deutschen Rechtsordnung (BVerfGE 82, 106, 120). Gleichwohl beein­
flussen die Gewährleistungen der EMRK die Auslegung der Grundrechte und der 
rechtsstaatlichen Grundsätze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. 
Sowohl der Text der EMRK als auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes für Menschenrechte (EGMR) dienen auf der Ebene des Verfassungsrechtes (Ie- ,; 

diglich) als Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und Schranken von Grund-
rechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes - allerdings nur sofern 
dies. ni~ht zu einer Einschränkung oder Minderung des Grundrechtsschutzes nach dem 
Grundgesetz führt (BVerfG NJW 2001, 2245 ff.). 

Da die Grundstücke des Klägers auch nicht im Geltungsbereich eines Bebauungspla­
nes liegen, ist die Jagdbehörde schon aus Rechtsgründen gehindert, sie gem. § 7 Abs. 
2 Ziff. 3 LJagdG LSA zu einem befriedeten Bezirk zu erklären. Dafür, dass der Begriff 
"des Bebauungsplanes in dieser Vorschrift in einem anderen Sinne zu verstehen wäre 
als im allgemeinen Baurecht (§§ 8 ff. BauGB), bestehen keinerlei Anhaltspunkte; es 
gibt keinen speziellen jagdrechtlichen Begriff des Bebauungsplanes (vgl. dazu Meyer­
Ravenstein, Jagdrecht in Sachsen-Anhalt, Anm. 2 zu §§ 7 und 8 LJagdG LSA). Die 
alternativen Tatbestandsvoraussetzungen des § 7 Abs. 2 Ziff. 1 oder 2 LJagdG LSA 
liegen ersichtlich ebenfalls nicht vor. 

Das Gericht konnte auch entscheiden, ohne den vom Kläger in der mündlichen Ver­
handlung hilfsweise für den Fall der Klageabweisung gestellten Beweisanträgen nach­
zugehen. 

[ . 
Der Beweisantrag zu 1. wird abgelehnt, da sich die unter Beweis gestellte Tatsache 
zweifelsfrei aus den in den Verwaltungsvorgängen befindlichen Grundbuchauszügen 
ergibt und auch keinerlei Anhaltspunkte dafür bestehen, dass diese Auszüge zum Zeit­
punkt der Entscheidung des Gerichtes nicht mehr aktuell sein sollten. 

Der Beweisantrag zu 2. wird abgelehnt, da es auf die unter Beweis gestellte Tatsache 
entscheidungserheblich nicht ankommt. Wie der Kläger selbst darstellt, liegt ein Flä­
chennutzungsplan, kein Bebauungsplan, vor. Dies bedeutet nach der Systematik des 
BauGB einen rechtlichen Unterschied. Dazu, dass unter dem in § 7 Abs. 2 Ziff. 3 

- 9 -
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LJagdG LSA vorausgesetzten Bebauungsplan ein solcher im baurechtlichen Sin.n~ zu 

verstehen ist und kein (landes)jagdrechtlicher Begriff des Bebauungplanes eXistiert, 

wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. 

Der Beweisantrag zu 3. wird abgelehnt, da es auf die unter Beweis gestellte Tatsache 

entscheidungserheblich nicht ankommt. Der vom Kläger ins Feld geführte Irrtum über 

die rechtliche Möglichkeit der Bebauung - sollte er vorgelegen haben und mag er durch 

unzutreffende Angaben des Bürgermeisters Schmelzer hervorgerufen worden sein - ist 

jagdrechtlich unerheblich. Der Kläger ist, wenn er das Grundstück nicht in dem von ihm 
vorgesehenen Sinne einer Bebauung nutzen kann und stattdessen noch die Beschwer 
der Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft hinnehmen muss, auf die ihm gegebe­

nen zivilrechtlichen Möglichkeiten verwiesen. 

Der Beweisantrag zu 4. wird abgelehnt, da es auf die unter Beweis gestellte Tatsache 

entscheidungserheblich nicht ankommt. Es ist ohne Bedeutung, ob in der Vergangen­

heit die Jagd auf den Grundstücken des Klägers überhaupt ausgeübt wurde, denn dies 

kann sich künftig anders darstellen. Wie der Kläger selbst darstellt, ist außerdem zu­

mindest die Fall.enjagd auf den Grundstücken möglich, so dass es vor dem Hintergrund 
der generellen Ablehnung der Jagd durch den Kläger (vgl. insoweit nur Klagebegrün­

dungsschriftsatz vom 2.7.2003, Blatt 2-26 bzw. Blatt 28-51 des Teils I der Gerichtsakte) 
nicht darauf ankommt, ob aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung zusätzlich die Jagd 
mit Schusswaffen möglich ist oder nicht. . 

Vom Vorliegen der im Beweisantrag zu 5. unter Beweis gestellten Tatsachen (ein­

schließlich der Nichtverlängerung des ausgelaufenen Pachtvertrages) wird zugunsten 

des Klägers ausgegangen. Der Kläger hat im übrigen die Anlegung der Benjeshecken 

durch Vorlage von Fotografien zur Gerichtsakte in geeigneter Weise glaubhaftgemacht. 
Auch die Vertreter des Beklagten haben in der mündlichen Verhandlung bestätigt, dass 
diese Hecken angelegt worden sind. Ihrer Natur nach dürften die Hecken zudem die 
landwirtschaftliche Nutzung der Grundflächen des Klägers jedenfalls derzeit ausschlie­
ßen. 

Vom Vorliegen der im Beweisantrag zu 6. unter Beweis gestellten Tatsachen wird zu­

gunsten des Klägers ausgegangen; sie sind auch durch die zur Gerichtsakte gereich­

ten Unterlagen (insbes. Anlagen 3-6 zum Beweisantrag Nr. 6) hinreichend belegt. 

Der Beweisantragzu 7. wird abgelehnt, da es auf die unter Beweis gestellte Tatsache 
entscheidungserheblich nicht ankommt. Es ist für das Gericht nicht ersichtlich, welchen 
rechtlichen Vorteil der Kläger aus der Beantwortung der Beweisfrage für sein Klageziel 
ziehen könnte. Eine möglicherweise fehlerhafte Führung der Amtsgeschäfte durch den 
Vorstand der Jagdgenossenschaft, welcher der Kläger angehört, ist nicht Gegenstand 

des vorliegenden Verwaltungsprozesses. 

-10-
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Der Beweisantrag zu 8. wird abgelehnt, da es auf die unter Beweis gestellte Tatsache 
entscheidungserheblich nicht ahkommt. Wie das Gericht weiter oben bereits ausge­

führt hat, kommt dem Gesetzgeber bei der Beurteilung der Eignung und der Erforder­
lichkeit der von ihm getroffenen Maßnahmen ein weites Einschätzungsermessen zu, 
die der gerichtlichen Überprüfung insbesondere die Frage entziehen, ob ein bestimm­
tes gesetzgeberisches Ziel (im Bereich des Jagdrechtes v.a. Schutz vor Wildschäden, 
Gewährleistung eines arten reichen und gesunden Wildbestandes, Wahrung der Belan­
ge von Naturschutz und Landschaftspflege) nicht auf andere, einzelne betroffene Bür­
ger möglicherweise weniger belastende Weise ebenso gut erreicht oder zumindest 
gefördert werden könnte. 

Vom Vorliegen sämtlicher im Beweisantrag zu 9. unter Beweis gestellten Tatsachen 
wird zugunsten des Klägers ausgegangen. Das Gericht ist nach dem Ergebnis der 
mündlichen Verhandlung überzeugt, dass der Kläger erklärter Jagdgegner ist und· aus 
tiefer ethischer Überzeugung das Töten und Quälen von Tieren generell ablehnt und· 
es insbesondere auch ablehnt, hierzu selbst in irgendeiner Form beizutragen. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO, die Entscheidung über die vor­
läufige Vollstreckbarkeit aus § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus §§ 52 Abs. 2 GKG; es war lediglich der Auffangwert 
festsetzen (vgl. OVG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 8.9.2995 - 1 0425/05, zum in glei­
cher Sache betriebenen Eilverfahren 3 B 110/05 MD). 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Oberver­
waltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt zugelassen wird. Die Zulassung der Beru­
fung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils zu beantragen. Der An-
trag ist bei dem {/'h~~ ,,+-\ Gdt ( . . 

. ~ . 

Verwaltungsgericht Magdeburg 
Schönebecker Straße 67~ 

39104 Magdeburg 

zu stellen. Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils sind die Gründe darzule­
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht mit 
dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht des Landes Sach-

.. sen-Anhalt (Schönebecker Straße 67a, 39104 Magdeburg) einzureichen. 

Die Antrags- und die Antragsbegründungsschrift können nur durch einen Rechtsanwalt 
oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmenge­
setzes mit Befähigung zum Richteramt eingereicht werden; juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte 
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mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskör­
perschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der 
zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des 
Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen. 

Die Streitwertfestsetzung kann durch Beschwerde an das 

Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt 
Schönebecker Straße 67a 

39104 Magdeburg 

angefochten werden, wenn der Beschwerdewert 200 € (zweihundert Euro) übersteigt. 
Sie ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache' 
Rechtskraft erlangt oder sich das Verfahren anderweitig erledigt hat, bei dem 

Verwaltungsgericht Magdeburg 
Schönebecker Straße 67a 

39104 Magdeburg 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so 
kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit­
t~ilung des Besc~lusses eingelegt werden. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde Innerhalb der Frist bei dem Oberverwaltungsgericht eingeht. 

Waldmann 
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Namens und im Auftrag des Herrn Ludwig Weyhe stellen wir 

hiermit den 

Antrag, 

die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg vom 10.11.2005 - 3 A 328/03 MD - zuzula~sen. 

Beg r Ü n dun g ~ 

I. Der Gegenstand des Verfahrens 

1. Der Kläger will durchsetzen, dass 

stehende Grundstücksflächen im Ausmaß 

in seinem Eigentum 

von 5602 m2 , die 

gem.§ 8 BJagdG zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk ge­

hören, nicht bejagt werden, weil er das Töten von Tieren 

bzw. deren Duldung auf seinem Grundstück aus Gewissens­

gründen ablehnt. Um dem Rechnung zu tragen, stellte er 

beim Landkreis Quedlinburg unter d,em 11.11.2002 den An­

trag, seine Grundstücksflächen gern. § 7 Abs. 2 LJagdG "zu 

einem befriedeten Bezirk zu erklären und· in diesem auch. 

keine beschränkte Ausübung der Jagd zu gestatten". Von der 

Ausgangsbehörde und der Widerspruchsbehörde wurde dies ab­

gelehnt, weil die einfachrechtlichen . Voraussetzungen für 

einen befriedeten Bezirk nicht vorlägen. 

Wie aus der Begründung seines Antrags vom 11.11.2002 ohne 

wei teres ersichtlich war, ging es dem Kläger jedoch in 

Wahrhei t nicht um die Feststellung eines befriedeten Be­

zirks infolge einer bestimmten Situierung oder eines be­

stimmten Charakters seiner Grundstücksflächen i. S. v. §§ 6 

BJagdG, 7 LJagdG, sondern um die Befreiung vom Jagdzwang 

aus Gewissensgründen: Er erklärte in seiner Aritragsbegrün­

dung, . dass er "Vegetarier, Tierfreund und TierrechtIer" 

sei, er berief sich auf das Urteil des Europäischen Ge­

richtshofs für Menschenrechte vom 29.4.1999 und machte 
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geltend, dass hiernach auch für das Gebiet der Bundesrepu­

blik Deutschland "niemand gezwungen werden (dürfe) zu dul­

den, dass auf seinem Grundeigentum gegen seinen Willen 

Tiere der freilebenden Arten (Wild) durch Jagdausübung 

verfolgt und getötet werden". Außerdem schrieb. er: "Als 

Eigentümer erkläre ich meine Ablehnung, dass auf den mir 

gehörigen. .. Flurstücken auf freilebende Tiere die Jagd 

ausgeübt wird." 

Er verfolgte unverkennbar ein Ziel, das sich nach der Sys­

tematik des Bundesjagdgesetzes nur im Rahmen einer behörd­

lichen Zustimmung zur Jagdruhe verwirklichen ließe. Eine 

solche Zustimmung· kann nach den Jagdgesetzen jedoch nur 

vom Inhaber eines Jagdreviers oder der Jagdgenossenschaft 

beantragt. werden. (§ 10. Abs.2 S.2 BJagdG, § 9 Abs.2 

LJagdG) Auch eine Entlassung aus der Zwangsmitgliedschaft 
I 

der Jagdgenossenschaft und der damit einhergehenden Jagd-

pflicht, sieht das Jagdrecht nicht vor. 

Damit besteht zwischen der vom Kläger aus Gewissensgründen 

gel tend g.emachten Ablehnung der Jagd auf seinen Grund­

stücksflächen und den jagdrechtlichen Regelungen ein Kon­

flikt, bei dem sich der Kläger auf seine Grundrechte aus 

Art.4, Art.2 u. Art.14 GG beruft. Zur Lösung dieses Kon­

flikts kommen drei Möglichkeiten in Betracht: 

- Es kann sein, dass die Grundrechte des Klägers vor den 
jagdrechtlichen Regelungen zurückweichen, sei es,. dass 
sie gar nicht beeinträchtigt sind, sei es, dass eine et­
waige Beeinträchtigung verfassungsrechtlich legitimiert 
ist; 

es kann sein, dass die Grundrechte zwar nicht zurückwei­
chen, aber ihre Berücksichtigung durch eine Befreiung 
vom Jagdzwang im Wege einer verfassungs konformen Ausle­
gung des Jagdrechts möglich ist; 

- scheiden die beidenerstgenannten 
kommt die Verfassungswidrigkeitdes 
tracht, soweit seine Anwendung zu 

Möglichkeiten aus, 
Jagdrechts in Be­

einer verfassungs-
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rechtlich nicht legitimierten Beeinträchtigung der klä­
gerischen Grundrechtspositionen führt. 

Gleich, welche Konfliktlösung sich bei Anwendung des ein­

fachen Rechts im Angesicht der Grundrechte des Klägers am 

. Ende ergibt, ist vorweg jedenfalls eine grundrechtskonfor­

me Interpretation seines Anliegens geboten: Wer auf seinem 

Grundstück aus Gewissensgründen die Jagd ablehnt, kann 

nicht einfach damitabgespeist werden, dass das 'einfache 

Recht für einen einzelnen Grundstückseigentümer (im Gegen­

satz zu einem Revierinhaber oder einer Jagdg~nossenschaft) 

eine solche Ablehnung (mit Ausnahme im befriedeten Bezi,rk) 

nicht vorsieht. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas­

sungsgerichts ist vielmehr davon auszugehen, "dass Grund­

rechtschutz weitgehend auch durch die Gestaltung von Ver­

fahren zu bewirken ist und dass die Grundrechte demgemäss 

nicht nur das gesamte materielle, sondern auch das Verfah­

rensrecht beeinflussen, soweit dieses für einen effektiven 

Grundrechtschutz von Bedeutung ist". (BVerfGE 53, 65) Das 

bedeutet, dass die Verwal tungsbehörde das Rechtsanliegen 

des Klägers als grundrechtsbezogen und nicht lediglich als 

einfachrechtlichen Wunsch zur Festlegung eines befriedeten 

Bezirks zu würdigen hat. Anders ausgedrückt: Sie hat zur 

Kenntnis zu nehmen, dass der Kläger einen grundrecht lieh 

gestützten Antrag auf Befreiung vom Jagdzwang stellt, und 

sie hat zu prüfen, ob und wie sie diesem Antrag Rechnung 
tragen muss. 

Die Verwaltungsbehörden ignorierten dieses Grundrechtsan­

liegen des Klägers und taten so, als ginge es nur um die 

einfachrechtliche Frage, ob die Grund~tücksflächen des 

Klägers zum befriedeten Bezirk i.S.v. § 7 LJagdG erklärt 

werden könnten, während das eigentliche Anliegen - die Ab­

lehnung der Jagd aus Gewissensgründen und das daraus re­

sultierende Verlangen, dass auf den Grundstücksflächen des 

Klägers nicht gejagt werde - nicht ins Blickfeldde; Be­
hörden geriet. 
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2. Vor Gericht schlug sich dieses Anliegen des Klägers in 

seinem Antrag zu Ziff. 2 nieder, in dem er den Beklagten 

verpflichten lassen wollte, "das Ruhen der Jagd auf den 

Flächen des Kläqers festzustellen". 

Das Geric;:ht lehnte - neben dem Antrag auf Verpflichtung 

zur Erklärung eines befriedeten Bezirks -.auch diesen An­

trag ab. Dabei nimmt es in seiner Begründung darauf nicht 

ausdrücklich Bezug. In den ersten beiden Absätzen auf S.4 

d.Urt., die das Gerich~ erkennbar als die das gesamte Ur­

teil tragenden Gründe ansieht , stellt es lediglich pau­

schal fest: 

"Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erlass des begehrten 
Bescheides; der Bescheid des Beklagten vom 21.1.2003 und 
der Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums Magde­
burg vom 3.6.2003 sind rechtmäßig und verletzen den Klä­
ger nicht Ül eigenen Rechten, § 113 Abs.5 VwGO. 

Dem Kläger steht kein Anspruch auf Befriedeterklärung 
der in seinem Eigentum stehenden Flächen gem. § 7 Abs.2 
Landesj agdgesetz des Landes Sachsen-Anhalt· - LJagdG -
zu. Den hierauf gerichteten Antrag hat der Beklagte zu 
Recht abgelehnt. Auf die Begründungen der strei tgegen­
ständlichen Bescheide wird zur Vermeidurig von Wiederho­
lungen gemäß § 117 Abs.5 VwGO zunächst Bezug genommen." 

Alles, was dann folgt, erwägt das Gericht "lediglich er­

gänzend" und ebenfalls ohne ausdrückliche Bezugnahme auf 

den Antrag zu Ziff.2. Es scheint sich um ein obiter dictum 

zu handeln, mit dem das Gericht Aspekte des Vortrags des 

Klägers über seine 'Grundrechtsbetroffenheit aufgreifen 

will, um diese zu verneinen: 

- Die gesetzliche Regelung der Zwangsmitgliedschaft in ei­
ner Jagdgenossenschaft, verletze den Kläger nicht in 
seinem Grundrecht, da § 9 Abs.1 BJagdG mit dem Grundge­
setz vereinbar sei, wie das Bundesverwaltungsgericht in 
seinem Urteil vom 14.4.2005 festgestellt habe; 
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_ dies gelte auch im Hinblick auf Art.4 Abs.l GG. Das Bun­
desverwaltungsgericht habe hierzu ausgeführt, dass Art.4 
Abs.l GG nicht berührt sei: Der Kläger'werde nicht ge­
zwungen, Tiere selbst zu töten; einen Anspruch darauf, 
die Tiertötung anderen auf seinem Grundstück zu verbie­
ten, gebe ihm Art.4 GG jedoch nicht. 

_ Nach dem genannten Urteil des Bundesverw,al tungsgerichts 
sei durch die Zwangsmitgliedschaft in Jagdgenossenschaf~ 
ten auch Art.14 GG nicht verletzt, da die Bildung sol­
cher Genossenschaften durch die Ziele des Jagdrechts ge~ 
rechtfertigt werden könnten. 

_ Dies sei aucb nicht durch Art.20a GG in Frage gestellt. 

- Auch Art.3 GG sei nicht verletzt, wenn es den Eigentü­
mern kleinerer Grundstücke nicht möglich sei, so wie die 
Eigentümer größerer Grundstücke, die Jagd faktisch ruhen 
zu lassen. 

Auch Art. 9 GG sei durch die Pflichtmitgliedschaft des 
Klägers in der Jagdgenossenschaft nicht verletzt, da der 
Schutzbereich dieses Grundrechts durch die Zwangs­
mi tgliedschaft in einer öffentlich-rechtlichen Körper­
schaft nicht berührt werde. 

Schließlich sei auch Art.2 Abs.l GG nicht verletzt, wie 
das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vorn 
14.4.2005 festgestellt habe, was unter Zitierung der Ur­
teilsgründe näher ausgeführt wird. 

- Soweit sich der Kläger auf die. Europäische Menschen­
rechtskonvention berufe, sei darauf hinzuweisen, dass 
diese keinen unmittelbaren Prüfungsmaßstab darstelle und 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte lediglich als Auslegungshilfe für die Be­
stimmung von Inhalt und Schranken von Grundrechten und 
rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes in Be­
tracht komme. 

II. D~e Zulassungsgründe 

1. Dem Erstgericht unterlief 

124 Abs.1 Ziff.5 VwGO. 

ein Verfahrens fehler gern. § 

1.1 Ausweislich des Urteilstatbestands hatte der Kläger 

zwei Anträge gestellt: In Ziff.l einen Anfechtungs- und 
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Verpflichtungsantrag ; in Ziff. 2 einen Antrag, mit dem 

er die Behörd~ zu einer Feststellung (des Ruhensder 

Jagd) verpflichten lassen wollte. 

Das Gericht hat mit den oben zitierten Erwägungen auf 

S.4 d.Urt. nur über den Antrag zu Ziff.l entschieden, 

indem es feststellte, dass der Kläger keinen Anspruch 

auf Erlass des begehrten Bescheides habe und dass so­

wohl der Ausgangs- als auch der Widerspruchsbescheid 

rechtmäßig seien, weil der Kläger keinen nAnspruch auf 

Befriedeterklärung der in seinem Eigentum stehenden 

Flächen gem. § 7 Abs. 2. LJagdG" habe. 

Der Antrag zu Ziff.2 ist zwar in den Entscheidungsgrün­

den insoweit erwähnt, als das Gericht mit dem ersten 

Satz seiner Gründe feststellt, dass ndie Klage mit bei­

den Anträgen nicht begründet" sei; die Gründe beziehen 

sich aber sodann nur auf den Antrag zu Ziff. 1 ("kein 

Anspruch auf Befriedeterklärung" ), nicht jedoch auch 

auf den Antrag zu Ziff. 2, mit dem der Beklagte zur 

Feststellung des Ruhens der Jagd verpflichtet werden 

sollte. 

1.2 Dieser Antrag enthielt das eigentliche Rechtsanliegen 

des Klägers, nämlich das Ruhen der Jagd auf seinen 

Grundstücksflächen zu erwirken - unabhängig davon, ob 

dies aufgrund einer Befriedeterklärung mit Rücksicht 

auf die örtliche Situation seiner Grundstücke möglich 

sei oder nicht. An den Wortlaut der Antragsstellung war 

das Gericht nicht gebunden (§ 88 VwGO). Stattdessen 

hatte es unter Berücksichtigung des Parteivorbringens 

des Klägers dessen· Rechtsschutzziel zu ermitteln und 

ihn, zumal er anwaltlich nicht vertreten war, zur Stel­

lung eines sachdienlichen Antrags anzuhalten, der sein 

Rechtsanliegen effektivem Rechtsschutz im Sinne von 

Art.19 Abs.4 GG zuführt. 
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-Vgl. hierzu auch Kopp/Schenke, VwGO, 13.Aufl. Rdnr. 
3 zu § 88: "Das Gericht hat das im Klageantrag und 
im gesamten Partei vorbringen zum Ausdruck kotmnende 
Rechtsschutzziel zu ermitteln und seiner Entschei­
dung zugrunde zu legen Nach dem verfassungs­
rechtlichen Gebot der Effektivität des Rechtsschut­
zes als Auslegungshilfe ist im Zweifel zugunsten 
des Klägers anzunehmen, dass er den in der Sache in 
Betracht kommenden Rechtsbehelf einlegen wollte ... " 

Der dem Rechtsanliegen des Klägers entsprechende sach­

dienliche Antrag wäre ein Antrag auf Verpflichtung des 

Beklagten zur Zustimmung des Ruhens der Jagd gewesen, 

möglicherweise in Verbindung mit einer Anordnung gegen 

die Jagdgenossenschaft, die Jagd auf den Grundstücken 

des Klägers nicht auszuüben. Zu einer solchen Antrags­

stellung 'hat das Gericht den Kläger nicht angehalten. 

Dementsprechend hat es auch nicht über dieses Rechts­

schutzziel des Klägers entschieden. 

1.3 Wie bereits ausgeführt, ergibt sich dies ohne weiteres 

aus den Eingangssätzen der Entscheidungsgründe (den 

ersten beiden Absätzen auf S.4 d.Urteilsgründe). Etwas 

anderes ergibt sich auch nicht aus den "lediglich er­

gänzend" gemachten Ausführungen der Urteilsgründe: Dar­

in setzt sich das Gericht mit der Vereinbarkei t der 

einfachrechtlichen Regelungen der Zwangsmitgliedschaft 
\ 

in Jagdgenossenschaften mit den Grundrechten aus Art.2, 

3, 4, 14 und 9 GG auseinander. Es führt gewissermaßen 

die Prüfung eines verfassungsgerichtlichen Normenkon­

trollverfahrens durch, aber nicht die verwaltungsge­

richtliche Prüfung des klägerischenRechtsbegehrens. 

Bei letzterer mag die Verfassungsmäßigkeit der Zwangs­

mitgliedschaft inzident eine Rolle spielen; in erster 

Linie geht es aber um die Frage, ob sich aus der Gewis­

sensentscheidung des Klägers für diesen subjektive öf­

fentliche Rechte ergeben. Derartiges ist nicht bereits 

dann zu verneinen, wenn die einfachrechtlich geltenden 
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Regelungen verfassungsgemäß sind. Es ist vielmehr auch 

denkbar, dass die Grundrechtspositionen des Klägers ei-

. ne im Wege verfassungskonformer Auslegung des einfachen 

Rechts mögliche Ausnahme erzwingen. Somit wurde das 

Rechtsanliegen des Klägers jedenfalls nur unvollständig 

geprüft, was § 88 VwGO verletzt. 

-' Vgl. hierzu erneut Kopp a. a. o. sowie BVerwG in DVBI 
1995, 925; BVerwG 95, 273: "Ein Urteil, das unbe­
absichtigt einen Teil des Streitgege~st~ndes unbe­
schieden lässt, ist fehlerhaft: Es verstößt gegen § 
88 VwGO". 

1.4 Es handelt sich um einen Verfahrensmangel, auf den die 

angefochtene Entscheidung auch "beruhen kann" (auf § 

124 Abs. 2 Ziff. 5 VwGO): Es ist nicht auszuschließen, 

dass das Verwaltungsge~icht, wenn es sich nicht mit der 

"abstrakten Normenkontrolle" begnügt hätte, bei der 

Frage, ob das grundrechtlich gestützte Rechtsanliegen 

des Klägers im Rahmen des geltenden Jagdrechts und des­

sen verfassungskonformer Auslegung zu berücksichtigen 

ist, zu einer für den Kläger positiven Antwort gekommen 

wäre. 

2. Abgesehen von dem geschilderten Verfahrens fehler , be­

stehen auch in materiell-rechtlicher Hinsicht ernsthafte 

Zweifel an d~r Richtigkeit des Urteils, sodass .die Beru­

fung auch gem.§ 124 Abs.2 Ziff.1 VwGO zuzulassen ist. 

2.1 Das Gericht ging zu Unrecht davon aus, dass der Kläger 

in se~nem Grundrecht aus Art. 4 GG nicht berührt sei, 

wenn man von ihm weiter verlange,. die Jagd auf seinem 

Grundstück zu dulden. Die vom Verwaltungsgericht inso­

weit vom Bundesverwaltungsgericht übernommenen Überle­

gungen sind nicht haltbar. Unter Bezugnahme auf die Ur­

teilsbesprechung des Unterzeichners in NVwZ 2006, 174 

ff sei hierzu folgendes ausgeführt: 



- 10 -

2.1.1 Das Bundesverwaltungsgericht meint, dass mit der ge­

setzlichen Einschr~nkung der Eigentümerbefugnisseeines 

Jagdgenossen dieser auch sein Abwehrrecht aus Art.4 

verliere, weil diese Vorschrift ihm "keinen Anspruch 

darauf" gebe, nin den Rechtskreis anderer gebietend oder 

verbietend hineinzuregieren". Dabei übersieht das Ge­

richt, dass der Jagdgenosse nur . deshalb Unterlassung 

verlangt, weil die Jagdgenossenschaft ihrerseits von 

ihm etwas verlangt, n~mlich eine bestimmte Duldung. Er 

versucht also nicht, "anderen hineinzuregieren ", son­

dern macht ein Abwehrrecht geltend. Ob und inwieweit 
I 

ihm dieses zusteht, h~ngt davon ab, ob und inwieweit' 

die Duldungspflicht in seine Grundrechte eingreift und 

di~ser Eingriff einer Rechtfertigu~g entbehrt. 

2.1.2 Wenn die Duldungspflicht die Benutzung eines Grund­

stücks für bestimmte T~tigkeiten beinhaltet, muss damit 

keineswegs nur das Grundrecht aus Art.14 betroffen 

sein. Wenn es beispielsweise durch die Benutzung de,s 

Grundstücks zu giftigen IrnI(lissionen kommt, ist neben 

Art.14 GG auch Art.2 Abs.2 GG betroffen. Wenn bei der 

Benutzung die Privatsph~re des Eigentümersausgesp~ht 

wird, ist auch Art.2 Abs.l GG i.V.m.Art.1 Abs.l GG be­

troften. Und wenn die Grundstücksnutzung zum Zwecke der 

Jagd erfolgt, obwohl der Grundstückseigentüm~r das Tö­

ten von Tieren aus Gewissensgründen ablehnt, dann ist in 

diesem Fall auch das Grundrecht aus Art.4 GG tangiert. 

Welche Abwehrrechte 'auslösen, bemisst sich stets aus 

der Perspektive des Duldungspflichtigen und nicht aus 

der Perspektive des Eingriffsberechtigten . Das bedeu­

tet, dass die Gewissensfreiheit des Eigentümers durch 

die j agdrechtliche Einschr~nkung seiner Eigentümerbe­

fugnisse nicht etwa konsumiert wurde, wie das Bundes­

verwaltungsgericht annimmt. Sie ist kein Anh~ngsel der 

Eigentumsfreiheit, sondern ein selbst~ndiger Lebens-
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und Freiheitsbereich. Von den grundrecht lichen Gewähr­

leistungen dieses Bereichs wird unter anderem die ge­

wissensbedingteAblehnung der Tiertötung um-fasst. In 

diesen Schutzbereich wird eingegriffen, wenn der Grund­

stückseigentümer diese Ablehnung auf seinem Grundstück 

nicht mehr praktizieren kann, weil er die Tiertötung 

durch Dritte dulden muss. 

In diese Richtung deutet auch die Entscheidung des Eu-

ropäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 

29.4.1999 (NJW 1999, 3695), die zwar in D.eutschland 

keine unmittelbare Rechtswirkung entfaltet, aber - bei 
\-

der Interpretation des deutschen Rechts einschließlich 

der Grundrechte zu berücksichtigen ist. (BVerfG NJW 

2004, 3407) 

Der Gerichtshof prüfte die Zwangsmitgliedschaft in 

französischen (kommunalen) Jagdverbänden unter dem Ge­

sichtspunkt der negativen Koalitionsfreiheit des Art.11 

EMRK "im Lichte" der Ge-danken- und Gewissensfreiheit 

des Art. 9 EMRK. Dabei stellte er zunächst fest, dass 

die - Überzeugungen der Jagdgegner "einen gewissen Grad 

von Entschiedenheit, Geschlossenheit und Wichtigkeit 

erreichen und daher in einer demokratischen Gesell­

schaft Achtung verdienen". Sodann stellt er fest,_ dass 

auch der französische Staat den Zusammenschlqss von 

Grundstückseigentümern nur teilweise für· nötig hält -

nicht in allen Departements und nicht bei jeder Größen­

ordnung. Deshalb sei es nicht notwendig gewesen, "die 

Beschwerdeführer zu zwingen, entgegen ihren persönli­

chen Überzeugungen Mitglieder in der ACCA ihrer Gemein­

de zu werden~" (a.a.O., 3700) 

Der EGMR geht also durchaus davon aus, dass die Ver­

pflichtung zur Duldung der Jagd bei einem Grundstücks­

eigentümer, der die Jagd aus Gewissensgründen ablehnt, 
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nicht nur dessen Eigentumsrecht , sondern auch dessen 

Gewissensfreihei t tangiert. Dies unterstützt die hier 

vorgetragene Rechtsauffassung, dass der Kläger in sei­

nem Grundrecht aus Art.4GG betroffen ist. 

Damit geht es um die Rechtfertigung dieses Grund­

rechtseingriffs. 

2.1.3 Da Art.4 GG vorbehaltlos gewährleistet ist, ist ein 

Eingriff nur zur Wahrung "anderer, mit Verfassungsrang 

ausgestatteter Gemeinschaftsinteressen" oder von Grund­

rechten Dritter möglich. Geht man davon aus, dass die 

gesetzgeberische Entscheidung zugunsten des jagdlichen 

Reviersystems nicht von einer evidenten Fehleinschät-' 

zung geprägt und von ökologischen Zielsetzungen mit 

Verfassungsrang (Art.20a GG) getragen ist, kann man 

nicht von einer Verfassungswidrigkeit des Reviersystems 

ausgehen. 

In dieser Kollisionslage zwischen Jagdzwang und 

Gewissensfreiheit, in der weder das Grundrecht aus 

Art.4.noch die gesetzgeberische Entscheidung zugunsten 

des Reviersystems zurückweicht, sodass die Lösung nicht 

auf der Ebene des Gesetzes erfolgen kann, ist der Aus­

gleich auf der Ebene des Gesetzesvollzugs zu suchen. 

Die in Art. 1 Abs. 3 GG angesprochene Grundrech'tsbindung 

der Exekutive führt dazu, dass auch der konkrete Vollzug 

der abstrakten Eingriffsregelung einer selbständigen 

Prüfurig der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit 

unterliegt. Dabei ist das Ziel, die miteinander in Kon­

flikt geratenen Verfassungsgüterin eine "pr'aktische 

Konkordanz" zu bringen. 

Die Suche nach Konkordanz verbietet von vornherein ein 

striktes "Entweder-Oder". Insbesondere kann man dem 

Grundstückseigentümer nicht entgegenhalten, er könne 
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sein Grundstück ja verkaufen, um dem Gewissenskonflikt 

aus dem Weg zu gehen. Ein solches "Dulde-oder-weiche" 

wäre nicht nur ein massiver Eingriff in die Gewissens~ 

freiheit, sondern auch in das Eigentumsrecht, das auch 

ein Bestandteil der Persönlichkeitsentfaltung ist. Die 

Jagdbehörde ist vielmehr gehalten, den Eingriff in die 

Freiheitsrechte soweit wie möglich zu vermeiden bzw. 

ihn nur soweit zu realisieren, als er im Interesse des 

hinter dem Rev~erzwang stehenden verfassungsrechtlichen 

Schutzgutes unb~dingt erforderlich ist. 

2.1.4 Dieses SChutzgut , nämlich die Bewirtschaftung des 

Wildbestandes und das Gleichgewicht von Fauria utid Flora 

i.S.v.§ 1 11 BJagdG beinhaltet ersichtlich räumlich über­

greifende Belange. Nur in dieser Funktion genießen die 

Hegeziele Verfassungsrang i.S.v.Art.20a GG. Das Staats­

ziel, "die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere" 

zu schützen, bezieht sich weder auf einzelne Wälder und 

Felder noch auf einzelne Tiere, sondern auf die Gesamt­

heit von Natur und Tieren, auf die Lebensfähigkeit des 

gesamten Naturhaushalts: 

Damit stellt sich die Frage, ob wirklich ausnahmslos 

flächendeckend gejagt werden muss oder ob punktuell in 

besonderen Fällen, in denen ein Grundstückseigentümer 

die Jagd aus Gewissensgründen ablehnt, eine Art Frei­

stellung möglich und geboten ist, weil dadurch die ver­

fassungsrechtlich geschützten Belange nicht nennenswert 

beeinträchtigt werden. Dies gilt umso mehr, als das 

Jagdgesetz selbst Ausnahmen vom. Jagdzwang für möglich 

hält (§ 9 Abs.2 LJagdG, § 10 Abs.2 S.2 BJagdG) und dem 

Revierinhaber gegenüber der Jagdbehörde ein entspre­

chendes Antragsrecht zur Einzelfallprüfung einräumt. 

Diese aus dem Grundrecht des Klägers aus Art.4 GG re­

sul tierende Frag:estellung nach der Möglichkeit einer 
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Freistellung des Klägers vom Jagdzwang, wurde vom Ver­

wal tungsgericht zu Unrecht ausgeblendet, weil es sich 

auf die rechts fehlerhaften Überlegungen des Bundesver­

waltungsgerichts stützte. An deren Richtigkeit und da­

mit der Richtigkeit des hier angegriffenen Verwaltungs­

gerichtsurteils bestehen ernsthafte Zweifel: Die vorge­

tragenen Gegenargumente erweisen sich bereits bei sum­

marischer Prüfung als gewichtige Gesichtspunkte, die 

die Rechtsauffassung des Bundesverwaltungsgerichts zur 

B~deutsamkeit. des Art.4 in Fallkonstellation~n der vor­

liegenden Art in Frage stellen. 

2.2 Die rechtsfehlerhafte Ausblendung des· klägerischen 

Grundrechts aus Art. 4 GGträgt die vorliegende Ent­
scheidung . 

. Hätte das Verwaltungsgericht erkannt, dass Art.4 GG die 

Frage aufwirft, ob und in welcher Form man dem klägeri­

schen Anliegen, dass auf seinen Grundstücken nicht ge­

jagt wird, Rechnung tragen kann bzw. muss, wäre es der 

Frage nachgegangen, in welcher Form dies rechtstech­

nisch geschehen kann. 

Das Verwaltungsgericht hätte prüfen müssen, ob über § 7 

Abs.2 LJagdG die Möglichkeit besteht, der Gewissensent­

scheidung des Klägers Rechnung zu tragen. Es ist jeden­

falls nicht von vornherein auszuschließen, im Wege ver­

fassungskonformer Auslegung der Regelungen über die Er­

klärung befriedeter Bezirke, das Rechtsanliegen des 

Klägers zu berücksichtigen. 

Als weitere Möglichkeit käme auch eine Regelung in Ver­

bindung mit der Jagdgenossenschaft in Betracht, etwa 

dergestalt, dass die Jagdbehörde verpflichtet wird, auf 

die Jagdgenossenschaft einzuwirken, auf die Ausübung 

ihres Jagdrechts zugunsten der Gewissensentscheidung 
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des Klägers auf dessen Grundstücksflächen zu verzich­

ten. 

Wäre das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass der Ge­

wissensentscheidung des Klägers im Rahmen der vorhande­

nen gesetzlichen Regelungen nicht Rechnung getragen 

werden kann, hätte es das Verfahren. gern. Art .100 GG 

aussetzen und die gesetzlichen Regelungen, die einer 

Befreiung vom Jagdzwang auch im Falle einer gewissens­

bedingten Ablehnung der Jagd entgegenstehen, dem Bun­

desverfassungsgericht zur Prüfung vorlegen müssen. 

Im vorliegenden Zusammenhang muss nicht entschieden 

werden, welche der drei genannten Möglichkeiten die 

rechtlich zutreffende gewesen wäre. In j~dem Fall wäre 

das Gericht zu einem anderen Ergebnis gekommen, sodass 

,die Entscheidung auf dem gerügten Rechtsfehler 

materiellrechtlicher Art beruht. 

3. Die Berufung' ist ferner gern. § 124 Abs. 2 Ziff. 2 VwGO 

wegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten des Falles 

zuzulassen. 

Die vorliegende Konstellation, in der das Grundrecht des 

Klägers aus Art.4 GG auf jagdrechtliehe Regelungen trifft, 

die für die Ablehnung der Jagd aus Gewissensgründen bei 

einzelnen Jagdgenossen keinen Raum zu bieten scheinen, er­

schwert bereits die Einordnung des Klagebegehrens. Handelt 

es sich um einen Verpflichtungsanspruch auf Befreiung vom 

Jagdzwang im Rahmen der Regelungen übe~ befriedete Bezir­

ke? Handelt es sich um einen Anspruch auf behördliches 

Einwirken auf die Jagdgenossenschaft, mit dem Ziel einer 

Freistellung eines einzelnen Mitglieds von der Pflicht, 

die Jagd auf seinem Grundstück zu dulden? Oder erzwingt 

das Grundrecht des Klägers einen Vorlagebeschluss 

gern.Art.IOO GG beim Bundesverfassungsgericht? 
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Wie die oben kritisierten Urteils gründe des Verwaltungsge­

richts indizieren, erweist sich die Einordnung der mögli­

chen subjektiven" öffentlichen Bechte des Klägers als über­

aus sChwierig. 

- Vgl.zu dieser Indizwirkung von Entscheidungsgrün­
den auch BVerfG. NVwZ 2000, 1164, wonach von "be­
sonderen rechtlichen Schwierigkeiten" auszugehen 
ist, wenn das Erstgericht "notwendige Rechtsfragen 
nicht oder unzutreffend beantwortet hat"; die "dann 
im Zulassungsantrag notwendige Darstellung derDe­
fizite ist oben unter Ziff.2 bereits erfolgt. -

Es handelt sich um komplexe Fragen der Dogmatik von Grund­

rechtsgeltung und Grundrechtsanwendung, von Eingriffsakten 

und Abwehransprüchen, von unmittelbaren oder mittelbaren 

Grundrechtsverletzungen bei der Anwen~ung des geltenden 

Jagdrechts. 

Wie oben aufgezeigt, . hat die Beantwortung dieser Fragen 

Einfluss auf das Entscheidungsergebnis des Gerichts. 

4. Die Berufung ist schließlich auch deshalb zuzulassen, 

weil es sich um eine Rechtssache von' grundsätzlicher Be­

deutung i.S.v.§ 124 VwGO handelt. 

4.1 Die Frage, ob und auf welchem rechtlichen Weg der ge­

wissensbedingten Ablehnung der Jagd im Rahmen des gel­

tenden Rechts Rechnung zu tragen ist, ist eine Frage, 

die übe"r den vorliegenden Fall hinaus von Bedeutung 

ist. Dies ergibt sich bereits daraus, dass inzwischen 

bei verschiedenen deutschen Verwal tungsgerichten Ver­

fahren von Grundstückseigentümern anhängig sind, die 

sich gegen die mit der Zwangsmitgliedschaft in einer 

Jagdgenossenschaft verbundene Pflicht, auf ihrem Grund­

stück die Jagd, zu dulden, zur Wehr setzen. Unabhangig 

davon liegt die Beantwortung dieser Frage für die Ein-
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heit der Rechtsordnung bzw. die Fortbildung des Rechts 

im allgemeinen Interesse. 

Der Umstand, dass mit der Entscheidung des Bundesver­

waltungsgerichts vom 14.4.2005 die hier erhebliche 

Rechtsfrage bereits höchstrichterlich entschieden wur­

de, steht der Annahme, dass die im vorliegenden Rechts­

strei t entscheidungserhebliche Frage noch klärungsbe-· 

dürftig ist, nicht im Wege: Gegen die Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts sprechen gewichtige Gesichts­

punkte, die hier vorgetragen und vom Bundesverwaltungs­

gericht in dem vom Erstgericht zitierten Urteil nicht 

berücksichtigt wurden. Deshalb unterlag die Entschei­

dung des Bundesverwaltungsgerichts - zunächst im Rahmen 

der oben zitierten Publikation - auch bereits öffentli­

cher Kritik. 

- Vgl.zu diesen Gesichtspunkten neuerlichen Klä­
rungsbedarfs trotz Vorliegens einer höchstrichter­
lichen Entscheidung auch Kopp/Schenke, VwGO, 
13.Aufl., Rdnr.l0 zu § 124 -

Hinzu kommt, 'dass die Rechtsauffassung des Bundesver­

waltungsgerichts, dass Art.4 GG den Kläger nur vor der 

Verpflichtung, selbst Tiere zu töten, schütze, ihm aber 

nicht gestatte, auch die mittelbare Unterstützung der 

Jagd durch deren Duldung auf seinem Grundstück zu ver­

weigern, durch die jüngste Rechtsprechung des Bundes­

verwaltungsgerichts zu Art.4 GG in einem anderen Zusam­

menhang in Frage gestellt wurde: In seiner Entscheidung 

vom 21.6.2005 (NJW 2006, S.77 ff) billigt das Bundes­

verwaltungsgericht den Schutz des Art.4 einem Soldaten 

zu, der sich weigert, an einem Softwareprograrnm mitzu~ 

arbeiten, das mittelbar den Kriegseinsatz der Vereinig­

ten Staaten im Irak unterstützt. 
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- Vgl. insbes. a.a.O., S.99, 2.Sp.: "Im Kontext des 
auf gravierende völkerrechtliche Bedenken stoßen­
den, von den USA und ihren Verbündeten gegen den 
Irak geführten Kriegs und der deutschen militäri­
schen Unterstützungsleistungen, sah sich der Sol­
dat nachvollziehbar mit der Frage konfron­
tiert, ob er persönlich durch seine von ihm kon­
kret geforderte weitere Mitwirkung am IT-:Projekt 
SASPF im S. selbst einen Beitrag zu leisten, sei­
nerzeit die Führung des Kriegs zumindest mittelbar 
zu erleichtern oder gar zu fördern." -

Damit gerät die Rechtsauffassung des Bundesverwaltungs­

gerichts vom 14.4.2005,. wonach der Schutzbereich des 

Art.4 GG nicht betroffen sei, wenn der Grundrechtsträ­

ger die aus Gewissensgründen abgelehnte Handlung nicht 
'\ 

selbst vornehmen müsse, bereits durch die eigene Recht-

sprechung des Gerichts wieder ins Wanken. Dadurch er­

gibt sich unabhängig von der hier vorgelegten Kritik an 

der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ein neu­

er Klärungsbedarf, dem im vorliegenden Rechtsstreit 

auch Rechnung getragen werden kann. 

Nach all dem ist die Berufung gem. § 124 Abs. 2 Ziff. 5, 

Ziff.l, Ziff.2 u.Ziff.3 VwGO zuzulassen. 

j 
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Dr. Sailer 
Rechtsanwalt 
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bschrift 
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OBERVERWALTUNGSGERICHT 

DES LANDES SACHSEN-ANHALT 

1 L 97/06 I , II I IU I 
3 A 328/03 MD Dr. jur. ehr. Sailer 

1 9. Feh. 2008 
Beschluss 

in er Ii d Verwaltungs echtssach e 1 
. , 2 

\ 

des Herrn Ludwig Weyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 Remlingen, 

Klägers und 
Antragstellers, 

I 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Sailer und Dr. Hetzei, Max-Braun-Stra­
ße 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

gegen 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, 

wegen 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

- Antrag auf Zulassung der Berufung -. 

Beklagten und 
Antragsgegner, 

E' I M 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachserh~nhalt - 1. Senat - hat am 13. Feb-
ruar 2008 beschlossen: ;- . 

. ----
Der Antrag des Klägers, die' Berufung 
gegen das Urteil des Verwaltungsge­
richts Magdeburg - 3. Kammer - vom 

-72-7 



-2-

10. November 2005 in der Fassung des 
Berichtigungsbeschlusses vom 23. Mai 
2006 zuzulassen, wird abgelehnt. 

Der Kläger trägt die Kosten des Zulas­
sungsverfahrens. 

Der Streitwert für das Zulassungsverfah­
ren wird auf 4.000,00 € festgesetzt. 

Gründe: 

Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwal­
tungsgerichtes Magdeburg vom 10. November 2005 in der Fassung des Berichti­
gungsbeschlusses vom 23. Mai 2006 hat keinen Erfolg. 

Die Zulassung der Berufung rechtfertigt sich nicht wegen des vom Kläger geltend ge­
machten Verfahrensfehlers - Übergehen eines Sachantrages - im Sinne von § 124 
Abs. 2 Nr. 5 VwGO. Es ist bereits zweifelhaft, ob das Verwaltungsgericht den vom Klä­
ger in der mündlichen Verhandlung gestellten und im Tatbestand korrekt wiedergege­
benenzweiten Klageantrag nicht beschieden hat. Ausweislich des angefochtenen Ur­
teiles wird zu Beginn der Entscheidungsgründe (UA S. 3) ausdrücklich - wie der Kläger 
selbst einräumt - ausgeführt, dass "die Klage zulässig, aber mit beiden Anträgen unbe­
gründet ist". Daraus lässt sich entnehmen, dass das Verwaltungsgericht beide Anträge 
des Klägers in seinem Urteil beschieden hat. Selbst wenn von der Annahme des Klä­
gers auszugehen wäre, das Verwaltungsgericht habe über seinenAntrag, "den Beklag­
ten zu verpflichten, das Ruhen der Jagd auf seinen Flächen festzustellen", nicht ent­
schieden, muss dem hierauf gestützten Zulassungsantrag schon deshaib der Erfolg. 
versagt bleiben, weil die Rechtshängigkeit dieses ursprünglich in erster Instanz anhän­
gig gewesenen Klagebegehrens erloschen ist. Zwar ist ein Urteil, das einen Teil des 
Streitgegenstandes unbeschieden lässt, wegen Verstoßes gegen § 88 VwGO verfah­
rensfehlerhaft. Es entspricht aber ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung, dass 
dieser Fehler nicht im Rechtsmittelwege korrigiert werden kann, sondern das - verse­
hentliche oder rechtsirrtümliche - Übergehen eines gestellten Antrages nur mit einem 
Antrag auf Urteilsergänzung durch nachträgliche Entscheidung gemäß § 120 Abs. 2 
VwGO geltend gemacht werden kann. Unterbleibt dieser Antrag - wie hier -, entfällt mit 
Ablauf der Ergänzüngsantragsfrist des § 120 Abs. 2 VwGO die Rechtshängigkeit 
(BVerwG, Urteil vom 10. November 1988 - 3 C 19.87-, BVerwGE, 81, 12; Beschluss 
vom 22. Februar 1994 - 9 B 510.93 -, NVwZ 1994, 1116; Beschluss vom 16. August 
1995 - 1 B 25.95 -, GewArch 1996, 22). Ob das Verwaltungsgericht diesen zweiten 
Klageantrag noch - wie der Kläger ergänzend ausführt - hätte auslegen müssen, ist 

damit rechtlich ohne Belang. 
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Die geltend gemachten ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der angefochtenen Ent­

scheidung (§ 124 Abs. ~ Nr. 1 VwGO) führen ebenfalls nicht zur Zulassung der Beru­

fung. 

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen nur dann, wenn der Erfolg 

des Rechtsmittels wahrscheinlicher ist als der Misserfolg; ist hingegen der Ausgang 
des Rechtsmittelsverfahren lediglich offen, rechtfertigt dies die Zulassung der Berufung 
nicht. Es reicht nicht aus, dass Zweifel lediglich an der Richtigkeit einzelner Rechtssät­
ze oder tatsächlicher Feststellungen im Urteil bestehen. Diese Zweifel müssen viel­
mehr zugleich Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses begründen (vgl. BVerwG, 
Beschluss vom 10. März 2004 - 7 AV 4.03 -, NVwZ-RR 2004, 542). Gemäß § 124 a 
Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO ist der Zulassungsgrund zudem in der gebotenen 
Weise darzulegen. Dies erfordert, dass ein tragender Rechtssatz oder eine erhebliche 
Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Argumenten in Frage gestellt wird. Der Zu las­
sungsantrag hat sich substantiiert inhaltlich mit den Gründen der angegriffenen Ent­
scheidung auseinanderzusetzen und u. a. konkret auszuführen, dass die erhobenen 
Einwände entSCheidungserheblich sind (vgl. OVG LSA, Beschluss vom 20. Juli 2007 
- 1 L 114/07 -, m. w. N.) In Anlehnung an .diesen· Maßstab lassen sich überwiegende 

Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses der angefochtenen Entscheidung nicht fest­
stellen. 

Die Darlegungen des Klägers zur Begründung des Vorliegens ernstlicher Zweifel er­
schöpfen sich im Wesentlichen darin, die persönlichen Anmerkungen seines Prozess­
bevollmächtigten (veröffentlicht in NVwZ 2006, 174) zu dem Urteil des Bundesverwal­
tungsgerichtes vom 14. April 2005 - 3 C 31/04 - (NVwZ 2006,92), welches das Verwal­
tungsgericht in der angefochtenen Entscheidung zitiert und auszugsweise wiedergege­

ben hat, teilweise wörtlich, im Übrigen sinngemäß wiederzugeben. Diese Ausführun­
gen vermögen indes keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit der erstinstanzlichen 
Entscheidung zu begründen, weil sich das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur 
Zu lässigkeit der Pflichtmitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft nach § 9 Abs. 1 
BJagdG verhält. Bei dem hier maßgeblichen, vom Kläger in der mündlichen Verhand­
lung gestellten Antrag zu 1) geht es indes nicht u,m das Bestehen oder Nichtbestehen 
einer solchen Pflichtmitgliedschaft. Streitgegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens 
war nach diesem Antrag vielmehr, ob der Kläger gegenüber dem Beklagten einen An­

spruch auf jagdrechtliche "Befriedung" seiner Grundstücke nach § 7 Abs. 2 des Lan­
desjagdgesetzes Sachsen-Anhalt - LJagdG - hat. Der Kläger legt nicht schlüssig und 
damit nicht zulassungsbegründ~nd dar, dass das Verwaltungsgericht im Rahmen der 
Prüfung dieses geltend gemachten Anspruches gehalten gewesen ist, anhand der vom 
Kläger vorgetragenen Grundrechtsbeeinträchtigungen die . Zwangsmitgliedschaft in 
einer Jagdgenossenschaft in verfassungsrechtlicher Hinsicht zu überprüfen. 

Im Übrigen wird die Richtigkeit - des Ergebnisses - der Entscheidung des Verwal­
tungsgerichtes auch nicht durch die Erwägungen des Klägers gegen das oben genann-
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te Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 14. April 2005 ernstlich in Zweifel gezo­
gen. Die vom Bundesverwaltungsgericht darin getroffenen Feststellungen zur Verein­
barkeit der Pflichtmitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft und der daraus resultie­
renden Duldungspflicht der Jagdausübung mit den vom Kläger benannten Grundrech­

ten haben einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standgehalten. Die im Nachgang 
zu diesem Urteil erhobene Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfassungsgericht 
nicht zur Entscheidung angenommen (Beschluss vom 13 .. Dezember 2006 - 1 BvR 
2084/05 -, DVBI. 2007, 248). Mit diesem Nichtannahmebeschluss, in dem sich das 
Bundesverfassungsgericht inhaltlich mit möglichen Grl:lndrechtsverletzungen - insbe­
sondere auch mit einer Verletzung von Art. 4 Abs. 1 GG - auseinandergesetzt hat, ist 
nunmehr auch verfassungsgerichtlich entschieden, dass die Zwangsmitgliedschaft in 
einer Jagdgenossenschaft und die sich daraus ergebenden Folgen für das Pflichtmit­
glied verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sind. 

Soweit sich der Kläger auf den Zulassungsgrund der besonderen rechtlichen Schwie­
rigkeiten der Rechtssache gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO beruft, rechtfertigt dies 
ebenfalls keine Zulassung der Berufung. 

"Besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten" der Rechtssache im Sinne 
des § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO bestehe.n dann, wenn die Rechtssache wegen einer er-

,heblich über dem Durchschnitt liegenden Komplexität des Verfahrens oder aufgrund 
der zugrunde liegenden Rechtsmaterie in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht größe­
re, also das normale Maß nicht unerheblich überschreitende Schwierigkeiten verur­
sacht, mithin signifikant vom Spektrum der in verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu 
entscheidenden Streitsachen abweicht (OVG LSA in ständiger Rechtsprechung, etwa: 
Beschluss vom 6. Juni 2006 - Az.: 1 L 35/06 -, JMBI. LSA 2006, 386 m. w. N.). Im Hin­
blick auf die Darlegungsanforderungen gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO ist es er­
forderlich, im Einzelnen darzulegen, hinsichtlich welcher Fragen und 'aus welchen 
Gründen aus der Sicht des Rechtsschutzsuchenden die Rechtssache besondere tat­
sächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist (OVG LSA, a .. a. O. m. w. N.), denn 
der Zulassungsgrund des § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO soll eine allgemeine Fehlerkontrol­
le nur in solchen Fällen ermöglichen, die dazu besonderen Anlass geb~n (vgl.: BVerfG, 
Beschluss der 2. Kammer des 1. Senates vom 23. Juni 2000 - Az.: 1 BvR 830/00 -, 
NVwZ 2000, 1163). Außerdem bedarf es Darlegungen dazu, dass die aufgeworfenen 
Fragen für den zu entscheidenden Rechtsstreit entscheidungserheblich sind (vgl.: 
BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des 1. Senates vom 8. März 2001 - Az.: 1 BvR 
1653/99 -, NVwZ 2001, 552). Nur wenn sich schon aus dem Begründungsaufwand des 
erstinstanzlichen Urteiles ergibt, dass eine Sache in tatsächlicher oder rechtlicher Hin-

. sicht schwierig ist, genügt ein Antragsteller der ihm gemäß § 124a Abs. 4 Satz 4 
VwGO obliegenden Darlegungslast bereits regelmäßig mit erläuternden Hinweisen auf 
die einschlägigen Passagen des Urteiles (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des 
1. Senates vom 23. Juni 2000, a. a. 0.). Soweit der Antragsteller hingegen die Schwie­
rigkeiten des Falles darin erblickt, dass das Gericht auf bestimmte tatsächliche Aspekte 
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nicht eingegangen ist oder notwendige Rechtsfragen nicht oder unzutreffend beantwor­

tet hat, hat er diese Gesichtspunkte in nachvollziehbarer Weise darzustellen und ihren 

Schwierigkeitsgrad plausibel zu machen (BVerfG, a. a. 0.). 

Den vorstehenden Anforderungen genügt die· Antragsbegründungsschrift zum Vorlie­

gen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten der Rechtssache nicht. Der Kläger be­
schränkt sich darauf, die von ihm aufgeworfenen und für "komplex" und "überaus 
schwierig" gehaltenen Fragen aufzuzählen. Diese - bloße - Benennung rechtfertigt 
nicht die Annahme besonderer Schwierigkeiten. Für die Frage, ob eine Rechtssache 
besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, kommt es nämlich 
allein auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Entscheidung über die Zulassung an (O\lG 
LSA, Beschluss vom 2. März 2006 - Az.: 1 L 7/05 -, Juris m. w. N.). Wie bereits ausge­
führt, hat sich nunmehr auch das Bundesverfassungsgericht mit den vom Kläger ge­
rügten Grundrechtsverletzungen auseinandergesetzt (Beschluss vom 13. Dezember 
2006 - 1 BvR 2084/05 a. a. 0.), so dass die Klärung dieser Fragen keine besonderen 
Schwierigkeiten rechtlicher Art mehr aufweist. Im Übrigen ergibt sich auch nicht aus 

dem Begründungsaufwand des angefochtenen Urteiles, dass die Sache in rechtlicher 
Hinsicht besonders schwierig ist. Entsprechendes hat der Kläger jedenfalls nicht zulas­
sungsbegründend dargelegt. 

Die Zulassung der Berufung rechtfertigt sich schließlich nicht wegen der vom Kläger 
gemäß § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO geltend gemachten grundsätzlichen Bedeutung der 

Rechtssache, denn diese ist ebenfalls nicht entsprechend den Darlegungserfordernis­
sengemäß § 124 a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO dargelegt. 

Grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO besitzt eine Rechts­
sache nur dann, wenn zu erwarten ist, dass die Entscheidung im angestrebten 
Rechtsmittelverfahren zur Beantwortung von entscheidungserheblichen konkreten 
Rechts- oder Tatsachenfragen beitragen kann, die eine Ober den Einzelfall hinausge­

hende Tragweite besitzen und die im Interesse der Rechtseinheit oder Weiterentwick­
lung des Rechts eine Klärung bedürfen (OVG LSAinständiger Rechtsprechung, etwa 
Beschluss vom 9. März 1999 -A 3 S 69/98 -, vom 14. Juli 20.05 - 3 L 161/03 ", vom 
9. Oktober 2007 - 1 L 183/07, m. w. N.; vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 17. Juli 
1987 - 1 B 23.87 -, InfAuslR 1987, 278). Dementsprechend verlangt das Darlegungs­
gebot des § 124 a Abs. 4 Satz4 VwGO, dass der Rechtsmittelführer eine konkrete 
Rechts- oder Tatsachenfrage formuliert, ausführt, weshalb diese Frage für den Rechts­
streit entscheidungserheblich ist und zudem klärungsbedürftig ist, und schließlich dar­
legt, weshalb der Frage eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukommt 
(OVG LSA a. a. 0.). Darüber hinaus obliegt es dem Rechtsmittelführer, unter Ausei­
nandersetzung mit der angefochtenen Entscheidung, der einschlägigen Rechtspre­
chung sowie unter Angabe der maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Überle­
gungen die Voraussetzungen für die Zulassung des Rechtsmittels derart zu erläutern 
und aufzuarbeiten, dass das Berufungsgericht hierdurch in die Lage versetzt wird, an-
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hand der Antragsschrift darüber zu befinden, ob die Zulassung des Rechtsmittels ge­

rechtfertigt ist (BVerwG, Beschluss vom 19. August 1997 ~ 7 B 261.97-, Buchholz 310 
VwGO § 133 (n. F.) Nr. 26; OVG LSA, Beschluss vom 3. Januar 2007 - 1 L 245/06 -, 

m.w. N.). 

Diesen Darlegungsanforderungen genügen die Ausführungen des Klägers schon des­
halb nicht, weil schon keine konkrete, hinreichend ausformulierte Frage aufgeworfen, 
sondern lediglich ein allgemeines Rechtsproblem angesprochen wird. Damit bleibt 
zugleich die Entscheidungserheblichkeit der aufgeworfenen Frage für das vorliegende 
Verfahren offen. Ungeachtet dessen ist die von ihm aufgeworfene Grundrechtsproble­
matik - wie bereits ausgeführt - durch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerich­
tes (Urteil vom 14. April 2005 - 3 C 31/04 -, a. a. 0.) und nachfolgend durch die Ent­
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes bereits geklärt (Beschluss vom 13. De­
zember 2006 - 1 BvR 2084/05 -, a. a. 0.). Der schlichte Verweis des Klägers auf ein 
anderes Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (Urteil vom 21. Juni 2005, - 2 WO 
12.04 -, NJW 2006, 77) rechtfertigt kein anderes Ergebnis. Dadurch zeigt der Kläger 
nicht in hinreichender Weise auf, dass - etwa durch das Vorliegen von einander abwei­
chenden höchstrichterlichen Entscheidungen - neuer Klärungsbedarf entstanden ist. 
Der von ihm benannten Entscheidung liegt nämlich erkennbar eine andere Fallkonstel­
latron zugrunde, weil dem dortigen Kläger ein aktives Handeln abverlangt wurde, wäh­
rend es hier in der Sache um das Hinnehmen der Jagd auf dem eigenen Grundstück, 
mithin um eine Duldungspflicht geht. 

Die KostenentSCheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

Die Festsetzung des Streitwertes für das Zulassungsverfahrenfolgt aus den §§ 40,47, 
52 Abs. 2, 71 Abs.1 GKG. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§§ 124 a Abs. 5 Satz 4, 152 Abs. 1 VwGO, §§ 68 
Abs. 1 Satz 5, 66 Abs. 3 Satz 3 GKG). 

Dr. Benndorf Becker Harms 
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hier: Antrag auf Zulassung der Beru.fQ.ng / Gehärsruge nach" § 

152a Abs. 1 V-w-GO 

wird angezeigt, dass der Kläger und Antragsteller nunmehr von dem 

Unterzeichner vertreten wird. Eine Vollmacht wird umgehend 

nachgereicht. 

Namens und im Auftrag des Klägers und Antragstellers wird hiermit die 

Verletzung rechtlichen Gehörs im. Sinne des § 152a Abs. 1 VwGO gerügt. 

Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes vom 13.02.2008 verletzt das 

sich aus Art. 103 Abs. 1 GG ergebende Gebot, rechtliches Gehör zu gewähren 
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und entsprechend bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. 

Nach dem Prozessrecht und darüber hinaus unmittelbar auf Grund von Art. 

103 Abs. 1 GG haben Verfahrensbeteiligte Anspruch darauf, dass das Gericht 

ihre Ausführungen zur ~enntnis nimmt und sie bei der Entscheidung in 

Erwägung zieht. Da grundsätzlich davon auszugehen ist, dass die Gerichte das 

von ihnen entgegengenommene Vorbringen zur Kenntnis genommen und in 

Erwägung gezogen haben, sind sie zwar nicht verpflichtet, sich mit jedem 

Vorbringen in den Entscheidungsgründen ausdrücklich zu befassen. Der 

A-nspruch auf rechtliches Gehör ist jedoch verletzt, wenn im Einzelfall 

besondere Umstände deutlich machen, dass tatsächliches Vorbringen eines 

Beteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei 

der Entscheidung nicht erwogen worden ist (vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 19: 

Dezember 2000,2 BvR 143/98 und vom 19. Mai 1992, 1 BvR 986/91, BVerfGE 

86, 133, 145 f). 

Nach diesen Grundsätzen lässt sich eine Verletzung des Anspruchs des Klägers 

und Antragstellers auf rechtliches Gehör durch das Oberverwaltungsgericht 

des Landes Sachsen-Anhalts in seinen Beschluss vom 13.02.2008 herleiten: 

1. Auf Seite 14 der Berufungszulassurigsschrift führt der Kläger und 

Antragsteller zu Recht aus, dass 

"das Verwaltungsgericht hätte prüfen müssen, ob über § 7 Abs. 2 

LJagdG die Möglichkeit besteht, . der Gewissenentscheidung des 

Klägers Rechnung zu tragen. Es ist jedenfalls nicht von vornherein 

auszuschließen, im Wege verfassungskonformer Auslegung der 
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Regelungen über die Erklärung befriedeter Bezirke, das 

Rechtsanliegen des Klägers zu berücksichtigen." 

Hierzu äußerst sich das Oberverwaltungsgericht auf Seite 3 seines Beschlusses 

vom 13.2.2008 wie folgt: 

"Streitgegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war nach 

diesem Antrag vielmehr, ob per Kläger gegenüber dem Beklagten 

einen Anspruch aufjagdrechtliche Befriedung seiner Grundstücke 

. nach § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt - LJagdG -

hat. Der Kläger legt nicht schlüssig und damit nicht 

zulassungsbegründend dar, dass das Verwaltungsgericht im Rahmen 

der Prüfung dieses geltend gemachten Anspruchs gehalten gewesen 

1st, anhand der vom Kläger vorgetragenen . 

Grundrechtsbeeinträchtigungen die Zwangsmitgliedschaft in einer 

Jagdgenossenschaft ' in ver!assungsrechtlicher Hinsicht zu 

überprüfen. t( 

Das Oberverwaltungsgericht räumt damit selbst em, dass der: wesentliche 

Streitgegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens' die Frage war, ob der Kläger 

gegenüber dem Beklagten einen Anspruch auf jagdrechtliche Befriedung 

seiner Grundstücke nach § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt -

LJagdG - hat. 

Da dies zutrifft, verletzt es eklatant den ,Anspruch des Klägers und 

Antragstellers auf rechtliches Gehör, wenn sich das Oberwaltungsgericht in 

seinem Beschluss vom 18.2.2008 überhaupt nicht mit der Frage 

auseinandersetzt, inwieweit § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt 
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LJagdG mit dem Grundgesetz und der Europäischen 

Menschenrechtskonvention vereinbar ist. Diese landesrechtliche Regelung· ist 

nämlich gemäß Art. 31 GG wegen Verstoßes gegen das Bundesgesetz 

"EuropäischeMenschenrechtskonvention" nichtig (siehe dazu ausführlich 

. noch unten). Das Oberverwaltungsgericht konnte sich dieser Schlussfolgerung 

im Gegensatz zum Bundesverfassungsgericht (Beschluss vom 13.12.2006) auch 

nicht entziehen, weil dort nur das Bundesjagdrecht Verfahrensgegenstand war. 

Dagegen müssen die Fachgerichte auf die Verpf1ichtungskl~ge des Klägers, 

dem die Befriedung seines Grundstückes nach Landesjagdrecht verweigert 

wurde, gemäß Art. 100 I 2 Alt. 2 GG (Vereinbarkeit von Landesrecht mit 

einfachem Bundesrecht) das Bundesverfassungsgericht anrufen, das dann 

auf grund des veränderten Verfahrertsgegenstandes (nicht Vereinbarkeit von 

Bundesjagdgesetz und Grundgesetz, . sondern Vereinbarkeit von 

Landesjagdgesetz .und Europäischer Menschenrechtskonvention) anders 

entscheiden müsste als im Beschluss vom 13.12.2006: nämlich zu Lasten der 

Jagdgenossenschaften. Der Landesgesetzgeber muss gemessen an der 

Europäischen Menschenrechtskonvention Möglichkeiten schaffen, WIe der 

Konflikt zwischen dem öffentlichen Interesse· an der Hege mit dem 

Eigentümerwunsch nach Unterbindung der Jagd angemessen gelöst werden 

kann. Dies hat der Landesjagdgesetzgeber in Sachsen-Anhalt nicht getan, denn 
I 

er hat dem Öffentlichem Interesse unter allen Umständen unbedingten 

Vorrang eingeräumt, indem er die Möglichkeit einer Befriedung von einer . 

wilddichten Umzäumung des Grundstückes abhängig macht. Dies is~ mit Blick 

auf die Rechte des Klägers und Antragstellers nach der Europäischen 

Menschenrechtskonvention als einfaches Bundesrecht aus folgenden Gründen 

nicht haltbar: 
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Innerhalb der deutschen Rechtsordnung stehen die Europäische 

Menschenrechtskonvention und ihre Zusatzprotokolle im Range emes 

Bundesgesetzes, soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft 

getreten sind. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

sind dabei zwingend bei der Auslegung der Konvention zu berücksichtigen, 

weil sich in ihnen der aktuelle Entwicklungsstand der Konvention und ihrer 

Protokolle niederschlägt. Urteile, die gegenüber anderen Vertragsstaaten 

ergangen sind, binden zwar nicht die Bundesrepublik Deutschland (vgl. 

Art. 46 EMRK). Der Auslegung der Konvention durch den Gerichtshof ist 

jedoch über den entschiedenen Einzelfall hinaus eine normative Leitfunktion _ 

beizumessen, an der sich die Vertragsparteien zu orientieren haben (vgl. 

BVerfGE 111,307 <320>; BVerwGE 110,203 <210>; Beschluss des BVerfG vom 

13.12.2006, a.a.O.). 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am 29. April 1999 

(EGMR Urteil vom 29. April 1999 - Gesuche 25088/94, 28331/95, 28443/95 -

Chassagnou u.a . ./. Frankreich, NJW 1999, S. 3695) in einem an Frankreich 

gerichteten Urteil festgestellt, dass die Zwangsmitgliedschaft von 

Grundeigentümern in Jagdvereinigungen gegen die Europäische Konvention 

-zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) verstößt. Die 

deutschen Behörden und Gerichte, vor allem das Bundesverfassungsgericht, 

reden diese richtungsweisende Grundsatzentscheidung des höchsten 

europäischen Spruchkörpers mit fadenscheinigen Argumenten klein. Rechtlich 

gesehen sind diese Argumente jedoch nicht mehr länger haltbar, nachdem der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nach 1999 im Jahr 2007 erneut 

entschieden hat, dass es Eigentümern kleinerer Grundstücke in einer 

demokratischen Gesellschaft nicht zugemutet werden kann, die Jagd auf ihren 
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Grundstücken gegen ihren Willen zu dulden (EGMR-Urteil vom 10.07.2007-

Gesuch 2113/04 - Schneider.!. Luxemburg). 

Dies hat entscheidende, auch von deutschen . Gerichten zu beachtende 

Konsequenzen für das System der Jagdgenossenschaften. Einfallstor für die 

europäischen Menschenrechte sind dabei - wie bereits oben erwähnt - die 

Landesjagdgesetze. Das Bundesjagdgesetz schreibt zwar eindeutig und ohne 

jeden Auslegungsspielraum die Bildung von Jagdgenossenschaften und die 

Übertragung des Jagdausübungsrechtes auf diese vor. Es eröffnet aber durch 

die Erwähnung bundesgesetzlich nicht näher definierter "befriedeter Bezirke", 

deren Eigentümer nicht der Jagdgenossenschaft angehören, durchaus die 

Möglichkeit, dass sich einzelne Eigentümer der Jagdduldungspflicht entziehen 

können. Es sind somit die Landesgesetze, die es durch ihre enge Definition der 

"befriedeten Bezirke" den Eigentümern praktisch unmöglich machen, die Jagd 

auf ihrem Grundstück zu verbieten. Diese landesrechtlichen Bestimmungen 

sind aber auch aus Sicht der deutschen Rechtsordnung voll an der 

Europäischen Menschenrechtskonvention zu messen. Prüft. ein deutsches 

Gericht ihre Gültigkeit, muss es die Konvention nicht nur - wie gegenüber 

dem Bundesjagdgesetz - als HÜfe zur Auslegung des Grundgesetzes 

heranziehen, sondern als eigenen, unmittelbaren Prüfungsmaßstab benutzen. 

Es stellt sich daher nicht die Frage, ob das Landesgesetz gegen das Grundgesetz 

in einer "konventionsbeeinflussten Auslegung" verstößt, sondern, ob es gegen 

die Konvention selbst verstößt und damit nach Art. 31 GG nichtig ist. Die 

beiden vorgenannten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte über das französische und luxemburgische Jagdrecht sind 

dann nicht nur ein Auslegungskriterium unter vielen, sondern das 

herausragende und zuvörderst maßgebliche. 
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Zu der Verkennung dieses allein maßgeblichen Umstandes durch das 

Oberverwaltungsgericht konnte es nur kommen, weil das 

Oberverwaltungsgericht das Vorbringen des Klägers und Antragstellers bei 

seiner Entscheidung nicht erwogen hat. Der eingangs erwähnte und zitierte 

Vortrag des Klägers und Antragstellers in seiner Berufungszulassungsschrift 

vom 13.02.2008 dahingehend, dass das Verwaltungsgericht hätte prüfen 

müssen, ob über § 7 Abs. 2 LJagdG die Möglichkeit besteht, der, 

Gewissenentscheidung des Klägers Rechnung zu tragen, wurde von dem 

Oberverwaltungsgericht zwar zur Kenntnis genommen, jedoch bei seiner 

Entscheidung überhaupt nicht berücksichtigt. 

Das Oberverwaltungsgericht ging somit auf einen wesentlichen Kern des 

tatsächlichen oder rechtlichen Vorbringenszu einer Frage nicht ein, die für 

die Entscheidung des Rechtsstreits von zentraler Bedeutung ist. 

Die vorliegende Gehörsrüge stützt sich somit nicht nur lediglich darauf, dass 

das Oberverwaltungsgericht bei einer unanfechtbaren Entscheidung den 

Sachverhalt einschließlich seiner rechtlichen Bewertung fehlerhaft festgestellt 

und bewertet hat (vgl. BVerfG, 1. Kammer des Zweiten Senats, Beschl. v. 

1.3.2000 - 2 BvR 2120/99 -, NVwZ 2000, 67(68) - zur Rüge nach Art. 103 Abs. 

1 GG), sondern darüber hinaus auch vor allem darauf, dass die mehrfach durch 

den Kläger und Antragsteller erwähnte rechtliche Problematik hinsichtlich 

der Möglichkeit der Befriedung des streitgegenständlichen Grundstückes nach 

Landesrecht weder vom Verwaltungsgericht noch von dem 

Oberverwaltungsgericht in ihren Entscheidungen berücksichtigt wurden. 

/ "} 
. i 
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Es bestand jedoch insbesofldere für das Oberverwaltungsgericht die 

Verpflichtung, sich mit den Ausführungen des Klägers und Antragstellers zur 

Bedeutung der Menschenrechtskonvention mit Blick auf das Landesjagdgesetz 

ausdrücklich auseinander zu setzen; denn aus der Menschenrechtskonvention, 

präzisiert durch die beiden oben näher genannten Urteile des Gerichtshofes, 

kann der Kläger und Antragsteller einen Anspruch auf Befriedung seiner 

Grundstücke nach Landesrecht herleiten. 

2. Ein Anspruch auf Befriedung nach Landesrecht wäre nämlich nur dann 

ausgeschlossen, wenn die Unterschiede zwischen dem französischem und 

luxemburgischen Jagdrecht auf der einen und dem deutschen Jagdrecht auf der 

anderen Seite derart gravierend wären, dass die realistische Möglichkeit 

besteht, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte könnte das deutsche 
. ' 

Recht auf Basis seiner bisherigen Rechtsprechung als konventionskonform 

erachten. 

Dafür liegen jedoch überhaupt keine Anhaltspunkte vor. Im Gegenteil: Den 

von den Behörden und Gerichten bisher vorgebrachten Argumenten 

hinsichtlich der Unanwendbarkeit des französischen Falls von 1999 (EGMR­

Urteilvom 29. April 1999, a.a.O.) auf das deutsche Recht wird durch das neue 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR-Urteil vom 

10.07.2007, a.a.O.) der rechtliche Boden vollständig entzogen. 

So wiesen die Behörden und Gerichte bisher in aller Regel auf· folgende 

Unterschiede zwischen dem deutschen und französischen Jagdrecht hin: 

Sparkasse Mainfranken Würz burg BLZ, 790 50 000 Kon'to-Nr.: 50 39 -0 11 S'teuer-Nr.: 231/278/40202 

SeiLe 8 



D01VJ:INIK STORR 

Rechtsau-walt 

Unzureichende Ausgleichsregelungen bei Verlust des Jagdrechts 

in der französischen ACCA. Nach dem Verdeille-Gesetz haben die 

Grundeigentümer nach ihrem Beitritt zur kommunalen 

Jagdvereinigung lediglich das Recht, auf den gesamten Flächen 

der ACCA zur Jagd zu gehen. Dies stelle jedoch nur für solche 

einen angemessenen Ausgleich dar, die selbst Jäger sind, nicht 

jedoch für Nicht jäger bzw. Jagdgegner. 

Das Bundesverfassungsgericht führt hierzu aus (BVerfG, Beschluss 

vom 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05): 

"Dass die Mögliclikeit, auf dem . von dem Jagdverband 

verwalteten Gebiet zu Jagen, für die Eigentümer, die die 

Jagdausübung ablehnen, dabei keinen angemessenen Ausgleich 

darstellt, haben sie (Anm.: die Vorinstanzen) ebenfalls gesehen. " 

Keine landesweite, flächendeckende Anwendung des Verdeille­

Gesetzes in Frankreich (externe Ungleichbehandlung gegenüber­

allen Grundeigentümern). 

Hierzu führt das Bundesverwaltungsgericht wie folgt aus 

(BVerwG, Urteil vom 14.4.2005 - :3 C 31. 04): 

"Anders als das französische Gesetz, welches der Entscheidung des 

EGMR zugrunde lag und sich Geltung nur für einen geringen Teil 

Frankreichs beimaß, gilt§ 9 Abs. 1 Satz 1 BjagdG,für das gesamte 

deutsche Staatsgebiet, sodass eine regionale Diskriminierung 

kleinerer Grundeigentümer ausscheidet. " 
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Die französische Regelung beinhalte den Zweck, einen 

demokratischen Zugang zur Jagd sicherzustellen und einem 

größeren Personenkreis Teilhabe an einem Freizeitvergnügen zu 

geben, wohingegen die Bildung von Jagdgenossenschaften in 

Deutschland dazu diene, durch Schaffung ausreichend großer 

Jagdbezirke eine ordnungsgemäße Jagd zu gewährleisten (vgl. z.B. 

BVerfG, Beschluss vom 13.12.2006, a.a.O.; BVerwG, Urteil vom 

14. 4. 2005 - 3 C 31. 04). 

Da somit die gesetzgeberischen Ziele nicht miteinander verglichen werden 

können, die deutsche Pflichtmitgliedschaft in den Jagdgenossenschaften - im 

Gegensatz zum französischem Recht - bundesweit gelte und die deutschen 

Grundstückseigentümer mit dem anteiligen Pachterlös - im Unterschied zum 

französischen Eigentümer einen geldwerten Ausgleich für den 

. Nutzungsverlust erhielten, sahen sich die deutschen Behörden und Gerichte 

nach dem "Chassagnou-Urteil" von 1999 nicht veranlasst, an der 

Rechtmäßigkeit der bundesdeutschen Jagdgesetzgebung zu zweifeln. 

Diese Auffassung ist nach der. neuen Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte nicht mehr haftbar. Dies deshalb, weil auch 

die luxemburgische Pflichtmitgliedschaft in den sogenannten Jagdsyndikaten 

flächendeckend gilt und auch dort die Eigentümer mit dem ·anteiligen 

Pachterlös einen geldwerten Ausgleich für den Nutzungsverlust erhalten. 

Hierzu führt die luxemburgische Regierung wie folgt aus (EGMR Urteil vom 

10.07.2007, a.a.O., Rn 37 - 38): 
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,,Anschließend unterstreicht die Regierung, dass im Gegensatz zu 

dem französischen System das Gesetz von 1925 eine gerechte 

Entschädigung zugunsten der Mitglieder des Jagdsyndikats im 

Falle einer " Verpachtung" des Jagdrechts vorsieht. Zum einen 

nimmt der einzelne Eigentümer jedes Jahr eine Pacht ein, die 

proportional zu der Fläche seines Gebietes steht. Auf der anderen 

Seite verfügt er unter Berücksichtigung eines kollektiven Systems 

der Entschädigung über eine Absicherung vor Wildschäden, 

welches auf dem Prinzip der Solidarität basiert." ( .. ) ,,Außerdem 

bezieht sich das Gesetz von 1925 auf das gesamte luxemburgische 

Gebiet, im Gegensatz zu dem französischen System, welches nicht 

alle Departements einer Ordnung unterwirft. " 

Darüber hinaus weisen das luxemburgische und deutsche Jagdrecht zahlreiche 

weitere Parallelen auf. Insbesondere dient die Bildung von Jagdsyndikaten in 

Luxemburg nicht wie in Frankreich lediglich dem demokratischen Zugang zur 

Jagd, sondern so wie in Deutschland der Schaffung ausreichend großer 

Jagdbezirke, um eine flächendeckende "Hege mit der Büchse" zu 

. gewährleisten.· 

Die luxemburgischeRegierung führt hierzu aus (EGMR Uneil vom 10.07.2007, 

.. a.a.O., Rn 34): 

"Zusätzlich ist die Regierung der Meinung, dass bezüglich des 

Ziels der Einmischung die Zielvorstellungen des Gesetzes von 

1925 deutlich weiter gehen, als die des Verdeille Gesetzes. Das 

luxemburgische Gesetz lässt tatsächlich das Ziel, die 
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demokratische Praxis eines Sports - der Jagd - zu sichern, im 

Hintergrund und berücksichtigt in erster Linie die Sicherheit der 

Personen und Güter, die vernünftige Verwaltung des 

waidmännischen Erbes und die Erhaltung des ökologischen 

Gleichgewichts. " 

Und dennoch widmet sich das Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf seiner Internetseite 

(http.1/www.bmelv.de/nn_753672/DEl06-Forstwirtschaft/JagdlUrteilEUJagdrechtVerdeille.htrnl) ganze 

zehn Seiten dem apodiktisch daherkommenden Unterschieden zwischen der 

französischen und deutschen Rechtslage und verschweigt dabei selbstherrlich 

frönend das neue Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte: 

"Mit Rücksicht auf die Unterschiede zwischen französischem 

Recht und deutschem Jagdrecht, die· nicht zuletzt auch auf 

unterschiedliche . Jagdtraditionen zurückgehen, liegt die 

Vermutung nahe, dass eine Entscheidung des EuGH MR zum 

Bundesjagdgesetz anders ausfallen würde als das Urteil zum 

. französifchen Jage/recht Insofern ist dieses Urteil daher auch 

nicht richtungsweisend für das deutsche Jagdrecht « 

Das Ministerium verschweigt dabei, dass fast zehn Jahre nach dem ersten 

richtungsweisenden Urteil erneut eine Grundsatzentscheidung in Straßburg 

getroffen wurde, mit denen das deutsche Zwangssystem der 

gemeinschaftlichen Jagdreviere nicht mehr zu vereinbaren ist. 

Weiterhin schweigt sich das deutsche Ministerium wohlwissend darüber aus, 

dass Frankreich umgehend nach dem Urteil von 1999 gesetzliche Maßnahmen 

ergriffen hat, tim den Forderungen des Europäischen Gerichtshofs für 
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Menschenrechte nachzukommen. Mit einer Gesetzesänderung vom 26. Juli 

2000 wurde dem ethischen Tierschützer ein Widerspruchsrecht eingeräumt, so 

dass dieser nun in Lage ist, die Jagd auf seinem Grundstück aus. 

Gewissensgründen abzulehnen. Bei Ausübung des Widerspruchs wird er nicht 

Zwangsmitglied in der Jagdvereinigung. 

In diesem Zusammenhang führt die französische Regierung aus (EGMR Urteil 

vom 10.07.2007, a.a.O., Rn 17): 

,,(...) Um dem Urteil des Gerichts die volle Entfaltung zu geben, 

wurde das Gesetz Nr. 64-696 vom 10. Juli 1964 (genannt Verdeille 

Gesetz) durch das französische Gericht beanstandet und durch die 

Einfügung einer Befreiungsmöglichkeit verändert, die den 

waidmännischen Gewissensgrund zugunsten der Jagdgegner 

berücksichtigt. Das auf die Jagd bezogene Gesetz Nr. 2000-698, 

welches diesen Zusatzartikel einführt, ist am 26. Juli 2000 

verabschiedet und am 27. Juli 2000 im Gesetzblatt veröffentlich 
, , 
worden. Ermächtigt durch Artikel 14 dieses Gesetzes (Aktueller 

Artikel L 422-10 der Umweltrichtlinien):: 

"Die kommunale Vereinigung (der zugelassenen Jagd - ACCA) 

stützt sich auf die Grundstücke im Gegensatz zu denjenigen ( ... ), 

die einen Widerspruch vo~ den Grundstückseigentümern und 

Miteigentümem erfahren haben, . die, aus persönlichen 

Überzeugungen gegen die Praktik der Jagd sind und die Ausübung 

der Jagd auf ihren Grundstücken, auch für sich selbst, verbieten; 

jedoch ohne Beeinträchtigung der Konsequenzen, die mit der 

Verantwortlichkeit der Eigentümer verbunden sind, vor allem 
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bezüglich der Schäden, die durch das Wild auf ihrem Grund 

entstehen könnten. Wenn der Eigentümer eine juristische Person 

ist, kann der Widerspruch durch den Verantwortlichen des 

beschließenden Organs formuliert werden, um den Widerspruch 

zu beantragen:" 

Um den Forderungen des Gerichtshofs in vollem Umfang nachzukommen, 

musste daher in die französische Gesetzgebung eine Befreiungsmäglichkeit 

zugunsten ethischer Jagdgegner aufgenommen werden. 

Ferner hebt der Gerichtshof auch in dem Urteil zum luxemburgischen 

Jagdrecht hervor (EGMR Urteil vom 10.07.2007, a.a.O., Rn. 81): 

"In diesem Fall muss das Gericht feststellen, dass die 

Beschwerdeführerin keine vemünftige Möglichkeit hat, sich dem 

Beitn'tt zu entziehen." 

Dem Gerichtshof kam es somit gar nicht darauf an, wie die einzelnen 

Jagdgesetzgebungen in Luxemburg und Frankreich ausgestattet sind. Dem 

Gerichtshof kam es nicht darauf an, ob die Jagdvereiniglingen wie in 

Luxemburg (und Deutschland) flächendeckend gelten, oder wie in Frankreich 

nur Teile des Landes betreffen. Es kam ihm nicht darauf an, ob wie in 

Luxemburg (und Deutschland) ein vermögensrechtlicher Ausgleich für 

Jagdgegner erfolgt, oder ob es wie in Frankreich an einem Ausgleich fehlt. Es 

kam ihmnicht darauf an, was das gesetzgeberische Ziel der Zwangsabtretung 

ist, weil der Gerichtshof in beiden Entscheidungen deutlich hervorhebt, dass 

die Regelungen, egal, wie legitim sie bei ihrem Inkrafttreten auch gewesen 
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sein mögen, einen derart schwerwiegenden Eingriff in die Menschenrechte 

von Jagdgegnern nicht rechtfertigen können. 

Es ist daher sogar fast schon zwingend davon auszugehen, dass der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte auch die ausnahmslose Pflichtrnitgliedschaft 

in den deutschen Jagdgenossenschaften für menschenrechtswidrig erklären 

wird. 'Dadurch liegt auch auf der Hand, dass die landesgese.tzliche Regelung 

über die Befriedigte~erklärung den Anforderungen der 

Menschenrechtskonvention und des Gerichtshofs bei weitem nicht genügt und 

daher gemäß Art. 31 GG nichtig ist. 

3. . Im Gesamtergebnis kann somit festgehalten werden, dass die eigentliche 

rechtliche Problematik des vorliegenden Falles weder vorn Verwaltungsgericht 

noch von dem Oberverwaltungsgericht erkannt wurde. Hierzu karn es, weil 

beide Gerichte dem Vortrag des Klägers und Antragstellers zu der Frage. der 

Vereinbarkeit des Landesjagdgesetzes mit. höherrangigem Recht nicht 

nachgegangen. sind. Hätten die Gerichte das Vorbringen des Klägers und 

Antragstellers vollständig berücksichtigt und auch gewürdigt, wäre es auch zu 

einer Entscheidung im Sinne des Klägers und Antragstellers gekommen, . da die 

landesrechtliche Regelung über die jagdrechtliche Befriedung eines 

Grundstückes mit Blick auf die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte nicht mit· der Menschenrechtskonvention als 

höherrangiges Recht vereinbar und deshalb nach Art. 31 GG nichtig ist und 

den Kläger und Antragstelle.r dadurch in seinen subjektiven Rechten aus Art. 

14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 GG verletzt. 

// 

Sparkasse Mainf'ranken Würzburg BLZ, 790 50 000 Konto-Nr.; 50 39 0 11 Steuer-Nr.: 231/278/40202 

Seit:e 15 



DO:M::INIK STORR 

Recht:sanvvalt: 

Im Gesamtergebnis steht somit auch fest, dass es auf die Frage, ob unter 

Hinweis auf die Kammerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23. 

Juni 2004 (-1 BvR 496/00 -, NJW 2004, S. 3551) eine offenkundig unrichtige 

Rechtsanwendung stets einen Verstoß gegen das Recht auf Gewährung 

rechtlichen Gehörs darstellt, nicht mehr ankommt. 

tIilfsweise wird hierzu jedoch vorgetragen, dass der Beschluss des 

Oberverwaltungsgerichtes vom 13.2.2008 derart offenkundig unrichtig ist, da 

er weder den zentralen Kern des Rechtsstreites (Vereinbarkeit von 

Landesrecht mit höherrangigem Recht, insbesondere der Vereinbarkeit von 

Landesrecht und der Menschenrechtskonvention; präzisiert durch die beiden 

oben erwähnten Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte) 

erfasst, noch das neue Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum 

luxemburgischen Jagdrecht in die Prüfung mit einstellt, noch die dadurch 

entfallende Bindungswirkung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes 

vom 13.12.2006 berücksichtigt (vgl. § 31 BVerfGG), sodass davon auszugehen 

ist, dass nach der vorgenannten Kammerentscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vom 23. Juni 2004 ein Verstoß gegen das Recht auf 

Gewährung rechtlichen Gehörs immanent gegeben ist. 

Der Gehörsrüge nach § 152a VwGO ist daher stattzugeben. 

Dominik Storr 

Rechtsanwalt 
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Rechtsau-w-alt 

RA Starr Erlacherstraße 9 D-97845 Neustadt a. Main 

An das 
Bundesverfassungsgericht 
Schloßbezirk 3 

Datu:m :mein Zeichen 

17.05.2008 VR 03/08 

In dem Verfahren 

über die Verfassungsbeschw-erde 

des Herrn Ludw-ig Wehye 

Ihr Zeichen 

AR 2042/08 

wurde die am 17. März 2008 eingelegte Verfassungsbeschwerde im Hinblick 

auf die Ausführungen auf Seite 6 der Verfassungsbeschwerde . 1m 

Allgemeinen I Register unter AR 2042/08 registriert und die weitere 

Bearbeitung der Angelegenheit bis zur Entscheidung über die Gehörsrüge 

zurückgestellt. 

Mit beiliegendem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 17.4.2008, wurde die vom Beschwerdeführer 

am 4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge als unzulässig verworfen. Dabei beruft 

sich das Oberverwaltungsgericht auf § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO und teilt 

mit, dass die mit der Gehörsrüge angegriffene formlose Entscheidung vom 

Anschrift:: 

Rechtsan-w-alt Dorninik Starr 

Erlachers1:raße 9 

Man: in.fo@buergeran-w-alt.col 

lnternetayftritt: 

~. buergeranVJ'alt.com 

Anderkonto· 

SP Mainfranken Würzburg 

. BL.Z: 790 50 000 

Kt.-Nr.: 44307718 

In Kooperatiqn mit:: 

Steuerberatern W. M. Mack 

& B. Kropf (GbR) 

Ma~ktplatz 10 

D-97070 Würz burg 

Tel: +49 (0)931 23070-0 

Fax: +49 (0)931 23070-20 
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13.2.2008 bereits am 14.2.2008 zur-Post gegeben worden sei und die Frist 

zur EinIegung der Gehörsrüge somit am 3.3.2008 geendet habe. 

Über den Wiedereinsetzungsantrag des Beschwerdeführers vom 

21.4.20.08 hat das Oberverwaltungsgericht noch nicht entschieden. Der 

Beschwerdeführer sieht sich daher im Hinblick auf die Ausführungen auf 

Seite 6 ff. der Verfassungsbeschwerde aus Gründen der Rechtssicherheit 

veranlasst, erneut Verfassungsbeschwerde einzulegen. Es wird angeregt, 

die Verfassungsbeschwerde im Allgemeinen Register zu registrieren, bis 

das Oberverwaltungsgericht über den Wiedereinsetzungsantrag des 

Beschwerdeführers entschieden hat. 
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Abschritt 

OBERVERWALTUNGSGE 

DES LANDES SACHSEN-ANHALT 

1 L 26/08 
3A328/03 MD 

Beschluss 
in der Verwaltungsrechtssache 

des Herrn LudwigWeyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 Remli~gen, . 

Kläger~, Antragstellers 
und Anhörungsrügeführers, 

Prozessbevollmächtigte: 1. Rechtsanwälte Dr. Sailer und Dr. Hetzei, 
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

2. Rechtsanwalt Starr, 
Erlacherstraße 9, 97845 Neustadt am Main, 

9 Erg e n 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
. 38820 Halberstadt, 

wegen 

Beklagten, Antragsgegner 
und Anhörungsrügegegner, 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

- Antrag auf Zulass,ung der Berufung (Anhörungsrüge) -. 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt - 1. Senat - hat am 
8. April 2008 beschlossen: 

) 



\.. -2-

Die gegen den Beschiuss des Senates 
vom 13. Februar 2008 in dem Verfahren 
der Beteiligten - Az.: 1 L97/06 - erhobe­
ne Anhörungsrüge des Klägers wird 
verworfen. 

. Der Kläger hat die Kostendes Anhö­
rungsrügeverfahrens zu tragen.. . 

G r Ü nd e : 

Die gemäß § 152a Abs. 1 Satz 1 VwGO statthafte Anhörungsrüge des Klägers hat 
keinen Erfolg, denn sie ist bereits unzulässig .. 

Gemäß § .152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO ist die Anhörungsrüge innerhalb von zwei Wo­
chen nach Kenntniserlangung der (vermeintlichen) Verletzung des rechtlichen Gehörs 
geltend zu machen. Darüber hinaus ist nach § 152 a. Abs. 2 Satz 2. Halbsatz VwGO 
der Zeitpunkt der Kenntniserlangung glaubhaft (§ 173 VwGO i. V. m. § 294 ZPO) zu 
machen. An einer solchen ,Glaubhaftmachung fehlt es hier, denn c::Iie Anhörungsrüge­
schrift verhält sich zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht. Die Glaubhaftmachung 
ist im konkreten Fall auch nicht entbehrlich. Zwar kann von dem Erfordernis der Glaub­
haftmachung. der Kenntniserlangung einer (angeblichen) Gehörsverletzung, die aus 
den. Entscheidungsgründen ersichtlich ist, wohl abgesehen werden, wenn zwischen 
Zustellung oder Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung und Erhebung der Ge­
hörsrüge ersichtlich noch keine zWeiWochen verstrichen sind. In diesen F,ällen beginnt 

die Frist mit Zustellung bzw. Bekanntgabe der Entscheidung zu laufen (BVerwG, Be­
schluss vom 15. November ~005 - 6 B 69.05 -, Juris; BGH, Beschluss vom 28. Sep­
tember 2006 - IX ZB 256/04 -, Juris). So liegt es im konkreten Fall jedoch nicht. Nach 
§ 152 a Abs. 2. Satz 3 VwGO gelten formlos mitgeteilte Entscheidungen - wie hier - mit 
dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Nach dem in der Ge­
richtsakte befindlichen Vermerk der Geschäftstelleist der mit der Anhörungsrüge an­
gegriffen~'Beschluss des Senates vom 13. Februar 2008 ,am darauf folgenden Tag -
dem 14. Februar 2008:.. zur Post gegeben worden. Nach § 57 Abs. 2VwGO i. V. m. 
§ 222 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO i. V. m. den §§ 188 Abs .. 2, 187 Ab.s. 1 BGB begann die 
Frist derrmach hier am 17. Februar 2008 und endete am Montag, den 3. März 2008. 
Diep~r Fax erho~ene Anhörungsrüge ist indes erst am 4. März 2008 be.i Gericht ein-

. gegangen. 

Dem Kläger ist auch nicht - von Amts wegen - gemäß § 60 Abs. 1 VwGO Wiederein­
setzung in den vorigen Stand zu gewähren, weil weder dargetan noch ersichtlich ist, 
dass er an der Einhaltung der Frist zur Erhebung der Anhörungsrüge bzw. der Darle-' 
gung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung der (verrileintlichen) Gehörsverletzung 
ohne Verschülden gehindert war. Dieses Ergebnis steht insbesondere im Einklang mit 
der Rechtsprechung des. Bundesverwaltungsgerichtes (Beschluss vom 18. Januar 
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2007 - 2 B 55.06 -, Juris). Soweit das Bundesverwaltungsgericht darin ausgeführt hat, 
dass einem Anhörungsrügeführer von Amts wegen Wiedereinsetzung in den vorheri-

. gen Stand zu gewähren ist, wenn dieser die Gehörsrüge verspätet erhebt, weil er von 

der Berechnung der Zwei-Wochen-Frist nach § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO unter Au­

ßerachtlassung der Bekanntgabefiktion nach Satz 3 dieser Vorschrift ausgeht, hat dies 
hier keine Relevanz. Dieser Entscheidung lag zugrunde, dass der AnhÖrungsrügefüh­
rer seiner aus § 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO folgenden Obliegenheit zur 
Mitteilung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung nachgekommen ist und darüber hin­
aus seine Rechtsauffassung zur Berechnung der Zwei-Wochen-Frist kenntlich gemacht 
hat. Wie , bereits ausgeführt, feblt es hier gerade daran. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Der Festsetzung eines Streit­
wertes bedarf es wegen des in Nr. 5400 der Anlage zu § 3 Abs. 2 GKG vorgesehenen 
Festbetrages nicht. 

Dieser Beschluss ist unänfechtbar (§ 152 a Abs. 4 Satz 3 VwGO). 

Dr. Benndorf Becker Harms 
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DOlVIINIK STORR 

Rechtsanw-alt 

RA St:arr Erlacherstraße 9 D-97845 Neustadt 3. Main 

Oberverwaltungsgericht 
des Landes Sachsen -Anhalt 

D-39135 lv!agdeburg 

per Telefax vorab an 0391606...,7029 

Datum. Inein Zeichen 

21.04.2008 VR03/08 

In der Verwaltungsstreitsache 

Lud-w-ig W"eyhe 

gegen 

Landkreis Harz 

-w-egen Jagrechts 

Ihr Zeichen 

1 L 26/08 

hier: Antrag auf Zulassung der Berufung / Gehörsruge nach § 

152a Abs. 1 V-w-GO I W"ied,ereinsetzung in den vorherigen Stand 

beantrage ich namens und im Auftrag des Antragstellers 

die Ge-w-ährung der W"iedereinsetzung in den 

vorherigen Stand gellläß § 60 V-w-GO so-w-ie 

Teilakteneinsicht hinsichtlich des Verlllerkes. der den 

Tag der Aufgabe des Beschlusses VOlll 13.2.2008 durch 

das Oberverwaltungsgericht zur Post i.S.d. § 152a Abs. 

2 Satz 3 V-w-GO belegt. 
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Anschrift· 

Rechtsan-walt DOIIl.inik Storr 

Erlacherstraße 9 

D-97845 Neustadt arn Main 

OTErlach 

Kommunikation: 

Tel: +49 (0)9393 99320-3 

Fax: +49 (0)9393 99320-9 

Mai!: info@buergeran-walt.con 

Internetauftritt" 

wvvw.buergeran'W'alt.cOIl1 

Anderkonto: 

SP Mainfranken Würzburg 

BLZ: 790 50 000 

Kt.-Nr.: 44307718 

In Kqoperation :mit:: 

Steuerberater B. Kropf 

Marktplatz 10 

D-97070 Wtitzburg 

Tel: +49 (0)931 23070-0 

Fax: +49 (0)93123070-20 

Steuer-Nr.: 231/278/40202 
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Begründung: 

1. Mit Beschluss· des Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 17.4.2008, wurde die vom Antragsteller am 

4.3.2008 eingelegte Geh6rsrüge als unzulässig verworfen. Dabei beruft sich das 

Oberverwaltungsgerichtauf § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO und teilt mit, dass die 

mit der Gehörsrüge angegriffene formlose Entscheidung vom 13.2.2008 bereits 

am 14.2.2008 zur Post gegeben worden sei und die Frist zur Einlegung der 

Gehörsrüge somit am 3.3.2008 geendet habe; 

2. Nach einer am 21.4.2008 durch den Unterzeichner eingeholten 

telefonischen Auskunft bei der für die Ausfertigung des Beschlusses 

zuständigen Justizangestellten Deßmann wurde der Beschluss vom 13.2.2008 

am 14.2.2008 ausgefertigt und noch am selben Tag zum internen Postauslauf 

gebracht. 

Glaubhaftmachung: Anwaltliche Versicherung des Unterzeichners 

Der vom Oberverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 8.4.2008 erwähnte 

Vermerk belegt daher lediglich den Zeitpunkt, an welchem der Beschluss in 

den internen Postauslauf gegeben wurde. Dieser Vermerk belegt noch lange 

nicht, an welchem Tag die formlose Entscheidung zur Post gegeben wurde. 

Auf den Zeitpunkt der Aufgabe zur Post stellt jedoch der Wortlaut des § 152 a 

Abs. 2 Satz 3 VwGO zwingend ab. Nur dieser Zeitpunkt ist geeignet, die Drei­

Tagesfrist für den fingierten Bekanntgabetermin in Lauf zu setzen. 
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Das Oberverwaltungsgericht hätte daher die am 4.3.2008 eingelegte 

Gehörsrüge nur als unzulässig verwerfen dürfen, wenn der Beweis vollbracht 

worden wäre, dass die mit der Gehörsrüge angegriffene formlose Entscheidung 

vom 13.2.2008 auch tatsächlich am 14.2.2008 an die Post abgegeben worden ist 

und die Frist damit am 3.3.2008 endete. 

Die Vorlage dieses Nachweises wurde mit diesem Schriftsatz im Wege der 

beschränkten Akteneinsicht beantragt . 

. Sofern dieser Nachweis nicht erbracht werden kann, wird die Feststellung der 

Fristwahrung im Sinne des § 152 a Abs .. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr möglich 

oder zumindest nur init erheblichen. Schwierigkeiten verbunden sein, so dass 

eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand auf jeden Fall statthaft ist, vgl. 

Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 60 Rn. 6. 

3. Die Gehörsrüge konnte auch nicht als unzulässig verworfen werden, weil in 

der Antragsschrift vom 4.3.2008 der Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht 

glaubhaft gemacht wurde. Nach Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 

152a Rn. 8 f; Happ, in: Eyermann, VwGO, 12. Auflage. 2006, § 152a Rn. 15; 

Rudisile, in: SchochiSchmidt-AßmanniPietzner, VwGO, § 152a Rn. 22, gilt der 

fingierte Bekanntgabetermin nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO auch für die 

Frist nach § 152a Abs. 2 Satz 1 VwGO. Nach dieser herrschenden 

Rechtsauffassung ginge .somit folgerichtig das Erfordernis der 

Glaubhaftmachung der Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 2. 

Halbsatz VwGO ins Leere, da es nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr 

auf die Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO 

ankommt, sondern diese bei formlosen Entscheidungen durch die fingierte 
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Bekanntgabe im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO ersetzt wird. Bei 

gesetzlicher Aufhebung des § 152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO durch § 

152a Abs. 2 Satz 3 VwGO kann auch denknotwendig § 1_52a Abs. 2 Satz 1 2. 

Halbsatz VwGO nicht mehr zur Anwendung gelangen. 

Hinzu kommt, dass eine Ausnahme von der Darlegungspflicht hinsichtlich 

solcher Gründe besteht. die für das Gericht offenkundig sind und keiner 

Darlegung bedürfen (ständige Rechtsprechung in allen Verfahrensarten). Der 

fingierte Bekanntgabetermin ist für das Gericht, welches die Aufgabe zur Post 

im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO zu bewirken hat, eine offenkundige 

Tatsache und bedarf daher keiner Darlegung. Eine Glaubhaftmachung der 

Kenntniserlangung War daher nicht erforderlich. 

4. Das Gericht hat somit die am 4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge völlig zu 

Unrecht mit Be,schluss vom 8.4.2008 als unzulässig verworfen, womit der Weg 

für das nun folgende Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 

frei wird, sofern dem vorliegenden Antrag auf Gewährung der 

Wiedereinsetzung in den' vorherigen Stand nicht entsprochen wird. Eine zu 

Unrecht versagte Wiedereinsetzung stellt einen Verfahrensmangel dar und 

verletzt den Anspruch gemäß Art. 103 GG auf rechtliches Gehör sowie Art. 19 

Abs. 4 GG (vgl. auch Kopp/Schenke, VwGO, 14: Auflage 2005, § 60 Rn. 40). 

Die Verfassungsbeschwerde wäre daher bereits aus diesem Blickwinkel 

begründet. 

5. Rein vorsorglich beantragt der Antragsteller auch für den Fall, dass der mit 

der , Gehörsrüge vom 4.3.2008 angegriffene Beschluss des 

Oberverwaltungsgerichtes vom 13.2.2008 tatsächlich nachweislich am 
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14.2.2008 an die Post abgegeben worden ist und die Frist somit tatsächlich am 

3.3.2008 endete, die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorherigen 

Stand. 

Gemäß beiliegender Kopie des mit der Gehörsrüge angegriffenen Beschlusses 

vom 13.2.2008 ist. die formlose Entscheidung der Kanzlei Sailer erst am 

19.2.2008 zugegangen. 

Glaubhaftmachung: Eingangsstempel / Beschluss vom 13.2.2008, Anlage 1 

Mit Schreiben vom 20.2.2008 legte die Kanzlei Sailer das Mandat gegenüber· 

dem Antragsteller unverzüglich, nämlich einen Tag nach Zugang des 

Beschlusses nieder. 

Glaubhaftmachung: Schreiben der Kanzlei Sailer vom 20.2.2008, Anlage 2 

Zu dieser Zeit befand sich der Antragsteller in Bremen. Dem Antragsteller war 

es daher erst ab dem 23.2.2008 möglich, ein abschließendes Gespräch mit der 

Kanzlei Sailer zu führen und einen neuen Prozessbevollmächtigten seines 

Vertrauens zu mandatit~ren. Letzteres gestaltete sich äußerst schwierig, da es 

sich vorliegend um einen überaus "exotischen" Streitstoff handelt, mit dem 

sich Rechtsanwälte in der Regel nicht auskennen. 

Glaubhaftmachung: 1. Eidesstattliche Versicherung des Antragstellers, . 

Sparkasse Mainfranken Wür~burg 

Anlage 3 

2. Schreiben des Antragstellers an die Kanzlei 

Sailer vom 23.2.2008, Anlage 4 
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Der Antragsteller konnte somit erst am 4.3.2008 einen geeigneten 

Rechtsanwalt seines Vertrauens mandatieren, der in Kenntnis der fingierten 

Bekanntgabe im Sinne des § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO noch am selben Tag die 

Gehörsrüge einlegte; mithin innerhalb von zwei Wochen nach 

Kenntniserlangung. 

Glaubhaftmachung: 1. Anwaltliche Versicherung des Unterzeichners 

2. Eidesstattliche Versicherung des Antragsteller, a.a.O. 

3. Vollmacht vom 4.3.2008, Anlage 5 

Dem Antragsteller kann auch nicht em Verschulden der Kanzlei Sailer 

zugerechnet werden, da diese bei der Fristberechnung laut der eidesstattlichen 

Versicherung des Antragstellers von emer Zwei-Wochenfrist nach 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Glaubhaftmachung: Eidesstattliche Versicherung des Antragstellers, 

a.a.O 

Die Rechtsauffassung der Kanzlei Sailer, der Zeitpunkt des Beginns der Zwel­

Wochenfrist nach § 152a Abs.· 2 Satz 1 VwGO sei nicht der fingierte 

Bekanntgabezeitpunkt, ist jedenfalls vertretbar, so dass die Kanzlei kein 

Verschulden trifft, vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. Januar 2007 - 2 B 55.06 -, 

Juris. Damit steht im Kontext der gerade genannten Bundesverwaltungs­

gerichtsentscheidung auch fest, dass erst Recht einem Laien wie dem 

Antragsteller kein Verschulden zugerechnet werden kann, wenn dieser bei der 

Fristberechnung ebenfalls nicht von dem fingierten Bekanntgabezeitpunkt 
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sondern stattdessen von der vertretbaren Zwei-Wochenfrist nach 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Selbst bei einem hier rein hypothetisch unterstelltem Fristversäumnis wäre der 

Antragsteller somit ohne Verschulden verhindert gewesen, die gesetzliche 

Frist des § 152a Abs. 2 Satz 3VwGO einzuhalten. 

6. Da der Antragsteller bis heute keine hinreichend substantiierte Kenntnis 

darüber hat, ob die fingierte Bekanntgabe des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO 

zeitlich vor dem Zugang des Beschlusses am 19.2.2008 liegt (siehe oben unter 

Punkt 2), ist die Antragsfrist des· § 60 Absatz 2 Satz 1 VwGO durch die 

vorliegende Antragstellung gewahrt. Sollte bei der Antragsfrist des § 60 Absatz 

2 Satz 1 VwGO auf den Zugang des Beschlusses vom 8.4.2008 beim 

Unterzeichner, dem 17.4.2008 abgestellt werden, wurde der 

. Wiedereinsetzungsantrag auch fristgerecht gestellt. 

Nach all dem ist Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zu gewähren. 

Dominik Storr 

Rechtsanwalt 
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RA St.orr Erlacherstraße 9 D-97845 Neustadt a. Main 

An das 
Bundesverfassungsgericht 
Schloß bezirk 3 

76131 Karlsruhe 

vorab per Telefax an 07219101382 

DatuITI ITIein Zeichen 

17.05.2008 VR 03/08 

Ihr Zeichen 

noch ohne Zeichen 

Verfassungsbeschw-erde 

"Z"Wangsnlitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft" 

des 
Herrn Ludwig Wehye 
Hans-Gebhardt-Straße~ 38, 97280 Remlingen 

Verfahrensbevollmächtigter: RA Dominik Storr 
Erlacherstraße 9 
97845 Neustadt a. Main 

gegen 

a. den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts· Sachsen Anhalt vom 

8.4.2008 - OVG, 1 L 26/08 (3 A 328/03 MD) -, 

b. den Nichtzulassungsbeschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachsen 

Anhalt vom 13.2.2008 - OVG, 1 L 97/06 (3 A 328/03 MD)-, 

c. das Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg vom 10.11.2005-

VG, 3 A 328/03 MD-, 
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Fax: +49 (0)9393 99320-9 

Mail: info@buergeran-w-alt..col 

Inte;rnetauftritt: 
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AnderkontQ" 
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d. den Bescheid des Landkreises Quedlinburg vom 21.1.2003 

III.32.02.03./02 in (Form des Widerspruchsbescheides des 

Regierungspräsidiums Magdeburg vom 3.6.2003 - 441/44.11-65101/7-

Der Beschwerdeführer beantragt, 

den Beschluss des Oberverwahungsgerichts Sachsen Anhalt 

vom 8.4.2008 - OVG, 1 L 26/08 (3 A 328/03 MD) -, . 

den Nichtzulassungsbeschluss des Oberverwaltungsgerichts 

Sachsen Anhalt vom 13.2.2008 - OVG, 1 L 97/06 (3 A 328/03 

MD) -, 

das Urteil des Verwaltungsgertc?ts Magdeburg vom 

10.11.2005 - VG, 3 A 328/03 MD-, 

den Bescheid des Landkreises Quedlinburg vom 21.1.2003 -

III.32.02,03./02 - in Form des Widerspruchsbescheides des 

Regierungspräsidiums Magdeburg vom 3.6.2003 - 441/44.11-

65101/7 -:. 

aufzuheben. 

A. Tatbestand 

1. Der Beschwerdeführer ist Eigentümer der Flurstücke 187 und 188 der Flur 5 

der Gemarkung Schielo im Landkreis Quedlinburg und damit kraft Gesetzes 

Mitglied in der örtlichen Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen 
",,"'" 

Jagdbezirkes Schielo. 

2. Der Beschwerdeführer ist ein engagierter Tierschützer, Vegetarier und 

entschiedener ethischer Jagdgegner, was die Fachgerichte auch nicht in Zweifel 

Sparkasse Mainfranken "Würz burg BLZ, 790 SO 000 Konto-Nr.: 50 39 0 11 . 
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gezogen haben. Er hat die landwirtschaftliche Verpachtung der Flächen im Jahr 

2005 eingestellt und lässt auf seinen Grundflächen eine Bewirtschaftung nicht 

mehr zu. Stattdessennimmt er Renaturierungsmaßnahmen vor, ind~m er 

Benjeshecken und Gehölz pflanzt, um wilden Tieren ein Rückzugsgebiet zu 

geben. Teilweise ist auf den Flächen bereits ein aus Naturschutzsicht wertvolles, 

ursprüngliches Brachland entstanden. 

3. Bereits am 11.11.2002 beantragte der Beschwerdeführer bei der zuständigen 

u~teren Jagdbehörde, die streitgegenständlichen Flächen für jagdrechtlich 

befriedet zu erklären und dort auch keine beschränkte Ausübung der Jagd zu 

gestatten. 

Beiliegend: Antrag des Beschwerdeführers vom 11.11.2002 in Kopie, 

Anlage 1 (bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

4. Mit Bescheid vom 21.1.2003 SOWIe Widerspruchsbescheid vom 3.6.2003 

lehnten die Behörden den Antrag ab. 

Beiliegend: 1. Ausgangsbescheid vom 21.1.2003 in Kopie, Anlage 2 

(bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

2. Widerspruchsbescheid vom 3.6.2003 in Kopie, Anlage 3 

(bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

5. Hiergegen erhob der Beschwerdeführer fristgerecht am 2.7.2003 Klage. 

Beiliegend: Klageschrift vom 2.7.2003 in Kopie, Anlage 4 

(bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

In der öffentlichen Sitzung beantragte der Beschwerdeführer schließlich 
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, 
"Den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 21.1.2003 

und des Widerspruchbescheides des Reggierungspräsidiums 

Magdeburg vom 3.6.2003 zu verpflichten, die ihm gehärenden 

Flurstücke 187 und 188 der Flur 5 in der Gemarkung Schielo zu 

einem jagdlich' befriedeten Bezirk gemäß § 7 Abs. 2 

Landesjagdgesetzes zu erklären "und 

"Den Beklagten zu verpflichten, das Ruhen der Jagd auf den Flächen 

des Beschwerdeführers (aufgrund des von ihm erklärten Austritts 

aus der Jagdgenossenschaft festzustellen). " 

Beiliegend: Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 10.11.2003 in 

Kopie, Anlage 5 (bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

Rechtsschutzziel und Streitgegenstand des damals nicht anwaltlich beratenen 

Beschwerdeführers waren somit zum einen die Befriedigtenerklärung nach 

Landesrecht und zum anderen die Pflichtmitgliedschaft in der 

Jagdgenossenschaft nach Bundesrecht (Wortlaut des Antrages: "Austritt aus der 

Jagdgenossenschaft") . 

6. Dieses Begehren wies das Verwaltungsgericht Magdeburg mit Urteil vom 

10.11.2005 als zulässig, aber unbegründet ab. 

Beiliegend: Urteil des VG Magdeburg vom 10.11.2005 in Kopie, 

Anlage 6 (bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

Dabei berief sich das erstinstanzliche Gericht in seinem Urteil im Wesentlichen 

auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 14.4.2005 -

3 C 31.04). Die sich aufdrängende Frage, ob die landesjagdrechtlichen 

Regelungen über die Befriedigtenerklärung mit dem Bundesgesetz 
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"Europäischen Menschenrechtskonvention" vereinbar sind (siehe hierzu 

ausführlich später), sah das Verwaltungsgericht nicht. 

7. Am 2.5.2006 stellte der Beschwerdeführer den fristgerechten Antrag auf 

Zulassung der Berufung. 

Beiliegend: Berufungszulassungsantrag vom 2.5.2006 in Kopie, 

Anlage 7 (bereits vorliegend; siehe AR 2042108) 

8.· Dieser Antrag wurde vom Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt durch 

Beschluss vom 13.2.2008, dem Beschwerdeführer zugestellt am 19.2.2008, 

abgelehnt. 

Beiliegend: Nichtzulassungsbeschluss vom 13.2.2008 in Kopie, 

Anlage 8 (bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 

Dabei berief sich das Oberverwaltungsgericht im Wesentlichen auf den 

Nichtannahmebeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13.12.2006 

(BVerfG, Beschluss vom 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05). Die sich aufdrängende 

Frage, ob die dort nicht streitgegenständliche landesjagdrechtliche Regelung 

über die Befriedigtenerklärung von Grundstücken mit dem Bundesgesetz 

"Europäischen Menschenrechtskonvention" vereinbar sind (siehe hierzu 

ausführlich später), sah auch das Oberverwaltungsgericht nicht. 

9. Gegen den Nichtzulassungsbeschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachen­

A~halt hat der Beschwerdeführer fristgerecht am04.03.2008 Gehörsrüge nach § 

152a VwGO eingelegt. 

Beiliegend: Gehörsrüge vom 4.3.2008 in Kopie, Anlage 9 

(bereits vorliegend; siehe AR 2042/08) 
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10. Am 17.3.2008 legte der Beschwerdeführer aufgrund der bestehenden 

Rechtsunsicherheit auf grund der. Entscheidung "Queen Mary Ir" 

Verfassungsbeschwerde ein, die am 19.3.2008 fristgerecht beim 

Bundesverfassungsgericht eingegangen ist. Im Hinblick auf die Ausführungen 

auf Seite 6 der Verfassungsbeschwerde wurde die Beschwerde im Allgemeinen 

Register unter AR 2042/08 registriert und die weitere Bearbeitung der 

Angelegenheit bis zur Entscheidung über die Gehörsrüge zurückgestellt. 

11. Mit Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 17.4.2008, wurde die vom Beschwerdeführer am 

4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge als unzulässig verworfen. 

Beiliegend: Beschluss des OVG vom 8.4.2008 in Kopie, Anlage 10 

Dabei beruft sich das Oberyerwaltungsgericht auf § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO 

und teilt mit, dass die mit der Gehörsrüge angegriffene formlose Entscheidung 

vom 13.2.2008 bereits am 14.2.2008 zur Post gegeben worden sei und die Frist 

zur Einlegung der Gehörsrüge somit am 3.3.2008 geendet habe .. 

12. Über ·den hierauf gerichteten Antrag auf Gewährung der Wiedereinsetzung 

in den vorherigen Stand vom 21.4.2008 hat das Oberverwaltungsgericht bisher 

noch nicht entschieden. 

Beiliegend: Antrag auf Wiedereinsetzung vom 21.4.2008 in Kopie, 

Anlage 11 
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B. Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde 

Der beteiligtenfahige Beschwerdeführer (vgl. Art. 93 I Nr. 4a GG, § 90 I 

BVerfGG) hat die Verfassungsbeschwerde innerhalb der Monatsfrist (vgl. § 93 

BVerfGG) nach dem formlosen Zugang des Beschlusses des 

Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, der auf den 17.4.2008 datiert, erhoben 

u~d legt ausreichend substantiiert dar, dass die Verletzung von Art. 14 Abs. 1, 

Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 GG und Art 3 Abs. 1 GG sowie 

Art. 103 GG und Art. 19 Abs. 4 GG durch Maßnahmen der öffentlichen Gewalt 

nicht offensichtlich ausgeschlossen ist. 

Die Verfassungs beschwerde hat allgemeine Bedeutung (§ 90 Abs. 2 S. 2 1. Alt. 

BVerfGG), weil sie für eine Vielzahl von Fällen grundsätzliche Bedeutung hat. 

Der Unterzeichner vertritt Kläger in mehreren gleichgelagerten 

e~stinstanzlichen Verfahren (z.B. VG Würzburg - W 5 K 07.1084 - u. - W 5 K 

07.1501-; VG Aachen- 3 K 600/08). Ferner vertritt der Unterzeichner mehrere 

Antragsteller im Vorverfahren, die sich kurz vor Klageerhebung befinden. 

Das Bundesverfassungsgericht' hat noch nicht darüber entschieden, inwieweit 

landesrechtliche Regelungen über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung von 

Grundstücken mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Im Kontext der in der 

Zwischenzeit gefestigten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte zu den französischen' bzw. lU"",<emburgischen 

Jagdvereinigungen wird das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis 

kommen, dass die in der Praxis unerfüllbaren landesrechtlichen Anforderungen 

an eine jagdrechtliche Befriedigtenerklärung nicht mit dem Grundgesetz 

vereinbar sind, vgl. auch Maierhöfer, NVwZ 2007, Heft 10, S. 1155 f. 
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Wegen der vorgegebenen Normhierarchie ist bei dieser Prüfung die 

Menschenrechtskonvention nicht nur ein Auslegungskriterium unter" vielen, 

sondern das herausragende und zuvörderst maßgebliche. 

Über diesen Streitgegenstand hat das Bundesverfassungsgericht in seinem 

. Nichtannahmebeschluss vom 13.12.2006 nicht entschieden. Streitgegenstand 

des dortigen Verfahrens war lediglich die Frage, inwieweit die 

bu~desgesetzlichen Regelungen über die Bildung von Jagdgenossenschaften und 

die damit verbundene Abtretung des Jagdausübungsrechts verfassungsgemäß 

sind. 

Die Fachgerichte sind daher gemäß Art. 100 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 GG 

(Vereinbarkeit von Landesrecht mit Bundesrecht "Europäischer 

Menschenrechtskonvention") angehalten, das Verfahren auszusetzen und den 
\ 

Sachverhalt dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen, das dann aufgrund des 

veränderten Streitgegenstandes (nicht nur Vereinbarkeit von Bundesjagdgesetz 

und Grundgesetz, sondern auch Vereinbarkeit· von Landesjagdgesetz und 

Europäischer Menschenrechtskonvention) anders entscheiden müsste als noch 

im Beschluss vom 13.12.2006: nämlich zu Lasten der Jagdgenossenschaften. 

Die Landesgesetzgeber müssen Möglichkeiten schaffen, WIe der Konflikt 

zwischen dem öffentlichen Interesse einerseits und auf der anderen Seite dem 

Eigentümerwunsch nach Freistellung des Grundstückes von der Jagd 

angemessen gelöst werden kann. Die Befriedung von einer wilddichten 

Umzäunung abhängig zu machen und damit dem öffentlichen Interesse 

unbedingten Vorrang einzuräumen, wird der vom Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte geforderten Konfliktbewältigung, bei welcher der 

Gewissensentscheidung des Grundstückseigentümers Vorrang einzuräumen ist, 

unter keinen Umständen gerecht. 
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Die vorliegende Verfassungs beschwerde ist somit geeignet, einer Vielzahl von 

Richtervorlagen an das Bundesverfassungsgericht vorzubeugen. Sie hat daher 

allgemeine grundsätzliche Bedeutung. 

C. Begründetheit der Verfassungs beschwerde 

Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, weil der Beschwerdeführer durch die 

angegriffenen Entscheidungen der öffentlichen Gewalt in seinen Grundrechten 

aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 GG und Art 3 

Abs. 1 GG sowie Art. 103 GG und Art. 19 Abs. 4 GG verletzt wird. 

Die angegriffenen Entscheidungen verletzen spezifisches Verfassungsrecht, 

indem sie dem Begehren des Beschwerdeführers, seine Grundstücke nach 

Landesjagdrecht befrieden zu lassen und/oder ihn vom Zwang der 

Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft zu befreien, nicht stattgegeben haben. 

1. Verletzung der Grundrechte durch § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Sachsen­

Anhalt - LJagdG -

Das Bundesjagdgesetz schreibt zwar die Bildung von gemeinschaftlichen 

Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG), von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) 

und die Übertragung des Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 

Abs. SBJagdG) eindeutig und ohne jeden Auslegungsspielraum vor. Es eröffnet 

jedoch durch die Erwähnung bundesgesetzlich nicht näher definierter 

"befriedeter Bezirke" in § 6 Satz 1 2. HS BJagdG, deren Eigentümer gemäß § 9 

Abs. 1 S. 2 BJagdG nicht der Jagdgenossenschaft angehören, durchaus die 

Möglichkeit, dass sich einzelne Eigentümer der fagdduldungspflicht entziehen 

können. Sofern die Jagdausübung nicht schon von der Natur des Grundstückes 

nach ausscheidet, wie etwa bei Autobahnen oder Bahntrassen, verlangt § 7 Abs. 
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2 LJagdG Sachsen-Anhalt für die Befriedung jedoch eine vollständige und 

dauernde Abschirmung gegen das Ein- und Auswechseln von Wild, was im 

Außenbereich aus baurechtlichen Gründen in der Regel nicht möglich oder 

jedenfalls für den Eigentümer wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Hinzu kommt, 

dass der Behörde bei ihrer Entscheidung auch noch ein Ermessen eingeräumt 

wird (Wortlaut: "kann"). Es ist somit - neben den oben genannten 

bundesrechtlichen Regelungen - vor allem § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes 

Sachsen-Anhalt, der es durch seine enge Definition,der "befriedeten Bezirke" 

dem Beschwerdeführer praktisch unmöglich macht, die Jagd auf, seinem 

Grundstück zu verbieten und ihn deshalb mit Blick auf die/mittlerweile 
, 

gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

in seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 

1), Art. 4 Abs. 1 GG verletzt. 

Die landesrechtlichen Bestimmungen sind nämlich aus Sicht der deutschen 

Rechtsordnung voll an der Europäischen Menschenrechtskonvention zu 

messen. Prüft ein deutsches Fachgericht ihre Gültigkeit, muss es die Konvention 

nicht nur - wie gegenüber dem Bundesjagdgesetz - als Hilfe zur Auslegung des 

Grundgesetzes heranziehen, sondern als eigenen, unmittelbaren. 

Prüfungsmaßstab benutzen. 

Es stellt sich daher für die Fachgerichte nicht die Frage, ob das Landesgesetz 

gegen das Grundgesetz ih einer "konventionsbeeinflussten Auslegung" verstößt, 

sondern, ob es gegen die Konvention selbst verstößt und damit nach Art. 31 GG 

nichtig ist (vgl. auch Maierhöfer, NVwZ 2007, Heft 10, S. 1155 f.). 

Für das Bundesverfassungsgericht stellt sich nun die Frage, ob § 7 Abs. 2 des 

Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalt mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Wegen 

der vorgegebenen Normhierarchie ist bei dieser Prüfung die 
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Menschenrechtskonvention nicht nur ein Auslegungskriterium unter vielen, 

sondern das herausragende und zuvörderst maßgebliche. 

Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

entfalten dabei eine über den Einzelfall hinausweisende "normative 

Leitfunktion" für die Auslegung der Konvention; auch andere Vertragsstaaten 

als der im konkreten Fall verurteilte müssen sich daher an ihnen orientieren, 

vgL BVerfG, NVwZ 2007, 808 (811 f.), BVerfGE 111,307 (320). 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am 29. April 1999 (EGMR 

Urteil vom 29. April 1999 - Gesuche 25088/94, 28331/95, 28443/95 - Chassagnou 

u.a . ./. Frankreich, NJW 1999, S. 3695) in einem an Frankreich gerichteten 

Urteil festgestellt, dass die Zwangsmitgliedschaft von Grundeigentümern in 

Jagdvereinigungen gegen die' Europäische Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) verstößt. Die deutschen 

Behörden und Gerichte reden diese richtungsweisende Grundsatzentscheidung 

des höchsten europäischen Spruchkörpers mit fadenscheinigen Argumenten 

klein. Rechtlich gesehen sind diese jedoch nicht mehr länger haltbar, nachdem 

der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nach 1999 im Jahr 2007 

erneut entschieden hat, dass es Eigentümern kleinerer Grundstücke in einer 

demokratischen Gesellschaft nicht zugemutet werden kann, die Jagd auf ihren 

Grundstücken gegen ihren Willen zu dulden (EGMR-Urteil vom 10.07.2007 -

Gesuch 2113/04 - Schneider./. Luxemburg). 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich daher mit der Frage auseinander zu 

setzen, ob die Unterschiede zwischen dem französischem und luxemburgischen 

Jagdrecht auf der einen und dem deutschen Jagdrecht auf der anderen Seite 

derart gravierend sind, dass die realistische Möglichkeit besteht, der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte könnte das deutsche Recht auf 

Basis seiner bisherigen Rechtsprechung als konventionskonform erachten. 
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Dafür liegen jedoch überhaupt keine Anhaltspunkte vor. Im Gegenteil: Den von 

den Behörden und Gerichten bisher vorgebrachten Argumenten hinsichtlich 

der Unanwendbarkeitdes französischen Falls von 1999 (EGMR-Urteil vom 29. 

April 1999, a.a.O.) auf das deutsche Recht wird durch das neue Urteil des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR-Urteil vom 10.07.2007, 

a.a.O.) der rechtliche Boden vollständig entzogen. 

So wiesen die Behörden und Gerichte bisher in aller Regel auf folgende 

Unterschiede zwischen dem deutschen und französischen Jagdrecht hin: 

Unzureichende Ausgleichsregelungen bei Verlust des Jagdrechts in 

der französischen ACCA. Nach dem Verdeille-Gesetz haben die 

Grundeigentümer nach ihrem Beitritt zur kommunalen 

Jagdvereinigung lediglich das Recht, auf den gesamten Flächen der 

ACCA zur Jagd zu gehen. Dies stelle jedoch nur für solche einen 

angemessenen Ausgleich dar, die selbst Jäger sind, nicht jedoch für 

Nicht jäger bzw. Jagdgegner. 

Das Bundesverfassungsgericht führt hierzu aus (BVerfG, Beschluss 

vom 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05): 

"Dass die Möglichkeit; auf dem von dem Jagdverband 

verwalteten Gebiet zu jagen für die Eigentüme~ die die 

Jagdausübung ablehnen,· dabei keinen angemessenen Ausgleich 

darstellt, haben sie (Anm.: die Vorinstanzen) ehenfalls gesehen. U 

Keine landesweite, flächendeckende Anwendung des Verdeille­

Gesetzes in Frankreich (externe Ungleichbehandlung gegenüber 

allen Grundeigentümern). 
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Hierzu führt das Bundesverwaltungsgericht wie folgt aus (BVerwG, 

Urteil vom 14,4.2005 - 3 C 31. 04):_ 

"Anders als das französische Gesetz, welches der Entscheidung 

des EGMR zugrunde lag und sich Geltung nur für einen 

geringen Teil Frankreichs beimaß, gilt § 9 Abs. 1 Satz 1 

BjagdG für das gesamte deutsche Staatsgebiet, sodass eine 

regionale Diskriminierung kleinerer Grundeigentümer 

ausscheidet. U 

Die französische Regelung beinhalte den Zweck, einen 

demokratischen Zugang zur Jagd sicherzustellen und einem größeren 

Personenkreis Teilhabe an einem Frei:zeitvergnügen zu geben, 

wohingegen die Bildung von Jagdgenossenschaften in Deutschland 

dazu diene, durch Schaffung ausreichend großer Jagdbezirke eine 

ordnungsgemäße Jagd zu gewährleisten (vgl. z.B. BVerfG, Beschluss 

vom 13.12.2006, a.a.O.; BVerwG, Urteil vom 14. 4. 2005 - 3 C 31. 04). 

Da somit die gesetzgeberischen Ziele nicht miteinander verglichen werden 

können, die deutsche Pflichtmitgliedschaft in den Jagdgenossenschaften - im 

Gegensatz zum französischem Recht - bundesweit gelte und die deutschen 

Grundstückseigentümer mit dem anteiligen Pachterlös - im Unterschied zum 

französischen Eigentümer einen geldwerten Ausgleich für den 

Nutzungsverlust erhielten, sahen sich die deutschen Behörden und Gerichte 

nach dem "Chassagnou-Urteil" von 1999 nicht veranlasst, an der 

Rechtmäßigkeit der bundesdeutschen Jagdgesetzgebung zu zweifeln. 

Diese Auffassung ist nach der Entscheidung Gerichtshofs zum luxemburgischen 

Jagdrecht nicht mehr haltbar. Dies deshalb, weil auch die luxemburgische 

Pflichtmitgliedschaft in den sogenannten Jagdsyndikaten flächendeckend gilt 
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und auch dort die Eigentümer mit dem anteiligen Pachterläs einen geldwerten 

Ausgleich für den Nutzungsverlust erhalten. 

Hierzu führt die luxemburgische Regierung wie folgt aus (EGMR Urteil vom 

10.07.2007, a.a.O., Rn 37 - 38): 

"Anschließend unterstreicht die Regierung, dass im· Gegensatz zu 

dem fi:anzösischen System das Gesetz von 1925 eine gerechte 

Entschädigung zugunsten der Mitglieder des Jagdsyndikats im Falle 

einer" Verpachtung" des Jagdrechts vorsieht. Zum einen nimmt der 

einzelne Eigentümer jedes Jahr eine Pacht ein, die proportional zu 

der Fläche seines Gebietes steht. Auf der anderen Seite verfügt er 

unter Berücksichtigung elfles kollektiven Systems der 

Entschädigung über eine Absicherung vor Wildschäden, welches 

auf dem Prinzip der Solidarität basiert. " (. .. ) "Außerdem bezieht sich 

das Gesetz von 1925 auf das gesamte luxemburgische Gebiet, im 

Gegensatz zu dem fi:anzösischen System, welches nicht alle 

Departements einer Ordnung unterwirft. " 

Darüber hinaus weisen das luxemburgische und deutsche Jagdrecht zahlreiche 

weitere Parallelen auf. Insbesondere dient die Bildung von Jagdsyndikaten in 

Luxemburg nicht wie in Frankreich lediglich dem demokratischen Zugang zur 

Jagd, sondern so wie in Deutschland der Schaffung ausreichend großer 

Jagdbezirke, um eine flächendeckende "Hege mit der Büchse" zu gewährleisten. 

Die luxemburgische Regie:qmg führt hierzu aus (EGMR Urteil vom 10.07.2007, 

a.a.O.) Rn 34): 

"Zusätzlich ist die Regierung der Meinung, dass bezüglich des Ziels 

der Einmischung die Zielvorstellungen des Gesetzes von 1925 

deutlich weiter gehen, als die des VerdeJ11e Gesetzes. Das 
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luxemburgische Gesetz lässt tatsächlich das Ziel, die demokratische 

Praxis eines Sports - der Jagd - zu sichern, im Hintergrund und 

berücksichtigt in erster Linie die Sicherheit der Personen und 

Güter, die vernünftige Verwaltung des waidmännischen Erbes und 

die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts. a 

Und dennoch widmet sich das Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz auf seiner Internetseite 

(http://www.bmelv.de/nn_753672/DEl06-Forstwirtschaft/jagdlUrteilEU]agdrechtVerdeiJIe.html) 

ganze zehn Seiten dem apodiktisch daherkommenden Unterschieden zwischen 

der französischen und deutschen Rechtslage und verschweigt dabei das neue 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte: 

"Mit Rücksicht auf die Unterschiede zwischen französischem Recht 

und deutschem Jagdrecht, die nicht zuletzt auch auf 

unterschiedliche Jagdtraditionen zurückgehen, liegt die Vermutung 

nahe, dass eine Entscheidung des EuGH MR zum Bundesjagdgesetz 

anders ausfallen würde als das Urteil zum französischen Jagdrecht. 

Insofern ist dieses Urteil daher auch nicht richtungsweisend für das 

deutsche Jagdrecht. " 

Das Ministerium verschließt sich daher willentlich der Kenntnis, dass fast zehn 

Jahre nach dem ersten richtungsweisend~n Urteil erneut eine 

Grundsatzentscheidung in Straßburg getroffen wurde, mit denen das deutsche· 

Zwangs system der gemeinschaftlichen Jagdreviere nicht mehr zu vereinbaren 

ist. 

Weiterhin schweigt sich das deutsche Ministerium wohlwissend darüber aus, 

dass Frankreich umgehend nach dem Urteil von 1999 gesetzliche Maßnahmen 

ergriffen hat, um den Forderungen des Europäischen Gerichtshofs für 
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Menschenrechte nachzukommen. Mit emer Gesetzesänderung vom 26. Juli 

2000 wurde dem ethischen Tierschützer ein Widerspruchsrecht eingeräumt, so 

dass dieser nun in Lage ist, die Jagd auf seinem Grundstück aus 

Gewissensgründen abzulehnen. Bei Ausübung des Widerspruchs wird er nicht 

Zwangsmitglied in der Jagdvereinigung. 

In diesem Zusammenhang führt die franzosische Regierung aus (EGMR Urteil 

vom 10.07.2007, a.a.O., Rn 17): 

"(...) Um dem Urteil des Gerichts die volle, Entfaltung zu geben 

wurde das Gesetz Nr. 64-696 vom 10. Juli 1964 (genannt Verdeille 

Gesetz) durch das französische G~richt beanstandet und durch die 

Einfügung· einer Befreiungsmöglichkeit verändert, die den 

waidmännischen Gewissensgrund . ' zugunsten der Jagdgegner 

berücksichtigt. Das auf die Jagd bezogene Gesetz Nr. 2000-698, , 

welches diesen Zusatzartikel einführt, ist am 26. Juli 2000 

verabschiedet und am 27. Juli 2000 im Gesetzblatt veröffentlich 

worden. Ermächtigt durch Artikel 14 dieses Gesetzes (Aktueller 

Artikel L 422-10 der Umweltrichtlinien):: 

"Die kommunale Vereinigung (der zugelassenen Jagd - ACCA) 

stützt sich auf die Grundstücke im Gegensatz zu denjenigen (. . .), die 

einen Widerspruch von den Grundstückseigentümern und 

Miteigentümern erfahren haben, die, aus persönlichen 

Überzeugungen gegen die Praktik der Jagd sind und die Ausübung 

der Jagd auf ihren Grundstücken auch für sich selbst, verbieten; 

jedoch ohne Beeinträchtigung der Konsequenzen, die mit der 

Verantwortlichkeit der Eigentümer verbunden sind, vor allem 

bezüglich der Schäden, die durch das Wild auf ihrem Grund 

entstehen könnten. Wenn der Eigentümer eine juristische Person 
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ist, kann der Widerspruch durch den Verantwortlichen des 

beschließenden Organs formuliert werden um den Widerspruch zu 

beantragen: " 

Um den Forderungen des Gerichtshofs in vollem Umfang nachzukommen, 

musste daher in die französische Gesetzgebung eine Befreiungsmöglichkeit 

zugunsten ethischer Jagdgegner aufgenommen werden. 

Ferner hebt der Gerichtshof auch in dem Urteil zum luxemburgischen Jagdrecht 

hervor (EGMR Urteil vom 10.07.2007, a.a.O., Rn. 81): 

"In diesem Fall muss das Gericht feststellen, dass die 

Beschwerdeführerin keine vernün4ige Möglichkeit hat, sich dem 

Beitritt zu entziehen." 

Dem Gerichtshof kam es somit gar nicht darauf an, wie die einzelnen 

Jagdgesetzgebungen in Luxemburg und Frankreich ausgestattet sind. Dem 

Gerichtshof kam es nicht darauf an, ob die Jagdvereinigungen wie in 

Luxemburg (und Deutschland) flächendeckend gelten oder wie in Frankreich 

nur Teile des Landes betreffen. Es kam ihm nicht darauf an, ob wie in 

Luxemburg (und Deutschland) ein vermögensrechtlicher Ausgleich für 

Jagdgegner erfolgt oden ob es wie in Frankreich an einem Ausgleich fehlt. Es 

kam ihm nicht darauf an, was das gesetzgeberische Ziel der Zwangsabtretung 

ist, weil der Gerichtshof in beiden Entscheidungen deutlich hervorhebt, dass die 

Regelungen, egal wie legitim sie bei ihrem Inkrafttreten auch gewesen sein 

mägen, einen derart schwerwiegenden Eingriff in die Menschenrechte von 

Jagdgegnern nicht rechtfertigen können. 

Es ist nach all dem fast schon zwingend davon auszugehen, dass der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte auch die ausnahmslose Pflichtmitgliedschaft in 
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den deutschen Jagdgenossenschaften für menschenrechtswidrig erklären wird. 
I 

Dadurch liegt auch auf der Hand, dass die landesgesetzliche Regelung.über die 

Befriedigtenerklärung, die im Gegensatz zum Bundesrecht unmittelbar an der 

Konvention zu messen ist, den Anforderungen der Menschenrechtskonvention 

und des Gerichtshofs bei weitem nicht genügen wird und den 

Beschwerdeführer deshalb in seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, , , 

Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 GG verletzt. 

Die Landesgesetzgeber müssen nämlich Möglichkeiten . schaffen, wie der 

Konflikt zwischen dem öffentlichen Interesse an der "Hege mit der Büchse" und 

dem Eigentümerwunsch nach Freistellung seines Grundstückes von der Jagd 

angemessen gelöst werden kann. Die Befriedung von einer wilddichten 

Umzäunung abhängig zu machen und damit dem öffentlichen Interesse 

unbedingten Vorrang einzuräumen, wird der vom Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte geforderten Konfliktbewältigung, bei welcher der 

Gewissensentscheid\lng des Grundstückseigentümers Vorrang einzuräumen ist, 

unter keinen Umständen gerecht. 

Hierzu führt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR-Urteil 

vom 29. April 1999, a.a.O.) aus: 

"Der Gerichtshof stellt fest, dass keine der von der Regierung 

angeführten Möglichkeiten (Einzäunung der Grundstücke oder' 

Antrag auf Einstufung der Grundstücke als Jagdschutz - oder 

Naturschutzgebiet) es den Beschwerdeführern in der Praxis erlaubt 

hätte, der rechtlichen Verpflichtung zur Abtretung der Jagdrechte 

aufihrem Grund an die ACCA zu entgegen, (. .. )" 
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11. Verletzung der Grundrechte durch §§ 8 Abs. 1,9 Abs. 1 u. § 8 Abs. 5 BJagdG 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ BAbs. 5 BJagdG) verletzen 

den Beschwerdeführer in seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 

Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 GG. 

Der Konventionstext und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte dienen auf der Ebene des Verfassungsrechts zwingend als 

Auslegungshilfen für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite von 

Grundrechten und rechtsstaatlichen Grundsätzen des Grundgesetzes, sofern dies 

nicht zu einer - von der Konvention selbst nicht gewollten (vgL Art. 53 

EMRK) - Einschränkung oder Minderung des Grundrechtsschutzes nach dem 

Grundgesetz führt (BVerfGE 111,307 <317». 

Innerhalb der deutschen Rechtsordnung stehen die Europäische 

Menschenrechtskonvention und ihre Zusatzprotokolle, im Range eines 

Bundesgesetzes, soweit sie für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten 

sind. Diese Rangzuweisung führt dazu, dass Behörden und .. Gerichte die 

Konvention wie anderes Gesetzesrecht des Bundes im Rahmen methodisch 

vertretbarer Auslegung zu beachten und anzuwenden haben (vgL Beschluss des 

BVerfG vom 13.12.2006, 1 BvR 2084/05). Die Gewährleistungen der Konvention 

beeinflussen die Auslegung der Grundrechte und rechtsstaatlichen Grundsätze 

des Grundgesetzes (vgl. Beschluss des BVerfG vom 13.12.2006, a.a.O.). Die 

Fachgerichte und Behörden haben daher bei der Auslegung der einschlägigen 

Konventionsbestimmungen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte zwingend zu berücksichtigen, weil sich in ihr der aktuelle 

Entwicklungsstand der Konvention und ihrer Protokolle niederschlägt. Urteile, 
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die gegenüber anderen Vertragsstaaten ergangen sind, binden zwar nicht die 

Bundesrepublik Deutschland (vgl. Art.46 EMRK). Der Auslegung der 

Konvention durch den Gerichtshof ist jedoch über den entschiedenen Einzelfall 

hinaus eine normative Leitfunktion beizumessen, an der sich die 

Vertragsparteien zu orientieren haben (vgl. BVerfGE 111,307 <320>; BVerwGE 

110, 203 <210>; Beschluss des BVerfG vom 13.12.2006, a.a.O.). 

Somit sind die vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in seiner 

Abwägung berücksichtigten Aspekte in die rechtliche Würdigung, namentlich 

in die Verhältnismäßigkeitsprüfung, einzubeziehen und es . hat eine 

Auseinandersetzung mit den vom Gerichtshof gefundenen 

Abwägungsergebnissen stattzufinden (Beschluss der 1. Kammer des Zweiten 

Senats des Bun,desverfassungsgerichts vom 1. März 2004 - 2 BvR 1570103 -, 

NVwZ 2004, S. 852 <853>; BVerfGE 111, 307 <324». 

Im Hinblick auf das neue Urteil des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte zum Luxemburger Jagdrecht muss in der Bundesrepublik 

Deutschland die rechtliche Auseinandersetzung mit den vom Gerichtshof 
, 

getroffenen Ergebnissen erneut geschehen. Das Bundesverfassungsgericht muss 

das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 10.07.2007. 

in den Blick nehmen und hierbei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse nach deutschem Jagdrecht 

gegenüber den maßgeblichen nach luxemburgischen Recht herausarbeiten. Der 

vorliegende Fall hat daher auch ohne die landesrechtliche Problematik 

grundsätzliche Bedeutung. Eine Auseinandersetzung mit dem neuen Urteil wird 

zur Folge haben, dass das System der Gemeinschaftsjagdreviere in Deutschland 

nicht mehr länger haltbar ist: . 
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III. Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG 

Die Regelungen. des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

Regelung des Landesjagdgesetzes über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung 

von Grundstücken (§ 7 Abs. 2 LJagdG Sachsen-Anhalt) stellen keine zulässige 

Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 

Satz 2 GG dar. Dabei kann letztendlich dahinstehen, ol:> die im Streit 

befindlichen Vorschriften geeignet und erforderlich sind, was vom 

Beschwerdeführer ausdrücklich bestritten wird. Die Anwendung der 

entsprechenden Vorschriften sind im vorliegenden Einzelfall offensichtlich 

unverhältnismäßig und verletzen somit den Beschwerdeführer in seinen 

subjektiven Rechten. 

Um Wiederholungen bei der Grundrechtsprüfung zu vermeiden, wird insofern 

auf die Begründung der Verfassungsbeschwerde vom 17. März 2008 - AR 

2042/08 - verwiesen. 

IV. Verletzung des Art. 9 Abs. 1 GG, hilfsweise Art. 2 Abs. 1 GG 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken, (§ 8 Abs.l BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

Regelung über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) 

verstoßen gegen die negative Vereinigungsfreiheit des Beschwerdeführers nach 

Art. 9 Abs. 1 GG, hilfsweise gegen dessen allgemeine Handlungsfreiheit nach 

Art. 2 Abs. 1 GG. Dabei kann letztendlich dahinstehen, ob die im Streit 
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befindlichen Vorschriften geeignet und erforderlich sind, was vom 

Beschwerdeführer ausdrücklich bestritten wird. Die Anwendung der 

entsprechenden Vorschriften sind im vorliegenden Einzelfall offensichtlich 

unverhältnismäßig und verletzen somit den Beschwerdeführer in seinen 

subjektiven Rechten. 

Um Wiederholungen bei der Grundrechtsprüfung zu vermeiden, wird insofern 

auf die gleichlautende Begründung der Verfassungs beschwerde vom 17. März 

2008 - AR 2042/08 - verwiesen. 

V. Verletzung des Art. 4 Abs. 1 GG 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die _Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1) und von Jagdgenossenschaften (§ 9 

Abs. 1) und über die Übertragung des Jagdausübungsrechts auf die 

Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5) sowie die Regelung über die jagdrechtliche 

Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) stellen einen unverhältnismäßigen 

Eingriff in die Gewissensfreiheit des Beschwerdeführers - einem ethischen 

Tierschützer - dar (Art 4 Abs. 1 GG). 

Um Wiederholungen bei der Grundrechtsprüfung zu vermeiden, wird ~insofern 

auf die gleichlautende Begründung der Verfassungsbeschwerde vom 17. März 

2008 - AR 2042/08 - verwiesen . 

. VI. Verletzung des Art. 3 Abs. 1 GG 

Die Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 
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Regelung über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 Abs. 2 LJagdG) 

verletzen den Beschwerdeführer in seinem subjektiven Recht aus Art. 3 Abs. 1 

GG. 

Um Wiederholungen bei der Grundrechtsprüfung zu vermeiden, wird insofern 

auf die gleichlautende Begründung der Verfassungsbeschwerde vom 17. März 

2008 - AR 2042/08 - verwiesen. 

VII. Verletzung der Art. 103 GG und Art. 19 Abs. 4 GG 

1. Mit Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, dem Unterzeichner 

zugegangen am 17.4.2008, wurde die vom Beschwerdeführer am 4.3.2008 

eingelegte ,Gehärsrüge als unzulässig verworfen. Dabei beruft sich das 

Oberverwaltungsgericht auf § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO und teilt mit, dass die 

mit der Gehärsrüge angegriffene formlose Entscheidung vom 13.2.2008 bereits 

am 14.2.2008 zur Post gegebep worden sei und die Frist zur Einlegung der 

Gehärsrüge somit am 3.3.2008 geendet habe. 

2. Nach einer am 21.4.2008 durch den Unterzeichner eingeholten telefonischen 

Auskunft bei der für die Ausfertigung des Beschlusses zusÜi.ndigen 

JustizangestelltenDeßmann wurde der Beschluss vom 13.2.2008 am 14.2.2008 

ausgefertigt und noch am selbeD: Tag zum internen Postauslauf gebracht. 

Glaubhaftmachung: Anwaltliche Versicherung des 

Unterzeichners 

Der vom Oberverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 8.4.2008 erwähnte 

Vermerk belegt daher lediglich den Zeitpunkt, an welchem der Beschluss in den 

internen Postauslauf gegeben wurde. Dieser Vermerk belegt noch lange nicht, 

Sparkasse Mainfranken Würzburg BLZ, 790 50 000 Konto-Nr.: 50 39 0 11 

Seite 23 

S'teuer-Nr.: 231/278/40202 



DO:M:INIK STOR.R 

RechtsanW'alt 

an welchem Tag die formlose Entscheidung zur Post gegeben wurde. Auf den 

Zeitpunkt der Aufgabe zur Post stellt jedoch der Wortlaut des § 152 a Abs. 2 

Satz 3 VwGO zwingend ab. Nur dieser Zeitpunkt ist geeignet, die Drei­

Tagesfrist für den fingierten Bekanntgabetermin in Lauf zu setzen. 

Das Oberverwaltungsgericht hätte daher die am 4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge 

nur als unzulässig verw~rfen dürfen, wenn der Beweis vollbracht worden wäre, . 

dass die mit der Gehörsrüge angegriffene formlose Entscheidung vom 13.2.2008 

auch tatsächlich am 14.2.2008 an die Post abgegeben worden ist und die Frist. 

damit am 3.3.2008 endete. 

Die Vorlage dieses Nachweises wurde im Wege der beschränkten Akteneinsicht 

beantragt. 

Sofern dieser Nachweis nicht erbracht werden kann, wird die Feststellung der 

Fristwahrung im Sinne des § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr möglich 

oder zumindest nur mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein, so dass 

eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand auf jeden Fall statthaft ist, vgl. 

Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 60 Rn. 6. 

3. Die Gehörsrüge konnte auch nicht als unzulässig verworfen werden, weil in 

der Antragsschrift vom 4.3.2008 der Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht 

glaubhaft gemacht wurde. Nach Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 

152a Rn. 8 f; Happ, in: Eyermann, VwGO, 12. Auflage. 2006, § 152a Rn. 15; 

Rudisile, in: SchochiSchmidt-AßmanniPietzner, VwGO, § 152a Rn. 22, gilt der 

fingierte Bekamitgabetermin nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO auch für die Frist 

nach § 152a Abs. 2 Satz 1 VwGO. Nach dieser herrschenden Rechtsauffassung 

ginge somit folgerichtig das Erfordernis der Glaubhaftmachung der 

. Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO ins Leere, da es 
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nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr auf die Kenntniserlangung nach § 

152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO ankommt, sondern diese bei formlosen 

Entscheidungen durch die fingierte Bekanntgabe im Sinne des § 152a Abs. 2 

Satz 3 VwGO ersetzt wird. Bei gesetzlicher Aufhebung des § 152a Abs. 2 Satz 1 

1. Halbsatz VwGO durch § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO kann auch denknotwendig 

§ 152a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO nicht mehr zur Anwendung gelangen. 

Hinzu kommt, dass eine Ausnahme' von der Darlegungspflicht hinsichtlich 

solcher Grunde besteht, die für das Gericht offenkundig sind und keiner 

Darlegung bedürfen (ständige Rechtsprechung in allen Verfahrensarten), Der 

fingierte Bekanntgabetermin ist für das Gericht, welches die Aufgabe zur Post 

im Sinne des § 152a Abs. 2 SatZ 3 VwGO zu bewirken hat, eine offenkundige 

Tatsache und bedarf daher keiner Darlegung. Eine Glaubhaftmachung der 

Kenntniserlangung war daher nicht erforderlich. 

4. Das Gericht hat somit die am 4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge zu Unrecht mit 

Beschluss vom 8.4.2008 als unzulässig verworfen. Sofern dem. Antrag auf 

Gewährung der Wiedereinsetzung in: den vorherigen Stand nicht entsprochen 

wird, stellt· dies einen wesentlichen Verfahrensmal):gel dar und verletzt den 

Anspruch des Beschwerdeführers gemäß Art. 103 GG auf rechtliches Gehör 

sowie Art. 19 Abs. 4 GG(vgl. auch Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005; § 

60 Rn. 40). Die Verfassungsbeschwerde wäre daher bereits aus diesem 

Blickwinkel begründet. 

5. Der Beschwerdeführer hat auch für den Fall, dass der mit der Gehörsrüge 

vom 4.3.2008 angegriffene Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes vom 

13.2.2008 tatsächlich nachweislich am 14.2.2008 zur Post gegeben wurde und 

die Frist somit tatsächlich am 3.3.2008 endete, einen Anspruch auf Gewährung 

der Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand. 
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Gemäß beiliegender Kopie des mit der Gehärsrüge angegriffenen Beschlusses 

vom 13.2.2008 ist die formlose Entscheidung der Kanzlei Sailer erst. am 

19.2.2008 zugegangen. 

Beiliegend: Eingangsstempel / Beschluss vom 13.2.2008, Anlage 12 

Mit Schreiben vom 20.2.2008 legte die Kanzlei Sailer das Mandat gegenüber 

dem Beschwerdeführer unverzüglich, nämlich einen Tag nach Zugang des 

Beschlusses nieder. 

Beiliegend: Schreiben der Kanzlei Sailer vom 20.2.2008, Anlage 13 

Zu dieser Zeit befand sich der Beschwerdeführer in Bremen. Dem 

Beschwerdeführer war es daher erst ab dem 23.2.2008 möglich, ein 

abschließendes Gespräch mit der Kanzlei Sailer zu führen und einen neuen 

Prozessbevollmächtigten seines Vertrauens zu mandatieren. Letzteres gestaltete 

sich äußerst schwierig, da es sich vorliegend um einen überaus "exotischen" 

Streitstoff handelt, mit dem sich Rechtsanwälte in der Regel nicht auskennen. 

Beiliegend: 1. Eidesstattliche Versicherung des Beschwerdeführers, 

Anlage 14 

2. Schreiben des Beschwerdeführers an die Kanzlei Sailer 

vom 23.2.2008, Anlage 15 

Der Beschwerdeführer konnte somit erst am 4.3.2008 einen geeigneten 

Rechtsanwalt seines Veltrauens mandatieren, der in Kenntnis der fingierten 

Bekanntgabe im Sinne des § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO noch am seI ben Tag die 

Gehörsrüge einlegte; mithin innerhalb von zwei Wochen nach 

Kenntniserlangung. 
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Beiliegend: l. Eidesstattliche Versicherung des Beschwerdeführers, a.a.O. 

2. Vollmacht vom 4.3.2008, Anlage 16 

Dem Beschwerdeführer kann auch nicht ein Verschulden der Kanzlei Sailer 

zugerechnet werden, da diese bei der Fristberechnung laut der eidesstattlichen 

Versicherung des Beschwerdeführers von· einer Zwei-Wochenfrist nach 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Beiliegend: Eidesstattliche Versicherung des Beschwerdeführers, 

a.a.O 

Die Rechtsauffassung der Kanzlei Sailer, der Zeitpunkt des Beginns der Zwei­

Wochenfrist nach § 152a Abs. 2 Satz 1 VwGO sei nicht der fingierte 

Bekanntgabezeitpunkt, ist jedenfalls vertretbar, so dass die Kanzlei kein 

Verschulden trifft, vgL BVerwG, Beschluss vom 18. Januar 2007 - 2 B 55.06 -, 

Juris. Damit steht im Kontext der gerade genannten Bundesverwaltungs­

gerichtsentscheidung auch fest, dass erst Recht einem Laien wie dem 

Beschwerdeführer kein Verschulden zugerechnet werden kann, wenn dieser bei 

der Fristberechnung ebenfalls nicht von dem fingierten Bekanntgabezeitpunkt 

sondern stattdessen von der vertretbaren Zwei-Wochenfrist nach 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Selbst bei einem hier rein hypothetisch unterstelltem Fristversäumnis wäre der 

Beschwerdeführer somit ohne Verschulden verhindert gewesen, die gesetzliche 

Frist des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO einzuhalten. 

Sofern dem Antrag auf Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorherigen 

Stand nicht entsprochen wird, stellt dies einen Verfahrensmangel dar und 

verletzt den Anspruch des Beschwerdeführers gemäß Art. 103 GG auf 
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rechtliches Gehör sowie Art. 19 Abs. 4 GG (vgl. auch Kopp/Schenke, VwGO, 14. 

Auflage 2005, § 60 Rn. 40). 

D. Zusammenfassung 

Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass die Regelungen des Bundesjagdgesetzes 

über die Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und 

von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) sowie die 

landesrechtliche Regelung über die jagdrechtliche Befriedigtenerklärung (§ 7 

Abs. 2 LJagdG Sachsen-Anhalt) den Beschwerdeführer mit Blick auf die 

Grundsatzentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

(EGMR-Urteil vom 29. April 1999 - Gesuche 25088/94, 28331/95, 28443/95 -

Chassagnou u.a. ./. Frankreich, NJW 1999, S. 3695; EGMR-Urteil vom 

10.07.2007 - Gesuch 2113/04 - Schneider./. Luxemburg) in seinen subjektiven 

Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 

sowie Art. 3 Abs; 1 GG verletzen. Daraus ergibt sich die Verfassungswidrigkeit 

der angegriffenen Entscheidungen, was zu deren Aufhebung führen wird (vgl. 

Art. 93 I Nr. 4a GG, §§ 90 1,95 I BVerfGG). 

E. Annahmevoraussetzungen 

Der Verfassungsbeschwerde kommt grundsätzliche verfassungsrechtliche 

Bedeutung zu. Das Bundesverfassungsgericht hat die grundlegenden. 

verfassungsrechtlichen Fragen noch nicht entschieden. Das Hohe Gericht hat 

weder entschieden, ob die Regelungen des Landesjagdgesetzes Sachsen-Anhalts 

über die Befriedigtenerklärung von Grundstücken mit dem Grundgesetz 

vereinbar sind, noch, welche Auswirkungen die im Jahr 2007 eindrucksvoll 

bestätigte Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

auf die Vereinbarkeit der bundesrechtlichen Regelungen über die Bildung von 
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Jagdgenossenschaften mit dem Grundgesetz hat. Dass die-aufgeworfenen Fragen"· 

über den Einzelfall hinaus für alle Jagdgenossen in Deutschland dauerhaft von 

zentraler Bedeutung sind, liegt auf der Hand. 

Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist" auch zur Durchsetzung. der 

verletzten Grundrechte angezeigt. Die Grundrechtsverletzung hat, wie oben 

ausgeführt, in Anbetracht der hohen Eingriffsintensität besonderes Gewicht. 

F. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der am 17.3.2008 eingelegten und im 

Allgemeinen Register unter AR 2042/08 registrierten Verfassungsheschwerde 

verwiesen. 

G. Sollte das Gericht wegen fehlender Ausführungen oder wegen mangelnder 

Substantiierung des Vortrags des Beschwerdeführers eine rechtlich 

nachteilhafte Entscheidung beabsichtigeri, so wird um vorherige Gewährung 

rechtlichen Gehörs gebeten, also um einen Hinweis und um Einräumung einer 

Gelegenheit zur Ergänzung der Ausführungen. 

Zwei Abschriften liegen bei. Die Originalvollmacht befindet sich in der Akte 

AR 2042/08 
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Abschritt 

OBERVERWALTUNGSGE 

DES LANDES SACHSEN-ANHALT 

1 L 26108 
3 A 328103 MD 

Beschluss 
in der Verwaltungsrechtssache 

des Herrn Ludwig Weyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 Remlingen, 

Klägers, Antragstellers 
und Anhörungsrügeführers, 

Prozessbevollmächtigte: 1. Rechtsanwälte Dr. Sailer und Dr. Hetzei, 
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, 

2. Rechtsanwalt Storr, 
Erlacherstraße 9, 97845 Neustadt am Main, 

gegen 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, 

Beklagten, Antragsgegner 
und Anhörungsrügegegner, 

wegen 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

- Antrag auf Zulassung der Berufung (Anhörungsrüge) -. 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt - 1. Senat - hat am 
8. April 2008 beschlossen: 
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Die gegen den Beschluss des Senates 
vom 13. Februar 2008 in dem Verfahren 
der Beteiligten - Az.: 1 L97106 - erhobe­
ne Anhörungsrüge des Klägers wird 
verworfen. 

. Der Kläger hat die Kosten des Anhö­
rungsrügeverfahrens zu tragen .. 

Gründe: 

Die gemäß § 152 a Abs. 1 Satz 1 VwGO statthafte Anhörungsrüge des Klägers hat 
keinen Erfolg, denn sie ist bereits unzulässig. 

Gemäß § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO ist die Anhörungsrüge innerhalb von zwei Wo­
chen nach Kenntniserlangung der (vermeintlichen) Verletzung des rechtlichen Gehörs 
geltend zu machen. Darüber hinaus ist nach § 152 a. Abs. 2 Satz 2. Halbsatz VwGO 
der Zeitpunkt der Kenntniserlangung glaubhaft (§ 173 VwGO L V. m. § 294 ZPO) zu 
machen. An einer solchen Glaubhaftmachung fehlt es hier, denn die Anhörungsrüge­
schrift verhält sich zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht. Die Glaubhaftmachung 
ist im konkreten Fall auch nicht entbehrlich. Zwar kann von dem Erfordernis der Glaub­
haftmachung der Kenntniserlangung einer (angeblichen) Gehörsverletzung, die aus 
den Entscheidungsgründen ersichtlich ist, wohl abgesehen werden, wenn zwischen 
Zustellung oder Bekanntgabe der angegriffenen Entscheidung und Erhebung der Ge~ 
hörsrüge ersichtlich noch keine zwei Wochen verstrichen sind. In diesen Fällen beginnt 
die Frist mit Zustellung bzw. Bekanntgabe der Entscheidung zu laufen (BVerwG, Be­
schluss vom 15. November 2005 - 6 B 69.05 -, Juris; BGH, Beschluss vom 28. Sep­
tember 2006 - IX ZB 256/04 -, Juris). So liegt es im konkreten Fall jedoch nicht. Nach 
§ 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO gelten formlos mitgeteilte Entscheidungen - wie hier - mit 
dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Nach dem in der Ge­
richtsakte befindlichen Vermerk der GeschäftsteIle ist der mit der Anhörungsrüge an­
gegriffene Beschluss des Senates vom 13. Februar 2008 .am darauf folgenden Tag -
dem 14. Februar 2008 - zur Post gegeben worden. Nach § 57 Abs. 2 VwGO i. V. m. 
§ 222 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO LV. m. den§§ 188 Abs. 2, 187 Abs. 1 BGB begann die 
Frist demnach hier am 17. Februar 2008 und endete am Montag, den 3. März 2008. 
Die per Fax erhobene Anhörungsrüge ist indes ~rst am 4. März 2008 bei Gericht ein-

gegangen. 

Dem Kläger ist auch nicht - von Amts wegen - gemäß § 60 Abs. 1 VwGO Wiederein­
setzung in den vorigen Stand zu gewähren, weil weder dargetan noch ersichtlich ist, 
dass er an der Einhaltung der Frist zur Erhebung der Anhörungsrüge bzw. der Darle-' 
gung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung der (vermeintlichen) Gehörsverletzung 
ohne Verschülden gehindert war. Dieses Ergebnis steht insbesondere im Einklang mit 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (Beschluss vom 18. Januar 
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2007 - 2 B 55.06 -, Juris). Soweit das Bundesverwaltungsgericht darin ausgeführt hat, 
dass einem Anhörungsrügeführer von Amts wegen Wiedereinsetzung in den vorheri­
gen Stand zu gewähren ist, wenn dieser die Gehörsrüge verspätet erhebt, weil er von 
der Berechnung der Zwei-Wochen-Frist nach § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO unter Au­

ßerachtlassung der Bekanntgabefiktion nach Satz 3 dieser Vorschrift ausgeht, hat dies, 
hier keine Relevanz. Dieser Entscheidung lag zugrunde, dass der Anhörungsrügefüh­
rer seiner aus § 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO folgenden Obliegenheit zur 
Mitteilung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung nachgekommen ist und darüber hin­
aus seine Rechtsauffassung zur Berechnung der Zwei-Wochen-Frist kenntlich gemacht 
hat. Wie bereits ausgeführt, fehlt es hier gerade daran .. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Der Festsetzung eines Streit­
wertes bedarf es wegen des in Nr. 5400 der Anlage zu § 3 Abs. 2 GKG vorgesehenen 
Festbetrages nicht. 

-- . " ,~ ... 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 a Abs. 4 Satz 3 VwGO). 

Dr. Benndorf Becker Harms 
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DO:MINIK STORR 

RA Starr Erlacherstraße 9 0-97845 Neus'tadt a. Main 

Oberverwaltungsgericht 
des Landes Sachsen-Anhalt 

D~39135 Magdeburg 

per Telefax vorab an 0391606-7029 

DatuIn Inein Zeichen 

21.04.2008 VR03/08 

In der Verwaltungsstreitsache 

Ludwig Weyhe 

gegen 

Landkreis Harz 

-w-egen Ja&rechts 

Ihr Zeichen 

1 L 26/08' 

hier: Antrag auf Zulassung der Berufung / Gehärsriige nach § 

152ci' Abs. 1 V-w-GO I Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand 

beantrage ich namens und im Auftrag des Antragstellers 

die Ge-w-ährung der Wiedereinsetzung in den 

vorherigen Stand gem.äß § 60 V-w-GO sowie 

~eilakteneinsicht hinsichtlich des Verm.erkes. der den 

Tag der Aufgabe des Beschlusses vom. 13.2.2008 durch 

Idas Oberverwaltungsgericht ,zur Post LS.d. § 152a Abs. 

2 Satz 3 V-w-GO belegt. 

Sparkass'e Mainfranken Würzburg BLZ: 790 50 000 Kont:o-Nr,_\ 50 39 0 11 

Sei~e 1 

Anschrift, 

Rechtsan"VY'alt: Dominik Storr 

Erla'cherst:raße 9 

D-97845 Neustadt arn. Main 

OTErlach 

KämmuniJeaciqn: 

Tel: +49 (0)9393 99320-3 

Fax: +49 (0)9393 99320-9 

Mai!: info@buergeran-w-alt.con 

Internetauftritt-

VV"'NW'.bu~rgeran'Walt.coID. 

AnderkontQ: 

SP Mainfranken Würzburg 

BLZ: 790 50 000 

Kt.-Nr,: 44307718, 

'In-Kooperation mit:." 

Steuerberater B',Kropf 

Markt:platz 10 

D-97070 Würzburg 

Tel: +49 (0)931 23070-0 

Fax: +49 (0)931 23070-20 

S1:euer-Nr.: 231/278/402Q2 



DOMINIK STORR 

Rechtsan-w-a,lt 

Begründung: 

1. Mit Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 8.4.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 17.04.2008~ wurde die vom Antragsteller am 

4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge als unzulässig verworfen. Dabei beruft sich das 

Oberverwaltungsgericht auf § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO 'lJ.ndteilt mit, dass die 
. , 

mit der Gehörsrüge angegriffene f~rmlose Entscheidung vom 13.2.2008 bereits 

am 14.2.2008 zur Post gegeben worden sei und die Frist zur Einlegung der 

"-- Gehörsrüge somit am 3.3.2008 geendet habe. 

2. Nach einer am, 21.4.2008 durch den Unterzeichner eingeholten 

teh=~fonischen Auskunft bei, der für die Ausfertigung des 'ßeschlusses 

zuständigen Justizangestellten Deßmann wurde der Beschluss vom 13.2.2008 

am 14.2.2008 ausgefertigt und noc~ am selben Tag zum internen Postauslauf 

gebracht. 

Glaubhaftmachung: Anwaltliche Versicherung des Unterzeichners 

Der vom Ob~rverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 8.4.2008 erwähnte 

Vermerk belegt daher lediglich den Zeitpun~t, an welchem der Beschluss in 

den internen Postauslauf gegeben wurde. Dieser Vermerk belegt noch lange 

nicht, an welchem Tag die formlose Entscheidung zur Post gegeben ,wurde. 

Auf den Zeitpunkt derAufgabe zur Post stellt jedoch der Wortlaut des § 152 a 

Abs. 2 Satz 3 VwGO zWingend ab. Nur dieser Zeitpunkt ist geeignet, die Drei­

Tagesfrist für den fingierten Bekanntgabetermin in Lauf zu setzen. 

Sparkasse M~in.franken Wür~burg BLZ, 790 50 000 Kon~o-Nr.: 50 39 0 11 St.euer-Nr.: 231/278/4Q202 

Seit:e 2 



POMINIK STORR 

Rechtsanwalt 

Das Oberverwaltungsgericht hätte daher die am 4.3.2008 eingelegte . 

G:ehörsrüge nur als unzulässig verwerfen dürfen, wenn der Beweis vollbracht 

worden wäre, dass die mit der Gehärsrüge angegriffene formlose Entscheidung 

vom 13.2.2008 auch tatsächlich am 14.2.2008 an die Post abgegeben worden ist 

und die Frist damit am 3.3.2008 endete. 

Die Vorlage dieses Nachweises wurde mit diesem Schriftsatz im Wege der 

beschränkten Akteneinsicht beantragt. 

Sofern dieser Nachweis nicht erbracht werden kann; wird die Feststellung der 

Fristwahrung im Sinne des § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr möglich' 

oder zumindest nur mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein, so dass 

eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand auf jeden Fall statthaft ist, vgl. 

Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 60 Rn. 6. 

3. Die Gehörsrüge konnte auch nicht als unzulässig verworfen werden, weil in 

der Antragsschrift vom 43.2008 der Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht 

glaubhaft gemacht wwde. Nach Kopp/Sch~nke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 

152a Rn. 8 f; Happ, in: Eyermann, VwGO, 12. Auflage. 2006, §152a Rn. 15; 

Rudisile, in: SchochiSchmidt-AßmanniPietzner, VwGO, § 152a Rn. 22, gilt der 

fingierte Bekanntgabetermin nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO auch für die 

Frist nach § 152a Abs. 2 Satz 1 VwGO. Nach dieser herrschenden 

Rechtsauffassung ginge somit folgerichtig das Erfordernis der 

Glaubhaftmachung der Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 2. 

Halbsatz VwGO ins Leere, da es nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht mehr 

. auf die Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO 

ankommt, sondern diese bei formlosen Entscheidungen durch die fingierte 

Spa'rkasse Mainfranken W-ürzburg BLZ: 790 50 000 K~nto-Nr.: 50 39 0 11 S'teuer-Nr.: +31/278/40202 

. Seite 3 



DOMINIK STORR 

, Rechtsan-walt 

Bekanntgabe im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz' 3 VwGO ersetzt wird. Bei 

gesetzlicher Aufhebung des § 152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO durch § 

152a Abs. 2 Satz ,~ VwGO kann auch denknotwendig § 152a Abs. 2 Satz 1 2. 

Halbsati VwGO nicht mehr zur'Anwendung gelangen. 

Hinzu kommt, dass eine Ausnahme von der, Darlegungspflicht hinsichtlich 

solcher Gründe besteht, die fÜr' das Gericht offenkundig sind und keiner 

Darlegung bedürfen (ständige Rechtsprechung in allen Verfahrens~rt~n). Der 

',,- fingierte Bekanntgabetermin ist für das Gericht, welches die Aufgabe zur Post 

im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO zu bewirken hat, eine offenkundige 

Tatsache und bedarf daher keiner Darlegung. Eine Glaubhaftmachung der 

Kenntniserlangung war daher nicht erforde!Iich. ' 
, 

. 4. Das Gericht hat somit die am 4.3.2008 eingelegte Gehörsrüge völlig zu 

Unrecht mit Beschluss vom 8.4.20p8 als unzulässig verworfen, womit der Weg 

für das nun folgende Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 

frei wird, sofern dem vorliegenden Antrag auf 'Gewährung der 

Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand nicht entsprochen wird. Eine zu 

Unrecht versagte Wiedereinsetzung ste}lt' einen Verfahrensmangel dar und 

verletzt den Anspruch gemäß Art. 103 GG auf rechtl~ches Gehör sowi~ Art. 19 

Abs. 4 GG (vgL auch KopplSche~e, VwGO, 14. Auflage 2005, § 60 Rn . .40). 

Die Verfassungsbeschwerde wäre daher bereits aus diesem Blickwinkel 

begründet. 

5. Rein vorsorglich beantragt der Antragsteller auch für den Fall, dass der mit 

der Gehörsrüge , vom 4.3.2008 angegriffene' Beschluss des 

Oberverwaltungsgerichtes vorn. 13.2.2008 tatsächlich nachweislich am 

Sparkasse Mainfranken Würz burg BLZ, 790 50 000 ~onto-Nr_: 50 39 0 11 Steuer-Nr.: 231/278/40202 
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DOMINIK STORR 

Rechtsan-walt 

14.2.2008 an die Post abgegeben worden ist und die Frist somit tatsächlich am 

3.3.2008 endete, die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorherigen 

Stand. 

Gemäß beiliegender Kopie des .°mit der Gehprsrüge angegriffenen Beschlusses 

vom 13.2.2008 ist die· formlose Entscheidung der Kanzlei Sailererst am 

·192.2008 zugegangen. ° 

Glaubhaftmachung: Eingangsstempel / Beschluss vom 13.2.2008, Anlage 1 

Mit Schreiben vom 20.2.2008 legte die Kanzlei Sailer das Mandat gegenüber . 

dem Antragsteller unverzüglich, nämlich einen Tag nach Zugang des 

Beschlusses nieder. 

Glaubhaftmachung: Schreiben der Kanzlei Sailer vom 20.2.2008, Anlage 2 

Zu dieser Zeit befand sich der Antragstel~er in Bremen. Dem Antragsteller war 

es daher erst ab dem 2~.2.2008 hIöglich, ein abschließendes Gespräch mit der 

KanZlei Sailer zu führen und einen neuen Prozessbevollmächtigten ~eines 

Vertrauens zu mandatieren. Letzteres gestaltete sich äußerst schwierig, da es 

sich vorliegend um einen überaus "exotischen" Streitstoff handelt; mit dem 

sich Rechtsanwälte in der Regel nicht auskennen. 

Glaubhaftmachung: 1. Eidesstattliche Versicherung des Antragstellers, 

Anlage 3 , 

Sparkasse Mainfranken. Würzburg 

2. Schreiben des Antragstellers an die Kanzlei 

Sailer vom 23.2.2008, Anlage 4 

BLZ, 790 50 000 KO:nto-Nr.: 50 39 0 11 

Seit:e 5 
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DOMINIK STORR 

Recht.sau'Walt 

Der Antragsteller konnte somit erst am·' 4.3.2008 einen geeigneten 

Rechtsanwalt seines Vertrauens mandatieren, der in Kenntnis der fingierten 

Bekanntgabe im Sinne des § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO noch am selben Tag die 

Gehörsrüge einlegte; mithin innerhalb von zwei W oche~ nach 

Kenntniserlangung. 

Glaub~,achung: 1. Anwaltliche Versicherung des Unterzeichners 

2. Eidesstattliche Versicherung des Antragsteller, a.a.O. 

3. Vollmacht vom 4.3.2008,'An1age 5 

Dem Antragsteller kann auch . nicht ein Verschulden der Kanzlei Sailer 

zugerechnet werden, da diese bei der Fristberechnung laut der eidesstattlichen 

Versicherung des Antragstellers von einer Zwei-Wochenfrist nach 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Glaubhaftmachung: Eidesstattliche Versicherung des Antragstellers, 

a.a.O 

Die Rechtsauffassung der Kanzlei Sailer, ~erZeitpunkt des Beginns der Zwei­

Wochenfrist nach § 152a Abs. 2 Satz. 1 VwGO sei nicht der fingierte 

Bekanntgabezeitpunkt, ist jedenfalls vertretbar, so dass die Kanzlei kein 

Verschulden trifft, vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. Januar 2007 -2 B 55.06 -, 

Juris. Damit steht im Kontext der gerade genannten Bundesverwaltungs­

gerichtsentscheidung auch fest, dass erst Recht einem Laie~ wie dem 

Antragsteller kein Verschulden zugerechnet ~erden kann~ wenn dieser bei der· . 

Fristberechnung ebenfalls nicht von dem fingierten Bekanntgabezeitpunkt 

Sparkasse Mainfranken Wiirzburg BLZ; 7.90 50 000 Konto-Nr.: 50 39 0 11 S'te!uer-Nr.: 231/278/40202 
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DOMINIK STORR 

'Rechtsanvvalt 

sondern stattdessen von der vertretbaren Zwei-Wochenfrist nach· 

Kenntniserlangung (Eingangsstempel) ausgegangen ist. 

Selbst bei einem hier rein hypothetisch unterstelltem Fristversäumnis wäre der 

. Antragsteller so~t ohne Verschulden verhindert gewesen, die gesetzliche 

Frist des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO einzuhalten. 

6. Da der Antragsteller. bis heute keine hinreichend substantiierte Kenntnis 

\,..... darüber hat, ob die fingierte Bekanntgabe des § 152a Abs. 2 Satz· 3 VwGO 

zeitlich vor dem ZugEUlg des Beschlusses am 19.2.2008 liegt (siehe oben unter 

Punkt 2), ist dle Antragsfrist des § 60 Absatz 2 Satz 1 VwGO durch die 

vorliegende AntragsteIlung gewahrt. Sollte bei der Antragsfrist des § 60 Absatz· 

2 Satz 1 VwGO auf den Zugang des Beschlusses vom 8.4.2008 beim 

Unterzeichner, 17.4.2008 abgestellt werden, wurde der 

Wiedereinsetzungs8.l1trag auch fristgerecht gestellt. , . 

N;;tch all dem ist Wiedereinsetzung.in den vorherigen Stand zu gewähren. 

Dominik Starr 

Rechtsanwalt 

Sparkasse Main:franken Würzburg BLZ, .790 50 000 Konto-Nr.: 50 39 0 1-1 S'teuer-Nr.: 231/278/40202 
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OBERVERWALTUNGSGERICHT 

.DES LANDES SACHSEN-ANHALT 

I \ 1I \ 111 \ 
1 L 97/0.6 

Dr; jur. Chr .. Saller 3 'A 328/03 MD 

1 9. Feb. 2008 
Beschluss 

in der ~ rw Itun c tsache e a. gsre h s 1 
. , 2 

des Herrn Ludwig Weyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 RemJjngen, 

. . Klägers und 
Antragsteners, 

I 

Prozessbevollmäch~igte: Rechtsanwälte Dr. Sailer und Dr. Hetzei, Max-Braun-Stra-· 
ße2, 97828 Marktheidenfeld-Altfeld, . 

gegen 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, . 

wegen 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

- Antrag auf Zulassung der Berufung -. 

Beklagten und 
Antragsgegner, 

E 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt - 1. Senat - hat am 13. Feb­
ruar 2008 beschlossen: 

Der Antrag des Klägers, die Berufung 
gegen. da.s Urteil des Verwaltungsge­
richts Magdeburg - ,3. Kammer - vom 

IM 







LudwigWeyhe, Hans-Gebhardt.,Str. 38, 97280 Remlingen 09369·2231 

Eidesstattliche Erklärung 

Hiermit erkläre ich, Franz Ludwig (Rufuame) Weyhe, geb. 18.Dez.1947, wohnhaft in 97280 Rem­
lingen, Hans-Gebhardt-Str. 3S, dass ich ab 14.Febr. 200S auf Reisen mit meinem eigenen Pkw 
(amt!. Kennzeichen: WÜ- U 413 S) anIäßlich eines Vermessungstermins am 14.2.0S in der Gemar­
kung Schielo bzgL meiner beiden Grundstücke Flur 5 Flurstücke 187 u. 188 und anschließendem 
Besuch bei einer langjährigen Bekannten (Frau Dorothea. Krasel), in deren Wohnung ich übernach-

" tete (28205 Bremen.Celler Str. 29), unterwegs war und erst am 22.Febr. 2908 abends in meine 
Wohnung in 972S0 Remlingen zurückkehrte. 

Nach meiner Rückkehr von der Reise spät abends (gegen 23 Uhr) fand ich am nächsten Morgen in 
meinem Hausbriefkasten den Brief meines Prozessbevollmächtigten Herrn Dr. Sailer vom 20.2.08. 
mit dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 13.2.08 vor, der laut Ein­
gangs stempel der Kanzlei Dr. Sailer dort am 19.2.200S·eingegangen war. Sofort am selben Tag 
(23.2.0S) sandte ich an die Anwal~kanzIei Herrn Dr. Sailer ein Faxschreiben ab mit der Bitte, wei­
tere rechtliche Schritte in Bezug auf den OVG-Beschluss v. 13.2.0S mit mir durchzusprechen. 

Ich erhielt von Herrn Dr. Sailer zu Beginn der folgenden Woche (Dienstag' oder Mittwoch) fem-
· mündlich die Auskunft, dass es ihm als meinem bisherigen Prozessvertreter aus zeitlichen Gründen 
(wie Herr Dr. Sailer mir bereits in dem Schreiben v. 20.2.08 mitgeteilt hatte) nicht möglich sei, für 

· mich weder für eine eventuell mögliche Anhörungsruge, deren Frist 2 Wochen nach Zugang des 
OVG-Beschlusses in seiner Kanzlei betrage, noch für eine mögliche Verfassungsbeschwerde (mit. 

· Monatsfrist) tätig zu werden. 

Daraufhin bemühte ich mich die ganze restliche Woche und noch anfangs der folgenden Woche, 
einen anderen Prozessvertreter für meine Rechtsverfolgung in der Sache zu finde~· was zunächst 
vergeblich war. Unter dem Schwerpunkt "Jagdrecht" fand ich auch keinen kompetenten Rechts- . 
anwalt im Branchentelefonbuch. Erst am 4.März 200S erklärte sich der Rechtsanwalt Herr Storr, zu 
dessen Kanzlei ich rund 40 Straßenkilometer (einfache Entfernung) fahren musste, so kurzfristig 

· noch bereit, die Prozessvertretung in Sachen Anhörungsruge zu übernehmen: 

Die Richtigkeit vorstehenden Textes versichere ichnath bestem Wissen und GeWissen an Eides 
Statt. 

Remlingen, den 21.April 200S 

.1 . I 

WelhJ cJ 1 !I!.( ..... ,.. ................. .. . 
(LudW,lg Weybe) 

f 
/. 
! 



..• -

.. ...• . . .... 2u lJ~At 
Zusatz zur meiner eidesstattlichen Versicherung vom 21.4.2008 

Herr Rechtsanwalt Storr hat mich auf meine Wahrheitspflicht hingewiesen und über die 

Bedeutung einer solchen Erklärung und die Strafbarkeit unrichtiger Angaben belehrt . 





·.·perFaxan093.91 ... 504202 . . . i.~ . 

'. " , . 

.. . .. ·Reinlin~ den 23·_ Februar 200.& . . 

. .. .WeYhe J~La1r~:Q~ .... rg:G~lfarl);Atl1esl)VG-l L91I06 . 
. , IhtScbreiben :Voln20~2;(j8s ":'h· . . . .. 

.. . 

:.;.Sehr.gee.HettDr .••...•.. , ... ..... . 
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DieRestk(}stel1"on3S7:€~ichItitrzfiistig·inzWeiTei~s~biSzmn. 3 .•..•.... 
. : Mär.t 2008. . ....... .... . 
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Vollmacht 

Herrn Rechtsanwalt Dominik Storr, Erlacherstr. 9, 97845 Neustadt am Main 

erteile ich hiermit in der VerwaltungSstreitsache . 

Ludwig Weyhe gegen· Landkreis Harz (früher Qued1inburg) 
. . 

rur das GehOrsrüge-Verfahren (§ 152 a VwOO) vor dem Qberverwaltungsgerioht des Landes 
sachen-Anhalt, Az. des Gerichts 1 L 97/06, Az. des Rechtsanwalts VR 03/08 .. . 

Prozessyollmwml 

Ludwig Weyhe 
Hans-Gebhardt-Str. 3~ 
97280 Remlingen 

2008-03-06 01:09 02206 0049 0936~ 2231 » Storr 1/1 



DOJV[INIK STORR 

Rechtsan-w-alt 

RA Storr Erlacherstraße 9 D-97845 Neust.adt a. Main 

An das 
Bundesverfassungsgericht 
Schloßbezirk 3 

76131 Karlsruhe 

vorab per Telefax an 0721 9101 382 

Datum mein Zeichen 

30.06.2008 VR 03/08 

In delll Verfahren 

über die Verfassungs beschw-erde 

des Herrn Lud'wig Wehye 

hier: Anhörungsrüge 

Ihr Zeichen 

AR 2042/08 

wurde der vom Beschwerdeführer am 21.4.2008 eingelegte Antrag auf 

Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand (ygl. Anlage 11) durch 

beiliegenden Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 26.5.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 1.6.2008, abgelehnt (vgl. Anlage 12) 

Die am 17.3.2008 eingelegte Verfassungsbeschwerde, die im Hinblick auf die 

Ausführungen auf Seite 6 der Verfassungsbeschwerde im Allgemeinen 

Register unter AR 2042/08 registriert und die weitere Bearbeitung der 

Angelegenheit bis zur Entscheidung über die Anhärungsrüge zurückgestellt 

wurde, ist dennoch in vollem Umfang zulässig und begründet. 

Anschrift: 

Rechtsan-walt Dorninik Storr 

E,rlacherstraße 9 

D-97845 Neustadt aID. Main 

OT Erlach 

KQ.IDITlunikation: 

Tel: +49 (0)9393 99320-3 

Fax: +49 (0)9393 99320-9 

. Mail: info@buergeran~alt.co] 

Internetauftritt: 

~. buergeran"W"alt.coITI 

Anderkonto' 

SP Mainfranken Würzburg 

BLZ: 790 50 000 

Kt.-Nr.: 44307718 

In KQQperation mit: 

Steuerberatern W. M_ Mack 

& B,. Kropf (GbR) 

Marktplatz 10 

D-97070 Würzburg 

,. Tel: +49 (0)931 23070-0 

Fax: +49 (0)931 23070-20 

Sparkasse Mainfranken Würzburg BLZ; 790 50 000 Konto-Nr.: SO 39 0 11 Steuer-Nr.: 231/278/40202 
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DO:M::INIK STORR 

R echt s a TI "W" alt 

Zwar hat das Unterlassen der Einlegung des statthaften Rechtsbehelfs der 

Anhörungsrüge nach § 152a VwGO nach der umstrittenen Ansicht der 3. 

Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts zur Folge, dass 

die Verfassungsbeschwerde nicht nur in Bezug auf die behauptete 

Verletzung des grundrechtsgleichen Rechts aus Art. 103 Abs. 1 GG, deren 

Heilung § 152a Abs. 1 VwGO bezweckt, sondern insgesamt, hier also 

auch mit Blick auf die materiellen Grundrechte der Art. 14 Abs. 1, Art. 9 

Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 GG, 

unzulässig ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 25.4.2005 - BvR 644/05 -

Queen Mary II). 

Jedoch gilt dies nach Queen Mary II nur in den Fällen, in denen sich -

wie hier. gerade nicht - die behauptete Gehörsverletzung auf den 

gesamten Streitgegenstand des fachgerichtlichen Verfahrens erstreck (1.). 

Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer auf einen offensichtlich 

aussichtslosen Rechtsbehelf als Voraussetzung der Zulässigkeit semer 

Verfassungsbeschwerde nicht verwiesen werden darf (2.). 

L Der Beschwerdeführer hatte in der mündlichen Verhandlung des 

erstinstanzlichen Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg 

folgende Anträge gestellt (vgl. Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 

10.11.2003, Anlage 5): 

1. "Den Beklagten unter Aufhebung seines Bescheides vom 

21.1.2003 und des Widerspruchbescheides des 

Reggierungspräsidiums Magdeburg vom 3.6.2003 zu 

verpflichten, die ihm gehörenden Flurstücke 187 und 188 der 
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Flur 5 in der Gemarkung Schielo zu einem jagdlich 

befriedeten Bezirk gemäß § 7 Abs. 2 Landesjagdgesetzes zu 

erklären (C sowie 

2. "Den Beklagten zu verpflichten, das Ruhen der Jagd auf den 
~ 

Flächen des Beschwerdeführers (aufgrund des von ihm 

erklärten Austritts aus derJagdgenossenschaft) festzustellen. (C 

Der Beschwerdeführer hat somit in Ziffer 1 einen Anfechtungs- und 

Verpflichtungsantrag und in . Ziffer 2 einen Antrag, mit dem er die 

Behörde zu einer Feststellung aufgrund des von ihm erklärten Austritts 

aus der Jagdgenossenschaft verpflichten lassen wollte, gestellt. 

Beide Anträge wurden von den Fachgerichten als zulässig, jedoch als 

unbegründet angesehen (vgl. Urteil des VG Magdeburg vom 10.11.2005, 

Anlage 6; Nichtzulassungsbeschluss . des OVG Sachsen-Anhalt vom 

13.2.2008, Anlage 8). 

Der Antrag in Ziffer 1 zielte allein darauf ab, die dem Beschwerdeführer 

gehörenden Grundstücke zu einem jagdrechtlich befriedeten Bezirk 

gemäß § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes erklären zu lassen. Dieser 

Streitgegenstand bleibt inhaltlich weit hinter dem Antrag der Ziffer 2 

zurück, weil in Ziffer 2 beantragt wurde, das absolute Ruhen der Jagd 

auf grund des Austritts aus der Iagdgenossenschaft anzuordnen. 

Der Antrag in Ziffer 2 enthielt somit als Rechtsschutzziel das 

uneingeschränkte Ruhen der Jagd auf den Grundstücksflächen des 
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Beschwerdeführers und zwar völlig unabhängig davon, ob dies auf grund 

einer Befriedetenerklärung nach § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes 

geschieht oder eben aus anderen Gründen. Der Antrag in Ziffer 2 zielte 

daher Vor allem auf die Feststellung ab, dass der generelle Zwang zur 

Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft rechtswidrig ist, d.h. die 

Regelungen des Bundesjagdgesetzes über die Bildung von 

gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 Abs. 1 BJagdG) und von 

Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und über die Übertragung des 

Jagdausübungsrechts auf die Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) 

den Beschwerdeführer in seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, 

Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 GG 

verletzen, wohingegen der Beschwerdeführer mit seinem Antrag in 

Ziffer 1 lediglich begehrte, dass seine Grundflächen nach § 7 Abs. 2 des 

Landesjagdgesetzes für jagdrechtlich befriedet erklärt werden. 

Die unterschiedlichen Rechtsschutzziele der beiden Anträge werden 

auch aus folgender Erwägung klar und ersichtlich. Durch Ziffer 1 des 

klägerischen Begehrens kann kein absolutes Jagdverbot auf den 

Grundstücksflächen des Beschwerdeführers erreicht werden, da die 

Jagdbehörde nach § 8 Abs. 1 des Landesjagdgesetzes . in befriedeten 

Bezirken jederzeit' eine beschränkte Ausübung der Jagd gestatten kann. 

Ein absolutes Jagdverbot kann somit nur durch Ziffer 2 des klägerischen 

Begehrens durchgesetzt werden, weil der Beschwerdeführer bei einern 

"Austritt aus der Jagdgenossenschaft" vor Jagdhandlungen auf seinem 

Grundstück dauerhaft geschützt ist. Der Antrag in Ziffer 1 würde somit 

dem Beschwerdeführer beim Obsiegen keine gesicherte Rechtsposition 

verschaffen. Eine gesicherte Rechtsposition wäre nur vorhanden, wenn 
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festgestellt würde, dass der Beschwerdeführer in seiner Eigenschaft als 

ethischer Tierschützer nicht Zwangsmitglied in einer Jagdgenossenschaft 

ist. 

Der Antrag in Ziffer 2, der somit wesentlich weiter geht als der Antrag in 

Ziffer 1, wurde durch die Fachgerichte umfassend gewürdigt und mit 

Verweis auf die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, 

Beschluss vom 13.12.2006 - 1 BvR 2084/05 a.a.O.) und des 

Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 14.4. 2005 - 3 C 31. 

04) als unbegründet abgewiesen (vgL Urteil des VG Magdeburg vom 

10.11.2005, Anlage 6; Nichtzulassungsbeschluss des OVG Sachsen-Anhalt 
, 

vom 13.2.2008, Anlage 8). 

Nicht ausreichend gewürdigt haben die Fachgerichte jedoch Ziffer 1 des . 

Klagebegehrens, nämlich ob der Beschwerdeführer einen Anspruch auf 

jagdrechtliche Befriedetenerklärung nach § 7 Abs; 2 des 

Landesjagdgesetzes hat. Folgerichtig wurde die vom Beschwerdeführer 

am 4.3.2008 eingelegte Anhörungsrüge strikt auf diesen Streitgegenstand 

beschränkt. Hierzu führte der Beschwerdeführer m semer 

Anhörungsrüge vom 4.3.2008 aus: 

"Im Gesamtergebnis kann somit festgehalten werden, dass die 

eigentliche rechtliche Problematik des vorliegenden Falles 

weder vom Verwaltungsgericht noch von dem 

Oberverwaltungsgericht erkannt wurde. Hierzu kam es, weil 

beide Gen'chte dem Vortrag des Klägers und Antragstellers zu 

der Frage der Vereinbarkeit des Landesjagdgesetzes mit 
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höherrangigem Recht nicht nachgegangen sind. Hätten die 

Gerichte das Vorbringendes Klägers und Antragstellers 

vollständig berücksichtigt. und auch gewürdigt, wäre es auch 

zu einer Entscheidung im Sinne des Klägers und Antragstellers 

gekommen, da die landesrechtliche Regelung über die 

jagdrechtliche Befriedung eines Grundstückes mit Blick auf 

die Entscheidungen des Europäischen Gen·chtshofs für 

Menschenrechte nicht mit der Menschenrechtskonvention als 

höherrangiges Recht vereinbar und deshalb nach Art. 31 GG 

nichtig ist und den Kläger und Antragsteller dadurch in seinen 

subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. 

Art. 2 Abs. 1), Art. 4Abs. 1 GG verletzt." 

Es ist somit offensichtlich, dass sich die Anhärungsrüge nicht auf den 

gesamten Streitgegenstand des fachgerichtlichen Verfahrens bezogen hat. 

Insbesondere bezog sich die Anhärungsrüge nicht auf die Frage, ob die 

Regelungen über die Bildung von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (§ 8 

Abs. 1 BJagdG) und von Jagdgenossenschaften (§ 9 Abs. 1 BJagdG) und 

über die Übertragung des Jagdausübungsrechts auf die 

Jagdgenossenschaften (§ 8 Abs. 5 BJagdG) den Beschwerdeführer in 

seinen subjektiven Rechten aus Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 

Abs. 1), Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 GG verletzen. Aus diesem 

Grund hatte der Beschwerdeführer parallel zur Anhärungsrüge 

Verfassungs beschwerde gegen den Nichtzulassungsbeschluss des 

Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 13.2.2008 eingelegt. Nach 

Queen Mary II soll jedoch die Anhärungsrüge den 

Verfassungsbeschwerdevortrag nur dann und soweit offen halten, als sich 
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die Gehörsrüge auf den "gesamten Streitgegenstand des fachlichen 

Verfahrens" bezieht. Deckt die Anhörungsrüge .-: so wie hier - nicht den 

gesamten Streitgegenstand ab, muss wegen des "überschießenden Teils" 

Verfassungsbeschwerde parallel zur Anhörungsrüge erhoben werden, 

weil das Verfahren der Anhörungsrüge der Beschwer insoweit nicht 

abhilft und sich damit die Verfassungsbeschwerde nicht erübrigt, vgl. 

dazu näher Desens, NJW 2006, 1243 (1245 f.) und Zuck, NVwZ 2005, 739 

(7420· 

2. Die Verfassungsbeschwerde ist auch im Hinblick auf die mit der 

Anhörungsrüge angegriffene Entscheidung (kein Anspruch auf 

Befriedetenerklärung nach § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes) des 

Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt zulässig, weil auch insofern 

trotz unstatthafter Anhörungsrüge der Rechtsweg bereits ausgeschöpft 

worden war. Das Bundesverfassungsgericht (Kammer), Beschluss vom 

15.3.2006 - 2 BvR 917/05, hatte sich mit einem Fall UIlterlassener 

Anhörungsrüge zu· befassen gehabt. Ein Beschwerdeführer hatte die ihm 

benachteiligende Maßnahmen d~s Strafvollzuges gerügt, dabei sogar auch 

- anders als hier - Art. 103 Abs. 1 GG "als verletzt bezeichnet", aber keine 

Anhörungsrüge erhoben. Die Kammer hat das für unerheblich gehalten: 

"Der Beschwerdeführer darf auch nicht auf die vorherige 

Erhebung einer Anhörungsrüge verwiesen werden. Die 

Verfassungsbeschwerden bezeichnen zwar eingangs jeweils 

auch Art. 103 I GG als verletzt. Die nachfolgende Begründung 

greift dies aber nicht wieder auf. Eine Verletzung des 

Anspruchs auf rechtliches Gehör liegt nach dem 
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vorgetragenen Sachverhalt auch offensichdich nicht vor. Auf 

einen offensichtlich aussichtslosen Rechtsbehelf kann der 

Beschwerdeführer als Voraussetzung der Zulässigkeit seiner 

Verfassungsbeschwerde nicht verwiesen werden (vgl. vor 

allem BVerfGE 51, 386 [395 f.J = NfW 1980, 514; BVerfGE 52, 

380 [387J = NfW 1980, 1153; BVerfGE 78,58 [68f.J = NJW 

1988, 2594). Auch soweit ein Beschwerdeführer eine 

Verletzung seines Grundrechts aus Art. 103 I GG geltend 

macht, kann ihm daher ru·cht entgegengehalten werden, das er 

zunächst eine Anhärungsrüge hätte erheben müssen, wenn 

seine Berufung auf Art. 103 I GG offensichtlich allein auf 

unzutreffenden Annahmen über Inhalt und Grenzen (vgl. vor 

allem BVerfGE 54, 86 [91 f.J = NfW 1980, 2797; BVerfGE 69, 

141 [143 f.J = NW 1986, 833) dieses Grundrechts beruht. " 

So verhält sich der Fall hier. Die verfahrensgegenständliche . 

Anhärungsrüge mochte sich zwar im Gewand des Art. 103 Abs. 1 GG 

verstecken; sie war aber tatsächlich eine Rüge aus dem konkurrierenden 

Grundrechtsbereich der Art. 14 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 (bzw. Art. 2 Abs. 1), 

Art. 4 Abs. 1 sowie Art. 3 Abs. 1 GG. Abgesehen davon, dass das 

Bundesverfassungsgericht über die Anhärungsrüge gar nicht informiert 

zu werden braucht, kann dem Beschwerdeführer somit nach den 

vorgenannten Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen nicht auferlegt 

werden, auf das unsichere Ergebnis des offensichtlich aussichtslosen 

Anhärungsrügeverfahrens verwiesen zu werden. 
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3. Nach all dem kann im Ergebnis festgehalten werden, dass die am 

17.3.2008 eingelegte Verfassungsbeschwerde mit Blick auf § 90 Abs. 2 

Satz 1 BVerfGG zulässig ist. Hätte der geltend gemachte Gehörsverstoß 

vorgelegen, so hätte ihm das Gericht nur abgeholfen, soweit dies 

auf grund der Rüge geboten war (§ 152a Abs. 5 Satz 1 VwGO). Da sich die 

Anhörungsrüge lediglich auf einen der beiden Verfahrensgegenstände 

bezog, konnte sie den Verfassungsbeschwerdevortrag auch insoweit nicht 

in vollem Umfang offen halten. Hinsichtlich des von ihr offen gehaltenen 

Streitgegenstandes konnte der Beschwerdeführer nicht auf ein 

offensichtlich aussichtsloses Anhörungsrügeverfahren verwiesen werden. 

Die Verfassungsbeschwerde ist daher mit beiden 

Beschwerdegegenständen zulässig. 

4. Lediglich rein vorsorglich wird daher vorgetragen, dass die oben 

erwähnte Rechtsauffassung der 3. Kammer des Ersten Senats des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss vom 25.4.2005, a.a.O.) aus 

verfahrensrechtlichen Gründen sehr umstritten ist (vgl. etwa Zuck, 

NVwZ 2005, 739 (742 f.). Nach Zuck ist sie zum einen "contra legern", da 

abgesehen von der auf Art. 103 Abs. 1 GG gestützten Gehörsrüge die 

letztinstanzliche Entscheidung in formeller Rechtskraft erwachse. Die 

Monatsfrist für alle anderen Rügen laufe von diesem Zeitpunkt an, und 

sie laufe unwiderruflich ab. Zum anderen könne sich Queen Mary II auf 

die von ihr zitierte Kammerrechtsprechung nicht berufen, denn alle drei 

in Bezug genommenen Kammerentscheidungen beträfen Verfahren, in 

denen über Art. 103 Abs. 1 GG hinaus andere Rügen erhoben werden 

dürften. Auch die Fortführung des Verfahrens durch das Instanzgericht 

habe nur den behaupteten Verstoß gegen' das rechtliche Gehör zum 
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Verfahrensgegenstand. Schließlich handele es sich bei der Frage des 

Verhältnisses von Anhörungsrüge zur Verfassungsbeschwerde um eine 

verfassungsprozessuqle Frage von grundsätzlicher Art und wäre daher 

vom Senat zu entscheiden. gewesen (vgl. Lechner/Zuck, BVerfGG, 4. 

Auflage (1996), § 93a BVerfGG Rdnr. 8). 

5. Im Übrigen wird auf die sich bereits in der Akte AR 2042/08 

befindlichen Schriftsätze und Anlagen verwiesen. 

6. . Sollte das hohe Gericht wegen fehlender Ausführungen zur 

Zulässigkeit oder wegen mangelnder Substantiierung des Vortrags des 

Beschwerdeführers eme rechtlich nachteilhafte Entscheidung 

beabsichtigen, so wird um vorherige Gewährung recl~tlichen Gehörs 

gebeten, also um einen Hinweis und um Einräumung einer Gelegenheit 

zur Ergänzung der Ausführungen. 
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Abschrift EINGEGANGEN 

o 1. Juni 2008 

OBERVERWALTUNGSGERICHT 

DES LANDES SACHSEN-ANHALT 

1 L 26/08 
3 A 328/03 MD 

Beschluss 
in der Verwaltungsrechtssache 

des Herrn Ludwig Weyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 RemIingen, 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dominik Storr, 

Klägers, Antragstellers 
und Anhörungsrügefüh­
rers, 

Erlacherstraße 9, 97845 Neustadt am Main 

gegen 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, 

wegen 

Beklagten, Antragsgegner 
und Anhörungsrügegeg­
ner, 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

Anhörungsrüge 
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand -. 

Das Oberverwaltungsgerichtdes Landes Sachsen-Anhalt - 1. Senat - hat am 26. Mai 
2008 beschlossen: 
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Der Antrag auf Wiedereinsetzung inden vori­
gen Stand wird abgelehnt. 

Der Kläger trägt die Kosten des Wiedereinset­
zungsverfahrens. 

Gründe: 

Der Antrag des Klägers, ihm Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem. § 60 Abs. 1 
VwGO zu gewähren, hat in der Sache keinen Erfolg. 

Der Kläger verkennt mit seinem Vorbringen zur Rechtzeitigkeit der Anhörungsrüge 
bereits, dass der beschließende Senat die vom Kläger unter dem 4. März 2008 erho­
bene Anhörungsruge nicht wegen Verfristung - Nichteinhaltung der Zweiwochenfrist 
nach § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO - verworfen hat. Die Anhörungsrüge ist allein des­
halb verworfen worden, weil diese nicht der gesetzlichen Form gemäß § 152 a Abs. 2 
Satz 1 2. Halbsatz VwGO genügte. Danach ist der Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
der (vermeintlichen) Verletzung rechtlichen Gehörs glaubhaft zu machen. Hieran fehlte 
es, weil der Kläger sich in seiner Anhörungsrügeschrift dazu nicht geäußert hat. Nur 
zur KlarsteIlung ist im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt worden, dass die Glaub­
haftmachung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung auch nicht ausnahmsweise ent­
behrlich gewesen ist, weil etwa die Zweiwochenfrist ersichtlich eingehalten worden ist. 
Die entsprechenden Ausführungen des Klägers zur vermeintlich rechtzeitigen Erhe­
bung der Anhörungsrüge gehen deshalb an der eigentlichen Problematik vorbei und 
rechtfertigen keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

Der Kläger hat mit seinem übrigen Vorbringen nicht dargelegt, dass sein Prozessbe­
vollmächtigter ohne Verschulden gehindert war, mit der unter dem 4, März 2008 erho­
benen Anhörungsrüge zugleich den Zeitpunkt der Kenntniserlangung der vermeintli­
chen Gehörsverletzung - hier betreffend den Beschluss vom 13. Februar 2008 - mitzu­
teilen und glaubhaft zu machen. Hierfür sind die zur Begründung des Wiedereinset­
zungsantragesentscheidungserheblichen Tatsachen, soweit sie nicht offenkundig sind, 
innerhalb der Zweiwochenfrist des § 60 Abs. 2 Satz 1 VwGO substantiiert und schlüs­
sig darzulegen. 

Soweit der Kläger zunächst vorträgt, die Anhörungsrüge habe schon deshalb nicht als 
unzulässig verworfen werden dürfen, weil das Erfordernis der Glaubhaftmachung aus 
§ 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO nach der "herrschenden Rechtsauffassung" 
ins Leere gehe, da der fingierte Bekanntgabetermin in § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO 
auch für die Zweiwochenfrist des § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO gelte, kann er schon 
deshalb keinen Erfolg haben, weil diese von ihm angeführte Rechtsauffassung keines­
wegs vorherrschend ist (vgl. zum gegenteiligen Meinungsstand nur BVerwG, Be­
schluss vom 14. März 2007 - 2 B 55.06 -, Juris m. w. N.). Die Frage, ob bei der Be-
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rechnung der Zweiwochenfrist die Bekanntgabefiktion des § 152 a Abs. 2 Satz 3 
VwGO Anwendung f~ndet, ist danach vielmehr streitig. Nach Auffassung des entschei­

. denden Senats steht dieser Argumentation schon der ausdrückliche Wortlaut des Ge­
setzes entgegen, wonach der Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht nur mitzuteilen, 
sondern ausdrücklich glaubhaft (§ 173 VwGO i. V. m. § 294 ZPO) zu machen ist. 

Angesichts dieses klaren Wortlautes in § 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO ver­
mag der weitere Einwand des Klägers, eine Ausnahme von der Darlegungspflicht be­
stehe für solche Gründe immer dann, wenn sie für das Gericht offenkundig seien, nicht 
zu überzeugen. Diesem Einwand muss aber darüber hinaus auch deshalb der Erfolg 
versagt bleiben, weil - wie bereits im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt - hier 
ausweislich der Verfügung der Geschäftsstelle des Senates vom 14. Februar 2008, die 
dem Kläger auf dessen Teilakteneinsichtsgesuch hin übersandt wird, gerade nicht of­
fenkundig war, dass die Anhörungsrüge des Klägers ersichtlich innerhalb der Zweiwo­
chenfrist des § 152 a Abs. 2 VwGO erhoben wurde. Auf die Frage, ob der Beschluss 
vom 13. Februar 2008 tatsächlich am nächsten Tag oder erst einen Tag später zur 
Post gegeben wurde, kommt es deshalb nicht entscheidungserheblich an. 

Soweit der Kläger schließlich ausführt, sejn bisheriger Prozessbevollmächtigter habe 
nach Erhalt des der Anhörungsrüge zugrunde lieQenden Beschlusses vom 13. Februar 
2008 das Mandat niedergelegt, und ihm sei es erst am 4. März 2008 gelungen, einen 
neuen Prozessbevollmächtigten zu beauftragen, rechtfertigt auch dieses Vorbringen 
nicht die begehrte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Denn damit wird nicht dar­
gelegt, warum der neue Prozessbevollmächtigte ohne Verschulden gehindert war, den 
Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Beschlusses vom 13. Februar 2008. glaubhaft zu 
machen. Die unmittelbar aus dem Gesetz folgende Pflicht zur Glaubhaftmachung 
musste der Prozess bevollmächtigte des Klägers als Rechtsanwalt kennen und beach­
ten. Ein unverschuldeter Hinderungsgrund im Sinne von § 60 Abs. 1 VwGO für die 
Nichtbefolgung dieser gesetzlichen Obliegenheit ist nicht erkennbar. Der mit Eingangs­
stempel von RA Dr. Sailer versehene Beschluss des Senats vom 13. Februar 2008 hat 
dem jetzigen Prozessbevollmächtigten bei Abfassen der Anhörungsrügeschrift am 4. 
März 2008 ohne Zweifel vorgelegen, so dass ihm die Glaubhaftmachung gem. § 152 a 
Abs. 2 Satz 1 VwGO ohne weiteres möglich war. Dass der Kläger bzw. dessen beide 
Prozessbevollmächtigte eine andere Berechnung der Zweiwochenfrist zur Erhebung . 
der Anhörungsrüge zugrunde gelegt haben wollen, hat aüf die Notwendigkeit der ent­
sprechenden Glaubhaftmachung keinen Einfluss. Das Versäumnis des Prozessbevoll­
mächtigten muss sich der Kläger als eigenes Verschulden gemäß § 173 VwGO i. V. m. 
§ 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen. . 

Soweit der Kläger schließlich zur Begründung seines Wiedereinsetzungsantrages auf 
die. oben angeführte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes (Beschluss vom 
14. März 2007 - 2 B 55.06 -, a. a. 0.) verweist, bleibt sein Vorbringen ebenfalls erfolg-
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los. Der beschließende Senat hat bereits im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt, 

dass diese Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar ist. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§§ 60 Abs. 5, 152 Abs. 1 VwGO). 

Dr. Benndorf Becker Harms 
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Rechtsan"W'alt 

RA St:orr Erlacherstraße 9 D-97845 Neustadt a. Main 

An das 
Bundesverfassungsgericht 
Schloßbezirk 3 

76131 Karlsruhe 

vorab per Telefax an 07219101 382 

DatuITI ITIein ;Zeichen 

30.06.2008 VR 03/08 

Ihr Zeichen 

AR 2042/08 

Verfassungs besch"W'erde 

des 
Herrn Ludwig Wehye 
Hans-Gebhardt-Straße. 38, 97280 Remlingen 

Verfahrens bevollmächtigter: RA Dominik Storr 
Erlacherstraße 9 
97845 Neustadt a. Main 

gegen 

Anschrift:: 

Erlacherstraße.9 

D-97845 Neustadt aIIl Main 

OT Erlach 

Kom.rn unika t:ion: 

Tel: +49 (0)9393 99320-3 

Fax: +49 (0)9393 99320-9 

MaiI: info@buergeran-w-alr.col 

Internetauftritt: 

"W'W""W'. buergeranwalt.coIU 

AnderkontQ· 

SP Mainfranken Würz burg 

BLZ: 790 50 000 

Kt.-Nr.: 44307718 

In !S0operatjon mit" 

Steuerberatern W. M. Mack 

& B. Kropf (GhR) 

Marktplatz 10 

D-97070 Würz burg 

Tel: +49 (0)931 23070-0 

Fax: +49 (0)931 23070-20 

den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 26.5.2008 -

OVG, 1 L 26/08 (3 A 328/03 MD) -, 

Sparkasse Mainfrankcn Würzburg BLZ, 790 50 000 Konto-Ne.: 50390 11 Steuer-Nr.: 231/278/40202 

Seit:e 1 
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Rechtsauw-alt 

Der Beschwerdeführer beantragt, 

den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Sachsen­

Anhalt vom 26.5.2008 -OVG, 1 L 26/08 (3 A 328/03 

MD)-

aufzuheben. 

Begründung: 

Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 26.5.2008 verletzt den 

Beschwerdeführer in Art. 103 GG und Art. 19 Abs. 4 GG. 

1. Mit Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom· 26.5.2008, dem 

Unterzeichner zugegangen am 1.6.2008, wurde der vom 

Beschwerdeführer am 21.4.2008 eingereichte Antrag auf 

Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand abgelehnt (vgl. Anlage). 

Dabei beruft sich das Oberverwaltungsgericht auf die in der 

Anhörungsrüge fehlende Glaubhaftmachung des Zeitpunktes der 

Kenntniserlangung. 

Die Anhörungsrüge könnte jedoch nicht als unzulässig verworfen 

werden, weil inder Antragsschrift vom 4.3.2008 der Zeitpunkt der 

Kenntniserlangung nicht glaubhaft gemacht wurde; Nach BVerwG, 

Beschluss v. 14.9.2006 - 5 B 34.06, nach OVG Lüneburg, Beschluss v. 

4.3.2008 -10 LA 62/08, nach Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 

152a Rn. 8 f; nach Rapp, in: Eyermann, VwGO, 12. Auflage. 2006, § 152a 

Sparkasse Mainfrankcn Würzburg BLZ, 790 50 000 Konto-Nr.: 50 39 0 11 

Seit:e 2 

Stcuer-Nr.: 231/278/40202 
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. Rechtsan"W'alt 

Rn. 15; nach Rudisile, in: SchochiSchmidt-AßmanniPietzner, VwGO, § 

152a Rn. 22, gilt der fingierte Bekanntgabetermin nach § 152a Abs. 2 Satz 

3 VwGO auch für die Frist nach§ 152a Abs. 2 Satz 1 VwGO. Nach dieser 

herrschenden Rechtsauffassung ginge somit folgerichtig das Erfordernis 

der Glaubhaftmachung der Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 

2. Halbsatz VwGO ins Leere, da es nach § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO nicht 

mehr auf die Kenntniserlangung nach § 152a Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz 

VwGO ankommt, sondern diese bei formlosen Entscheidungen durch die 

fingierte Bekanntgabe im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO ersetzt 

wird. Bei.der oben angenommenen gesetzlichen Aufhebung des § 152a 

Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz VwGO durch § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO kann 

auch denknotwendig § 152a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO nicht mehr 

zur Anwendung gelangen. 

Hinzu kommt, dass eme Ausnahme von der Darlegungspflicht . 

hinsichtlich solcher Grunde besteht, die für das Gericht offenkundig sind 

und keiner Darlegung bedürfen (ständige Rechtsprechung in allen 

Verfahrensarten). Der fingierte Bekanntgabetermin ist für das Gericht, 

,:elches die Aufgabe zur Post im Sinne des § 152a Abs. 2 Satz 3 VwGO zu 

bewirken hat, . eine offenkundige Tatsache und bedarf daher keiner 

Darlegung. Ein:e Glaubhaftmachung der Kenntniserlangung war· daher 
, 

nicht erforderlich. 

Bezeichnend ist, dass die bereits am 21.4.2008 beantragte Akteneinsicht 

hinsichtlich des vom Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt 

angesprochenen Vermerks, der den Zeitpunkt der Abgabe zur Post 

belegen soll, bis heute nicht gewährt worden ist. Offensichtlich entzieht 

Sparkasse Mainf"rankcn Würzburg BLZ, 790 50 000 Kon'to~Nr.: 50 39 0 11 

Seit:e 3 

Steuer-Nr.: 231/278/40202 
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Rechtsan-w-alt 

es sich der Kenntnis des Gerichts, wann die formlose Entscheidung zur 

Post gegeben wurde. Dies darf jedoch nicht zu Lasten des 

Beschwerdeführers ausgelegt werden. 

Dass dem Antrag auf Gewährung der Wiedereinsetzung in den 
r 

I vorherigen Stand nicht entsprochen wurde, stellt einen wesentlichen 

Verfahrensmangel dar und verletzt den Anspruch des Beschwerdeführers 

auf rechtliches Gehör gemäß Art. 103 Abs. 1 GG sowie Art. 19 Abs. 4 GG 

(vgl. auch Kopp/Schenke, VwGO, 14. Auflage 2005, § 60 Rn. 40). 

Im Übrigen wird auf die sich bereits in der Akte AR 2042/08 befindlichen 

Schriftsätze und Anlagen verwiesen. 

Zwei Abschriften liegen bei. Die Originalvollmacht befindet sich bereits 

in der Akte AR 2042/08 

Sparkasse Mainfranken Würz burg BLZ, 790 50 000 Kont:o-Nr.: 50 39 0 11 

Seit:e 4 
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Abschrift EINGEGANGEN 

o 1. Juni 2008 

OBERVERWALTUNGSGERICHT 

DES L A N DES S A eH SEN - A N H ALT 

1 L 26/08 
3 A 328/03 MD 

Beschluss 
in der Verwaltungsrechtssache 

des Herrn Ludwig Weyhe, Hans-Gebhardt-Straße 38, 97280 RemIingen, 

Klägers, Antragstellers 
und Anhörungsrügefüh­
rers, 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dominik Storr, 
Eriacherstraße9, 97845 Neustadt am Main 

gegen 

den Landkreis Harz, vertreten durch den Landrat, Friedrich-Ebert-Straße 42, 
38820 Halberstadt, 

wegen 

Beklagten, Antragsgegner 
und Anhörungsrügegeg­
ner, 

Jagdrechts; 
Befriedungserklärung zweier Grundstücke 

Anhörungsrüge 
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand -. 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt - 1. Senat - hat am 26. Mai 
2008 beschlossen: 
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Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vori­
gen· Stand wird abgelehnt. 

Der Kläger trägt die Kosten des Wiedereinset­
zungsverfahrens. 

Gründe: 

Der Antrag des Klägers, ihm Wiedereinsetzung in den vorigen ~tand gem. § 60 Abs. 1 
VwGO zu gewähren, hat in der Sache keinen Erfolg. 

Der Kläger verkennt mit seinem Vorbringen zur Rechtzeitigkeit der Anhörungsrüge 
bereits, dass der beschließende Senat die vom Kläger unter dem 4. März 2008 erho­
bene Anhörungsrüge nicht wegen Verfristung - Nichteinhaltung der Zweiwochenfrist 
nach § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO - verworfen hat. Die Anhörungsrüge ist allein des­
halb verworfen worden, weil diese nicht der gesetzlichen Form gemäß § 152 a Abs. 2 
Satz 1 2. Halbsatz VwGO genügte. Danach ist der Zeitpunkt der Kenntniserlangung 
der (vermeintlichen) Verletzung rechtlichen Gehörs glaubhaft zu machen. Hieran fehlte. 
es, weil der Kläger sich in seiner Anhörungsrügeschrift dazu nicht geäußert hat. Nur 
zur KlarsteIlung ist im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt worden, dass die Glaub­
haftmachung des Zeitpunktes der Kenntniserlangung auch nicht ausnahmsweise ent­
behrlich gewesen ist, weil etwa die Zweiwochenfrist ersichtlich eingehalten worden ist. 
Die entsprechenden Ausführungen des Klägers zur vermeintlich rechtzeitigen Erhe­
bung der Anhörungsrüge gehen deshalb an der eigentlichen Problematik vorbei und 
rechtfertigen keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

Der Kläger hat mit seinem übrigen Vorbringen nicht dargelegt, dass sein Prozessbe­
vollmächtigter ohne Verschulden gehindert war, mit der unter dem 4. März 2008 erho­
benen Anhörungsrüge zugleich den Zeitpunkt der Kenntniserlangung der vermeintli­
chen Gehörsverletzung - hi.er betreffend den Beschluss vom 13. Februar 2008 - mitzu­
teilen und glaubhaft zu machen. Hierfür sind die zur Begründung des Wiedereinset­
zungsantrages entscheidungserheblichen Tatsachen, soweit sie nicht offenkundig sind, 
innerhalb der Zweiwochenfrist des § 60 Abs. 2 Satz 1 VwGO substantiiert und schlüs­

sig darzulegen. 

Soweit der Kläger zunächst vorträgt, die Anhörungsrüge habe schon deshalb nicht als 
unzulässig verworfen werden dOrfen, weil das Erfordernis der Glaubhaftmachung aus 
§ 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO nach der "herrschenden Rechtsauffassung" 
ins Leere gehe, da der fingierte Bekanntgabeterrnin in § 152 a Abs. 2 Satz 3 VwGO 
auch für die Zweiwochenfrist des § 152 a Abs. 2 Satz 1 VwGO gelte, kann er schon 
deshalb keinen Erfolg haben, weil diese von ihm angeführte Rechtsauffassung keines­
wegs vorherrschend ist (vgl. zum gegenteiligen Meinungsstand nur BVerwG, Be­
schluss vom 14. März 2007 - 2 B 55.06 -, Juris m. w. N.). Die Frage, ob-bei der Be-
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rechnung der Zwe'iwochenfrist die Bekanntgabefiktion des § 152 a Abs, 2 Satz 3 
VwGOAnwendung findet, ist danach vielmehr streitig, Nach Auffassung des entschei­

denden Senats steht dieser Argumentation schon der ausdrückliche Wortlaut des Ge­
setzes entgegen, wonach der Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht nur mitzuteilen, 
sondern ausdrücklich glaubhaft (§ 173 VwGO i. V, m. § 294 ZPO) zu machen ist 

Angesichts dieses klaren Wortlautes in § 152 a Abs. 2 Satz 1 2. Halbsatz VwGO ver­

mag der weitere Einwand des Klägers, eine Ausnahme von der Darlegungspflicht be­
stehe für solche Gründe immer dann, wenn sie für das Gericht offenkundig seien, nicht 
zu überzeugen. Diesem Einwand muss aber darüber hinaus auch deshalb der Erfolg 
versagt bleiben, weil - wie bereits im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt - hier 
ausweislieh der Verfügung der Geschäftsstelle des Senates vom 14. Februar 2008, die 
dem Kläger auf dessen Teilakteneinsichtsgesuch hin übersandt wird, gerade nicht of­
fenkundig war, dass die Anhörungsrüge des Klägers ersichtlich innerhalb der Zweiwo­
chenfrisf des § 152 a Abs. 2 VwGO erhoben wurde. Auf die Frage, ob der Beschluss 
vom 13. Februar 2008 tatsächlich am nächsten Tag oder erst einen Tag später zur 
Post gegeben wurde, kommt es deshalb nicht entscheidungserheblich an. 

Soweit der Kläger schließlich ausführt, sein bisheriger Prozessbevollmächtigter habe 
nach Erhalt des der Anhörungsrüge zugrunde liegenden Beschlusses vom 13. Februar 
2008 das Mandat niedergelegt, und ihm sei es erst am 4. März 2008 gelungen, einen 
neuen Prozessbevollmächtigten zu beauftragen, rechtfertigt auch dieses Vorbringen 
nicht die begehrte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Denn damit wird nicht dar­
gelegt, warum der neue Prozessbevollmächtigte' ohne Verschulden gehindert war, den 
Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Beschlusses vom 13. Februar 2008. glaubhaft zu 
machen. Die unmittelbar aus dem Gesetz folgende Pflicht zur Glaubhaftmachung 
musste der Prozessbevollmächtigte des Klägers als Rechtsanwalt kennen und beach­
ten. Ein unverschuldeter Hinderungsgrund im Sinne von § 60 Abs. 1 VwGO für die 
Nichtbefofgung dieser gesetzlichen Obliegenheit ist nicht erkennbar. Der mit Eingangs­
stempel von RA Dr. Sailer versehene Beschluss des Senats vom 13. Februar 2008 hat 

, dem jetzigen Prozessbevollmächtigten bei Abfassen der Anhörungsrügeschrift am 4. 
März 2008 ohne Zweifel vorgelegen, so dass ihm die Glaubhaftmachung gem. § 152 a 
Abs. 2 Satz.1 VwGO ohne weiteres möglich war. Dass der Kläger bzw. dessen beide 
Prozessbevollmächtigte eine andere Berechnung der Zweiwochenfrist zur Erhebung 
der Anhörungsrüge zugrunde gelegt haben wollen, hat auf die Notwendigkeit der ent­
sprechenden Glaubhaftmachung keinen Einfluss. Das Versäumnis des Prozessbevoll­
mächtigten muss sich der Kläger als eigenes Verschulden gemäß § 173 VwGO i. V. m. 
§ 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen. • 

Soweit der Kläger schließlich zur Begründung seines Wiedereinsetzungsantrages auf 
die 0ben angeführte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes (Beschluss vom 
14. März 2007 - 2 B55.06 -, a. a. 0.) verweist, bleibt sein Vorbringen ebenfalls erfolg-
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los. Der beschließende Senat hat bereits im Beschluss vom 8. April 2008 ausgeführt, 
dass diese Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar ist. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§§ 60 Abs. 5, 152 Abs. 1 VwGO). 

Dr. Benndorf Becker Harms 
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